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Vorwort

Menschen fuhlen sich den Baumen seit jeher verbunden.
Wegen der Klimaveranderung stehen heute die Leistungen
der Baume zur Hitzeminderung und Stadtékologie im Brenn-
punkt. Stadtbaume reinigen und kiihlen die Luft, spenden
Schatten, bieten Nahrung und Lebensraum fiir Tiere und
pragen das Stadtbild. Wir setzen viel daran, Baume zu erhal-
ten, sie zu schitzen und mehr Baume zu pflanzen.

Einfach ist das nicht in einer Stadt. Es gibt Zielkonflikte bei
Bauvorhaben und bestehenden Infrastrukturen. Pflanzt man
einen neuen Baum, braucht er zum Gedeihen nicht nur ober-
irdisch Platz. Auch im Wurzelraum muss der Baum ausgrei-
fen kébnnen. Dort setzen ihm allerdings Leitungen, Kanéle,
Schéchte und dergleichen Grenzen. Zudem wird das Stadt-
klima in den nachsten Jahren oder Jahrzehnten noch warmer
und trockener, womit es flir die Baume noch anspruchsvoller
wird, sich mit Wasser zu versorgen. Die Stadt wird vermehrt
Baumarten bendétigen, die unter diesen extremen Bedingun-
gen gedeihen kénnen.

Die Herausforderung ist gross, wenn wir in der wachsenden
und zunehmend verdichteten Stadt einen Baumbestand ha-
ben wollen, der hitzemindernd wirkt und die Stadtékologie
begunstigt. Mehr Baume und eine bessere Durchgriinung
mit kronenbedeckter Flache sind ambitionierte Ziele. Wir
sind aber zuversichtlich, dass wir sie erreichen kénnen. Die
Fachplanung Stadtbdume analysiert dafiir die Faktoren, for-
muliert die Zielrichtung, legt Richtwerte, Handlungsfelder
und Monitoring der Durchgriinung fest. Daraus kénnen wir
neue Techniken, Ansatze und Vorgehen ableiten.

Die Fachplanung Stadtbdume zeigt jedoch auch auf, dass
die Stadt diesen Effort nicht allein erbringen kann. Die Ver-
dichtung der Stadt ist Tatsache. Aber «pro Bau» muss auch
«pro Baum» heissen, insbesondere fiir die privaten Grundei-
gentimerinnen und Grundeigentiimer. Mehr und zukunftsfa-
hige Baume liegen im Interesse aller.

Christine Bram
Direktorin Griin Stadt Zirich
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Zusammenfassung

Die Leistungen vitaler Stadtbdume zugunsten der Hitzeminderung, der
Verbesserung des Stadtbildes und der Stadtékologie werden zunehmend
wichtiger.

Die Fachplanung Stadtbaume stellt die konzeptionelle Planungsgrundia-
ge zur Erhaltung und gezielten Weiterentwicklung des stédtischen Baum-
bestandes in Zirich dar. Sie legt den Fokus auf das Siedlungsgebiet,
denn darin nehmen die Spannungsfelder rund um den Baumbestand zu.
Zuriickzufiihren ist dies auf die geforderte Innenverdichtung, welche die
Raumkonflikte auf 6ffentlichem Grund und im Wohn- und Arbeitsumfeld
verstarkt (u. a. durch Reduzierung des ober- und unterirdisch verfiigbaren
Raumes flr die Baume). Weiter nehmen Hitze- und Trockenperioden zu,
was eine Herausforderung bei der Entwicklung vitaler Baumbestédnde
darstellt. Das Férdern von Stadtbdumen ist bereits heute Zielsetzung im
regionalen und in den kommunalen Richtplanen. Mit den geltenden kan-
tonalen Gesetzesgrundlagen® und Normen-/Regelwerken sind diese Ziel-
setzungen allerdings nur bedingt erreichbar.

Zustand der Kronenflache in Ziirich (2018)

Zirich wird als durchgriinte Stadt wahrgenommen. Die Fachplanung
quantifiziert dies in den Einheiten Kronenflache (%) und Kronenvolumen-
ziffer (m3/m?). Sie verwendet dafiir Befliegungsdaten, in denen die Vege-
tation durch Laserscanning erfasst wird. Die letzte Befliegung fand 2018
statt. Das Siedlungsgebiet mit einer Flache von ca. 53 km? umfasst:

- = 17% Kronenflache (total = 8.9 km2kronenbedeckte Fléche)

- = 1.25 m¥/m?2Kronenvolumenziffer

Die Kronenflache im Siedlungsgebiet ist dabei unterschiedlich gross. Sie
reicht von tber 30% in Villenquartieren wie am Zirichberg bis unter 10%
in baulich dichten und Glberwérmten Gebieten wie Ziirich-West.

Etwa die Halfte der Kronenfldche kommt in Freirdumen des 6ffentlichen
Grundes zu liegen. Je besténdiger (statischer) diese sind, desto grésser
ist tendenziell die Kronenflache. In unbestandigeren Rdumen wie in Stra-
ssen ist sie meist geringer. Die andere Halfte der Kronenflache befindet
sich in den mehrheitlich privaten Wohn- und Arbeitsumfeldern.

Veranderungen der Kronenflache und Baumanzahl

Die Fachplanung zieht eine erste Bilanz der Kronenfldche im Siedlungs-
gebiet zwischen 2014 und 2018. Der relative Verlust betragt jahrlich ca.
1-1.5%. Dennoch ist die Intensitat unterschiedlich.

Die o6ffentlich und zonenrechtlich gesicherten Griin- und Freirdume sind
besténdiger und weisen die geringsten Verluste auf. Die durch Bautéatig-
keiten beeinflussten Rdume wie Strassen-/Platzrdume oder auch institu-
tionelle Freirdume verzeichnen einen etwas grésseren Riickgang. Neuere
Entwicklungen in den Freirdumen deuten jedoch auf einen Zuwachs an
Kronenflache (und auch Kronenvolumen) hin, was auf die mittlerweile hé-
here Baumpflanzdichte in Projekten zurlickzufihren ist.

In den Strassenrdumen nimmt der Baumbestand ebenfalls zu, die Kro-
nenflache und auch das Kronenvolumen hingegen nur teilweise. Dies
kann auf Baumstandorte zuriickzufiihren sein, die eine gréssere Kronen-
entwicklung nicht zulassen.

Die Wohn- und Arbeitsumfelder weisen einen relativen Verlust an Kronen-
flache von ca. 2% jahrlich auf. Dieser Riickgang korreliert in etwa mit den
gezahlten Verlusten von Grossbdumen in Schwamendingen im Zuge der
Nacherhebung der Baumanalyse 2019 (Ersterhebung im Jahr 2006, GrUn
StADT ZURICH 2019b).

Revision Planungs- und Baugesetz (PBG), Einfuhrungsgesetz zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch (EG ZBG) und Verkehrserschliessungsverordnung (VErV) seitens
Kanton 2020 gestartet. Die Stadt Ziirich bringt sich entsprechend in Arbeits-
gruppen und Stellungnahmen ein.

In den seit 2016 eingefiihrten Baumschutzgebieten (Voranwendung seit
2014) ist der Verlust geringer als in den Nicht-Schutzgebieten. Zusétzlich
lasst sich Baumersatz einfordern, was Kronenflache und Kronenvolumen
nachhaltig sichert. Die Wirksamkeit der Schutzgebiete ist bestatigt.

Prognose 2050

Die Stadt Zirich fiihrt heute zahlreiche Massnahmen in Bezug auf Bdume
durch (Planung, Schutz, Beratung, Projektierung, Unterhalt, Information
und Sensibilisierung). Trotzdem zeigt die Zeitspanne 2014 bis 2018 einen
Verlust an Kronenflache und Kronenvolumen. Es ist anzunehmen, dass
sich diese Verluste bei gleich bleibenden Tatigkeiten und Rahmenbedin-
gungen fortsetzen, was einigen Zielen aus den Richtplanen widerspricht.
Parallel dazu wird angenommen, dass die Bevélkerung in der Stadt um
bis zu 20% wachsen wird, was mit weiteren Raumkonflikten einhergeht.
In Anbetracht der Verteilung der Kronenflachen und Kronenvolumen von
ca. 50/50 zwischen 6ffentlichem Grund und mehrheitlich privaten Wohn-
und Arbeitsumfeldern sind Massnahmen auf allen Flachen notwendig.

Richtwerte 2050 und Zielrichtung

Die Fachplanung legt Richtwerte an Kronenflache (%) fest, die in den Frei-
rdumen sowie Wohn- und Arbeitsumfeldern im Rahmen der Guterabwéa-
gungen durch geeignete Massnahmen anzustreben sind. Auf Privatgrund
sollen diese gegeniiber Bauherrschaften, Grundeigentiimer/innen und
Planenden empfohlen werden.

Die Richtwerte sollen insbesondere eine Wirkung fiir die gezielte Steige-
rung der Kronenflache bis 2050 entfalten. Sie wurden auf Grundlage neu-
erer wissenschaftlicher Erkenntnisse, aus Vorgaben anderer Stadte so-
wie aus Best-Practice-Beispielen in Zlrich abgeleitet. Diese Beispiele
sind so gewahlt, dass aufgrund der heute vorzufindenden Baumanzahl
(Pflanzdichte), der Standortbedingungen und der Baumartenwahl von ei-
ner Steigerung der Durchgriinung bis 2050 auszugehen ist.

Die Zielrichtung erfolgt mittels Hochrechnung. Fir das Siedlungsgebiet
lasst sich ein Wert von bis zu 25% Kronenflache im Jahr 2050 ableiten,
sofern die Richtwerte erreicht werden.

Handlungsfelder

Sie geben Empfehlungen, was in den Folgejahren fir die Erreichung der
Richtwerte im Rahmen der Umsetzung durch die Dienstabteilungen ge-
tan werden kann. Die Palette erstreckt sich von Empfehlungen in Pla-
nungsgrundlagen, in der Richt-/Nutzungsplanung, tiber Empfehlungen in
den verschiedenen Projektphasen bis hin zu Empfehlungen im Bereich
der Information, Sensibilisierung und von Férdermdéglichkeiten.

Weitere Schritte

Mit der Fachplanung Stadtb&ume ist die Planungsgrundlage fiir die dar-
auffolgenden Schritte erarbeitet. Die Flughéhe des Dokuments ist mit
den Richtwerten fiir die Wirkung und den empfehlenden Handlungsfel-
dern bewusst so gewéhlt, dass in der Umsetzung Handlungsspielraum
besteht, beispielsweise in Abwagungen bei der Erreichung der Richtwer-
te, in der Gestaltungsfreiheit mit Baumen und in der Ausfiihrung.
Massgebend ist, dass sich samtliche Beteiligten der Zielrichtung an-
schliessen und diese bei ihren Tatigkeiten mit den Stadtbaumen verfol-
gen. Gelingt dies, dann schafft die Stadt Ziirich einen grossen Mehrwert
an Lebensqualitat fir die Folgegenerationen.
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1 Einleitung

Warum benétigt es eine Fachplanung Stadtbaume?
Die Grinde dafur und den Anwendungsbereich

erlautert dieses Kapitel.

1.1 Anlass

Ausgangslage

Die Stadt Zirich verfugt dank ihrer topografisch reizvollen Lage tber
hohe naturrdumliche Qualitéten. Der harmonische Wechsel zwischen Be-
bauung und Grinstrukturen bestarkt diese. Neben Strassenbdumen,
Baumen in Griinanlagen oder Obstbaumen der Kulturlandschaft tragen
die unzahligen Baume auf Privatgrund massgeblich zu diesen Qualitéten
bei. In Anbetracht der sich entwickelnden Stadt geraten diese Baumbe-
stdnde und die damit verbundenen Leistungen fir die Hitzeminderung,
das Stadtbild und die Stadtdkologie unter Druck.

Auf Basis des kommunalen Richtplans Siedlung, Landschaft, 6ffentliche
Bauten und Anlagen (SL6BA) ist davon auszugehen, dass bis 2040 etwa
520000 Personen im Stadtgebiet wohnen, d.h. rund 100000 mehr als im
Referenzjahr 2015 (Stapt ZuricH 2021a). Die bauliche Verdichtung findet
im gesamten Stadtgebiet in bestehenden Reserven der Bau- und Zonen-
ordnung (BZO) statt. Zusatzlich werden geeignete Gebiete mit zusatzli-
chen Nutzungskapazitaten tiber die BZO hinaus ausgeschieden, wo kiinf-
tig auch die Transformation vom eher durchgriinten Stadtkérper hin zum
kompakten und baulich dichteren Stadtkérper erméglicht werden soll.

Handlungsbedarf

Auf 6ffentlichem Grund wird der Baumbestand durch die Umsetzung des
Alleenkonzepts und den fortlaufenden Baumersatz in Griin- und Freirdu-
men gehalten. Der Entwicklung von fir die Hitzeminderung relevanten
Kronenflachen und Kronenvolumen ist damit jedoch nicht ausreichend
Sorge getragen. Denn die Lebenserwartung der Stadtbdume ist tenden-
ziell riicklaufig, ebenso wie die damit einhergehende geringere Gréssen-
entwicklung. Baumstandorte mit geringerem durchwurzelbarem Raum
schwachen Wachstum und Vitalitat der Stadtbaume. In der Folge werden
diese anfélliger gegeniber Schaderregern, sodass verfriihte Fallungen
meist unumgénglich werden.

Auf Privatgrund liegen heute Verluste des Baumbestandes sowie ein da-
mit einhergehender Verlust an Kronenflache vor. Dies ist bedingt durch
Bautatigkeit und nicht immer sachgeméassen Unterhalt. Ein Grund sind
u.a. nicht ausreichende gesetzliche Rahmenbedingungen fiir den Schutz
und die Férderung des Baumbestandes.

Wesentlicher Handlungsbedarf
Das erfordert sorgsame Abstimmungen mit dem Baumbestand. Das pro-

gnostizierte Bevélkerungswachstum bedarf ebenfalls eines Ausbaus 6f-
fentlicher Infrastrukturen, zusétzlicher Velorouten, Werkleitungen oder
auch Schul- und Sportanlagen.

Siedlungsgebiet: Verlust an Kro-
nenflache und Kronenvolumen

im mittleren einstelligen Prozent-
bereich zwischen 2014 und 2018.

.. . . . .. . Uberwarmte Gebiete: Geringe
Darliber hinaus wird das Klima wéarmer und trockener. Die Durch- Durchgriinung mit Kronenflache

schnittstemperatur im Jahr 2060 wird in einem moderaten Szenario fiir
Zirich in etwa 0.5-3.5 °C hdéher als heute prognostiziert. Sommerliche
Niederschlage gehen voraussichtlich um 10-15% zurtick, Extremwetter-
ereignisse wahrend des ganzen Jahres nehmen zu (NCCS 2018). Das
Spannungsfeld fiir die Stadtbaume wird zunehmend grésser.

Im Rahmen der politisch geforderten Hitzeminderung nehmen die Baume
eine zentrale Rolle ein. Sie erweisen sich als Griinelement mit der gréss-
ten hitzemindernden Wirkung am Tag, insbesondere wenn sie grosse
Baumkronen entwickeln (vgl. Fachplanung Hitzeminderung, StabT ZURICH
2020a). Der regionale Richtplan (Reg. RP) setzt sich darum seit 2017 die
Erhéhung des Griinvolumens im kompakten Stadtkérper zum Ziel (Stapt
ZUuricH 2017). Der kommunale Richtplan SL6BA fordert darauf aufbauend
u.a. den Erhalt und die Férderung von Grossb&dumen im Siedlungsgebiet.

Ausloser der Fachplanung

Die Stadt Ziirich schétzt die Leistungen der Stadtbdume in zunehmen-
dem Masse und nimmt sich der nachhaltigen Entwicklung des Bestandes
an. Das Griinbuch gibt den Auftrag zur Erarbeitung der Fachplanung
Stadtbdume (GRUN STADT ZURICH 2019a). Es fordert darin auf, eine raumli-
che und strategische Planung zu erarbeiten, die den langfristigen Erhalt
und die Foérderung vitaler Stadtbdume zum Ziel hat. Des Weiteren steht
der Auftrag in Verbindung zur Umsetzungsagenda 2020-2023 der Fach-
planung Hitzeminderung. Massnahme 3.5 «Integration der Hitzeminde-
rung in neue Planungsgrundlagen und Freiraumkonzepte» ist zu beach-
ten.

und Kronenvolumen.



1 Einleitung

1.2 Aufgabe und Zielpublikum

Ziel der Fachplanung

Die Fachplanung Stadtbdume schafft den planerischen Rahmen fir die

gezielte Erhéhung der Kronenflaiche und Kronenvolumen mit vitalen

Stadtbdaumen im Siedlungsgebiet bis 2050:

- Sie ist Planungsgrundlage im Umgang mit den Stadtbdumen, die Bezii-
ge zu Gesetzesgrundlagen, Instrumenten und Zustandigkeiten klart.

- Sie zeigt den Zustand und die Verdanderungen der Kronenfladche sowie
des Baumbestandes (in Teilgebieten) und leitet darauf den wesentli-
chen Handlungsbedarf ab.

- Sie legt auf Basis des Handlungsbedarfs messbare Richtwerte fest, wo
die Kronenflache gezielt zu steigern bzw. zu erhalten ist.

- Sie gibt Empfehlungen ab, wie sich diese Richtwerte erreichen lassen.

- Sie stellt ein Monitoring auf, das Verdnderungen der Kronenflache und
des Kronenvolumens im ca. vierjahrigen Rhythmus prift.

- Sie vergibt im Rahmen der zugehdrigen Umsetzungsagenda konkrete
Auftrage an die beteiligten Dienstabteilungen, die in der Verantwortung
stehen, konkrete Massnahmen zu erarbeiten und deren Wirkung zu
tberwachen. Die Stadt nimmt eine Vorbildfunktion ein.

Das vorliegende Dokument ist nicht ganzlich abschliessend. Je nach Er-
kenntnisstand aus dem Monitoring sind Empfehlungen und Auftrage in
den Folgejahren anzupassen.

Zielpublikum

Adressiert ist die Fachplanung an die Dienstabteilungen der Stadtverwal-
tung mit Grundeigentumsvertretung bzw. mit raumwirksamen Aufgaben.
Sie richtet sich zudem an stadtische Baurechtnehmer (i.d. R. gemeinnit-
zige Wohnbautrager), an Planende/Projektierende, an private Bautrager-
schaften und Grundeigentimerschaften.

Nicht im Fokus

Eine Reihe von Themen, die sich im Kontext von Stadtbidumen stellen,

werden von der Fachplanung nicht oder nur am Rande behandelt.

— Baume im Wald: Ziirich ist von weitlaufigen Waldern gesdumt, die wich-
tige Funktion erfiillen, u.a. als Erholungsgebiet, als Gebiet mit klimati-
scher Funktion (Kaltluftentstehung) oder fiir die Holzgewinnung. Die
Ziele der Waldentwicklung sind in den Waldentwicklungsplanen thema-
tisiert (GRUN STaDT ZURICH 2011b).

- Gesamtstadtische Baumkartierungen (Ausnahme: Baumkataster 6f-
fentlicher Grund): Einzelbaumerhebungen von Privatbdaumen sind nicht
vorgesehen, da sie sehr aufwendig sind. Gesamtstadtische Erhebun-
gen sind klinftig durch Befliegungsdaten zu ermitteln.

- Ausfiihrungsmassnahmen auf operativer Ebene: Der Leitfaden Stadt-
baume beschreibt diese Arbeiten (GRUN STtabT ZURICH 2020a*). In der
Fachplanung Stadtbdume wird darauf verwiesen.

- Erstellung weiterer Baumartenlisten: Die Stadt Ziirich verfligt Giber eine
Strassenbaumliste mit zukunftsfahigen Baumarten. Sie wird regelméas-
sig nach Erkenntnissen aus der Forschung oder aufgrund eigener bzw.
Erfahrungen anderer Stadte angepasst. Fir Park- und Griinanlagen
liegt eine Haltung zu einheimischen Baumarten vor (Kap. 6.2.1). Die
Baumartenwahl in den Wohn- und Arbeitsumfeldern ist individuell fest-
zulegen. Hierzu finden sich empfehlende Hinweise in Kapitel 8.5.2.

- Gestaltungen im Sinn der Landschaftsarchitektur: Die Anordnung der
Baume im offentlichen Raum regeln die Standards Stadtraume Ziirich
(vgl. Gestaltungsstandard 11, Stapt ZuricH 2018). Andernorts ist die Ge-
staltung situativ zu prifen. Fir einzelne Themen sind Empfehlungen in
der Fachplanung erwéhnt (z. B. hitzemindernde Baumanordnungen).

* Verwaltungsinterne Quelle. Nicht 6ffentlich.
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1.3 Einordnung und Verbindlichkeit

In Gesetzen, Verordnungen, Planungsgrundlagen und Regelwerken sind
Stadtbdume Thema. Die Fachplanung Stadtbaume nimmt Bezug darauf,
fuhrt die wesentlichen Zielsetzungen zusammen und stellt diese in den
Kontext mit aktuellen Veranderungen der Kronenflache sowie dem Hand-
lungsbedarf. Ausserdem formuliert sie weitergehende Ziele in Form von
Richtwerten und Tatigkeiten.

Gesetze und Verordnun
gen (u.a. BZO)

Planungsgrundlagen
(u.a. Alleenkonzept)

Regelwerke/Tatigkeiten

Fachplanung Stadtbiaume
Richtplane

Weitergehende
Ziele und Tatigkeiten

Die Fachplanung Stadtbaume ist eine stadtische Planungsgrundlage. Bei
Tatigkeiten auf den verschiedenen Ebenen ist sie zu berticksichtigen. Sie
erganzt insbesondere die Fachplanung Hitzeminderung um messbare
Richtwerte bei der kiinftigen klimaangepassten Entwicklung in den Frei-/
Strassenrdumen und den Wohn- und Arbeitsumfeldern.

Alleenkonzept  der  Stadt
IS "'X»h\ =
SHo~ RN
~
b
5

Programm Klimaanpassung
Fachplanung Hitzeminderung

Fachplanung Stadtbdume

Durch den Stadtratsbeschluss zur Fachplanung Stadtbdume ist diese
behdérdenanweisend. Betroffene Dienstabteilungen sind angewiesen, in
ihrem Handeln Richtwerte (Kap. 7) / Handlungsempfehlungen (Kap. 8) zu
berticksichtigen und die Auftrdge der Umsetzungsagenda umzusetzen
(vgl. Fachplanung Stadtb&dume - Umsetzungsagenda).

Stadtb&dume sind ein Querschnittsthema, das

viele Disziplinen und Flachen betrifft (vgl. Griin-

buch GrRUN STapT ZURICH 2019a). Die Fachpla-
nung postuliert weitergehende Ziele.

Ergénzung stadtischer Planungsgrundlagen.
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1 Einleitung 1 Einleitung

1.4 Gliederung

Im Grundlagenteil (Schritte 1 bis 5) ist der Handlungsbedarf dargelegt,
sind Richtwerte aufgestellt sowie konkrete Empfehlungen formuliert. Er-
kenntnisse daraus miinden in einer zugehérigen Umsetzungsagenda mit
konkreten Auftragen (Schritt 6, separates Dokument).

Grundlagenteil

r’o
__________________ .
»
L4
2014 2018 2050
1 Ziele und Rahmenbedingungen 2 Zustand 2018 und Analyse 3 Prognose 2050 und Handlungsbedarf
Ableitung des Ziels aus bestehenden verbind- Ermittlung des Zustands 2018 und der Ver- Auf Basis der Analysen wird eine Prognose fur
lichen Zielen und Aufarbeitung der Rahmenbe-  anderungen der Kronenflache und des Kro- die Entwicklung des Baumbestandes bis 2050
dingungen, die fiir die stadtische Entwicklung nenvolumens sowie der zugrunde liegenden abgegeben. Daraufhin wird der Handlungsbe-

des Baumbestandes wesentlich sind. Ursachen. Bei der Erfassung wird auf Beflie- darf abgeleitet.
gungsdaten zuriickgegriffen.

4 Richtwert Kronenfldche 2050 5 Handlungsfelder

Festlegung von ambitionierten, aber realistischen Richtwerten auf Die Handlungsfelder nennen sowohl Empfehlungen zur Verbesserung
Grundlage des Handlungsbedarfs. Diese beruhen auf einer umfas- planerischer Grundlagen als auch konkret in Projekten des 6ffentlichen
senden Aufarbeitung von Best-Practice-Beispielen, dem Zustand Grundes und des Wohn- und Arbeitsumfeldes.

2018 und einer Literaturauswertung.

Umsetzung

6 Umsetzungsagenda mit Organisation

Formulierung von Auftragen fiir die Umsetzungsperiode 2022-2029.
Die Dienstabteilungen legen innerhalb ihrer Organisation die Priori-
taten der Umsetzung fest.

Schattenspendende Baume auf dem Lindenhof.
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2 Leistungen der Stadt-
baume und Akzeptanz

Schon immer waren Baume in der Stadt Zirich von
Bedeutung. Weshalb dies aber heute und kunftig in

besonderem Masse gilt, verdeutlichen folgende

Ausflihrungen.

2.1 Stadtbaume im Wandel der Zeit*

Die ersten bewussten Baumpflanzungen zugunsten eines gepflegten
Stadtbildes und der Naherholung erfolgten beim Bau entlang der Quai-
anlagen um 1887 (an Utoquai und Alpenquai) sowie entlang der Aus-
fallstrassen in Aussersihl und dem Industriequartier. Es waren in der Re-
gel die gleichen Baumarten, die auch heute die Strassen sdumen: Ahorn,
Platane, Linde und Kastanie.

Nach dem 2. Weltkrieg bis in die 1960er Jahre wuchs die Bevdlkerung auf
Uber 400000 Einwohner an, was zu einer enormen Bautétigkeit fuhrte. Im
Zuge der dichter werdenden Stadt hielt auch in Zurich die Gartenstadtbe-
wegung Einzug. Schwamendingen wurde deshalb 1948 nach dem Bebau-
ungsplan von Stadtbaumeister Albert Heinrich Steiner als durchgriintes
Wohngebiet mit Gppigem Baumbestand und mehrheitlich genossen-
schaftlichen Wohnungen geplant. Es entstanden die heute noch préagen-
den Siedlungen mit Gartenstadtcharakter (teilweise bereits friher).

* Inhalte teilweise aus dem Alleenkonzept (STADT ZURIcH 1989)
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Mit der baulichen Verdichtung und dem Infrastrukturausbau ging der
Baumbestand zuriick. 1971 erfolgte deshalb mit «1000 Baumen fiir Zi-
rich» eine weitere Massnahme zur Begriinung der Stadt.

Ein Meilenstein fir die Weiterentwicklung des Strassenbaumbestandes
bildet das 1989 erstellte Alleenkonzept, das als konzeptionelle Grundlage
far Baumpflanzungen entlang von Strassen erarbeitet wurde. Es besitzt
einen richtplanartigen Charakter und ist noch heute massgebend fiir die
Entwicklung von Alleen oder Baumreihen in Strassenbauprojekten (Stabpt
ZURicH 1989).

Eine Baumschutzverordnung fiir einen gesamtstadtischen Schutz von
Grossbaumen vor nicht bewilligten Fallungen wurde 1992 vom Stadtziir-
cher Stimmvolk angenommen, jedoch 1995 vom Regierungsrat des Kan-
tons Ziirich wieder aufgehoben, da das Planungs- und Baugesetz (PBG)
keinen generellen (gesamtstadtischen) Baumschutz zuldsst. Das bedeu-
tet: Bereits vor 30 Jahren waren die Stadtbdume dem Stimmvolk von
grosser Wichtigkeit, und es ist anzunehmen, dass sie es heute immer
noch sind.

Im Zuge der BZO-Revision 2016 wurde mit der Einfihrung von Baum-
schutzgebieten in ausgewéhlten Bereichen der Schutz von bestehenden,
stadtbildpragenden Baumen verbessert. Ziel der Baumschutzgebiete
und der dazugehérigen Vorschriften ist es, die wichtigsten charakteristi-
schen Baumstrukturen der Stadt Ziirich zu erhalten.

Zurzeit riicken die Leistungen und der Stellenwert der Stadtbaume in den
Fokus. Dies insbesondere aus Griinden der Hitzeminderung, der Stadt-
Okologie und des Stadtbildes. Die Anliegen fir einen hinreichenden
Baumbestand und vitale Baume sind zunehmend in Gesetzesanpassun-
gen (u.a. in der RPG-Revision zur klimaangepassten Siedlungsentwick-
lung 2020), Strategien und Konzepten thematisiert.

Steinerplan 1948 fir Schwamendingen.

Gut erkennbar ist der reiche Baumbestand.

(STADT ZURICH 1948).
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2 Leistungen und Akzeptanz

2.2 Leistungen

Das Prinzip der Nachhaltigkeit wird bestéarkt, wenn Bdume Leistungen
unterschiedlicher Anspriiche in gleichem Masse erfiillen. Vor allem aus
Griinden der Hitzeminderung bzw. des Wohlbefindens, des Stadtbildes
und der Stadtdkologie ist es wichtig, dass der Stadtkorper hinreichend
mit Badumen durchgriint ist. Die folgenden Ausfiihrungen fokussieren sich
verstarkt darauf.

Des Weiteren erfiillen Stadtbidume wichtige Okosystemleistungen, u.a.
als CO,-Speicher oder Feinstaubfilter. Zusatzlich wecken die Stadtbdume
Emotionen und sind von volkswirtschaftlichem Wert.

Fiir die Hitzeminderung und das Wohlbefinden

Baume leisten einen grossen Beitrag zur Aufenthalts- und Lebensqualitat
in der Stadt. Tagstiber sorgen sie fiir eine Absenkung der Temperatur um
4,2 °C im Median und 8,7 °C im Maximum. Diese hitzemindernde Wirkung
ist am Tag ca. 7-20 m um den Stammfuss spirbar (StapT ZUricH 2020a).
Grund sind Beschattung und Verdunstung von Wasser Uber die Blatter.
Die Verdunstung gelingt jedoch nur, wenn ausreichend pflanzenverfiig-
bares Wasser fiir die Fotosynthese und geniigend Wurzelraum zur Verfi-
gung stehen. Speziell in geméassigten Klimazonen stellt die Verduns-
tungskalte der Baume eine weitere Mdglichkeit der Oberflachenkiihlung
dar (MaNoLI ET AL. 2019).

Der Hauptteil der Temperaturabsenkung mit bis zu 80% erfolgt lber die
Kronenflaiche (m?) und deren Beschattung (SHasHua-BAarR & HOFFMANN
2000). CouTtTs & TappPeR (2017) fanden heraus, dass je 10% kronenbedeck-
te Flache die Oberflachentemperatur tagsiiber um bis zu 1 °C gesenkt
werden kann.

Das Kronenvolumen (m®) gewinnt bei der Klimaadaption von Stadten an
Bedeutung. In Potsdam wurde im Sommer 2015 festgestellt, dass jeder
zusétzliche m® Griinvolumen pro m? die Temperatur im ndheren Umfeld
um etwa 0,3-0,4 °C reduzieren kann. Kronenvolumen und Klimaanpas-
sung hdngen eng zusammen, vor allem in versiegelten und gering durch-
liifteten Gebieten (TervooRreN 2015).

Das Wohlbefinden der Menschen wird durch eine hinreichende Kronen-
flache begiinstigt. Bei einem Anteil an Kronenflache von 30% oder mehr
in einem Umkreis von 1.6 km wurde in einer Studie der Stadt Sydney
nachgewiesen, dass das Wohlbefinden der Biirger/innen zunahm (AsTELL-
BurT & FenG 2019). Verallgemeinern und auf alle Flachen projizieren lasst
sich dieses Mass nur bedingt. Dennoch kommt die 2021 aufgestellte
Faustregel «3-30-300» zu einem dhnlichen Schluss (KONIUNENDIJK VAN DEN
BoscH 2021). Demnach ist fiir eine hinreichende Durchgriinung der Stadte
Folgendes anzustreben:

- Jede Person erkennt von ihrem Zuhause aus min. drei grosse Badume.

- Die Kronenflache bzw. die vegetationsbedeckte Oberflache auf Quar-

tierebene betragt mindestens 30%.
- Die nachstgelegene grossere Griinflache liegt im Umkreis von 300 m.

GRAHN & STigspoTTER (2003) fanden heraus, dass Personen, die haufig ur-
bane Griinanlagen aufsuchen, deutlich weniger Stresssymptome aufwei-
sen. Die richtige Baumartenwabhl ist fiir die Hitzeminderung und das Wohl-
befinden dabei mitentscheidend. RanmaN ET AL. (2019) konnten belegen,
dass Winterlinden eine deutlich héhere Verdunstungsleistung besitzen
als z.B. Robinien. Dies ist ein wichtiges Indiz in der Diskussion um die
Baumartenauswahl aus Anspriichen der Hitzeminderung. Transpiration
erfolgt aber nur bei ausreichender Wasserversorgung der Baume.
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Der gesamte Strassenraum an der Gutstrasse
(Fussweg inkl. Strasse) verfligt Giber eine Kronen-
flache von > 40%. Strassenbdume und Vorberei-
che der Wohnumfelder wirken als Einheit.

2 Leistungen und Akzeptanz

Der Rosenhof in der Altstadt verfligt Giber ein grossziigiges Schattendach.

Fiir das Stadtbild

Stadtbdume sind fir das Stadtbild Zurichs von erheblichem Wert. Sie
sind ein Teil der Visitenkarte der Stadt. Grossflachig prégende Baumbe-
stédnde befinden sich u.a. an den Hangflanken oder rund um das Seebe-
cken. Durch ihre vertikale Struktur Gbernehmen die Stadtb&dume wichtige
Funktionen wie Gliederung, Betonung, Strukturierung und Gestaltung
des Stadtkorpers. Besonders alte und grosse Baume erfillen diese Leis-
tungen in besonderem Masse.

Fiir die Stadtékologie

Der 6kologische Wert von Stadtbdumen ist abhangig von den Kriterien
Standort, Baumart und Kronenvolumen. Speziell alte und einheimische
Baumarten mit grossen Kronenvolumen sind Lebensrdume, Vernetzungs-
elemente und Nahrungsquellen, vgl. Studie zum 6kologischen Wert von
Stadtbdumen (GLoor ET AL. 2018). Diese Studie wird zurzeit weiterent-
wickelt und mit weiteren Baumarten erganzt, Kapitel 8.4.2 gibt Hinweise
dazu.

Weiter kann die Stadtékologie geférdert werden, indem invasive Neophy-
ten zuriickgedréangt werden und der Baumbestand aus vielen (einheimi-
schen) Baumarten zusammengesetzt ist.

Ein weiterer Vorteil von Baumen zur Férderung der Stadtékologie’ in der
Siedlung beruht im Wesentlichen darauf, dass sie zugleich Lebensraum
und Nahrung in der Baumscheibe wie auch in der Baumkrone bieten. So-
zusagen ein vielschichtiger Lebensraumkomplex.

* Es sei darauf hingewiesen, dass nicht jede freie Flache durch die Pflanzung von
Baumen 6kologisch aufgewertet wird. Bestimmte 6kologisch sehr wertvolle
Flachen (z.B. Trockenwiesen und Ruderalflachen) verlieren ihren Wert durch
eine zu hohe Beschattung.

Bei einer Kronenflache von = 30% im néheren
Umfeld und in fusslaufig erreichbaren Griin-
raumen nimmt das Wohlbefinden zu.

Je 10% kronenbedeckter Flache kann die
Oberflachentemperatur tagsiiber um bis
zu 1 °C gesenkt werden.

Weitere Griinde fiir (mehr) Baume in der Stadt
sind - neben Hitzeminderung - die Férderung
der Stadtékologie sowie der Erhalt und die For-
derung des Stadtbildes (Visitenkarte).

Der Hauptkiihleffekt erfolgt zu = 80% uber
Schatten und zu = 20% Uber Transpiration.

Baumart Vorkommende Anzahl
(exemplarisch) anInsekten

Ginkgo 10 Arten
Winterlinde 200 Arten
Stieleiche > 500 Arten

Insektenvorkommen sind u.a. abhangig von der
Baumartenwahl (GLooR ET AL. 2018).
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2 Leistungen und Akzeptanz

Fiir weitere regulatorische und 6konomische Leistungen
Baumleistungen im 6konomischen Sinn sind bislang kaum monetarisiert
und wenn, dann aus Schadensersatzgriinden (vgl. Richtlinie Schadener-
satz Baume, VSSG 2018). Aber je langer, desto mehr werden die Leistun-
gen der Baume geschatzt. Sie riicken in der aktuellen Diskussion um die
Anpassung an den Klimawandel und den Erhalt lebenswerter Stadte ver-
mehrt in den Fokus.

Die Software i-Tree erméglicht es heute, anhand verschiedener Struktur-
parameter von Baumen (z.B. Baumart, Hohe, Baumkronenvolumen) de-
ren Okosystemleistungen zu quantifizieren und zu monetarisieren. In Zi-
rich wurde diese Software der Zircher Hochschule fiir Angewandte
Wissenschaft ZHAW im Rahmen des Projekts «i-Tree Okosystemdienst-
leistungen von stadtischen Baumen und Wald klimaadaptiv managen»
genutzt (SaLuz ET AL. 2020-, Projektstatus noch laufend, Drittmittelgeber
Bundesamt fiir Umwelt BAFU). Einige Ergebnisse sind in der Tabelle
rechts aufgefuhrt.

s o
W
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254 Ziircher Volkswirtschaftlicher
Stadtbdume Nutzen

- produzieren 20 t Sauerstoff/
Jahr
Sauerstoff - versorgen 65 Menschen/Jahr
(vier Baume = ein Mensch)
— wirken als Feinstaubfilter

- speichern 7.5t CO,/Jahr
Kohlenstoff — kompensieren einen Flug
von 40000 km

Regulatorische Leistungen von 254 Ziircher
Stadtbdumen (SaALuz ET AL. 2020-).

Die Platane in der Backeranlage ladt zum Ver-
weilen ein. Solch ein Grossbaum inmitten eines
gering durchgriinten Stadtquartiers ist von
héchstem Wert fir das Wohlbefinden. Ebenfalls
sind emotionale Werte und Verbindungen zu
B&aumen ein hohes Gut.

2 Leistungen und Akzeptanz

2.3 Stellenwert und Akzeptanz

Im Allgemeinen bewegen die Stadtbdume die Biirger/innen in der Stadt
Zirich. Im Detail betrachtet weisen Anspruchsgruppen den Stadtbaumen
allerdings unterschiedliche Stellenwerte zu.

In der Bevélkerung

Dass Stadtbdume von Bedeutung sind, zeigen u.a. die von GSZ durchge-
fuhrten Wirkungsbilanzen (GRUN StabpT ZURIcH 2013b). Im Jahr 2013 waren
die Stadtbdume der Bevélkerung sehr wichtig. Speziell in baulich dichten
Stadtkreisen war die Zufriedenheit am geringsten, was vermutlich an der
hohen Versiegelung und der geringeren Quartierdurchgriinung lag. In der
entfachten Diskussion um den Klimawandel und der dafiir notwendigen
Anpassungsstrategie zur Sicherung der Lebensqualitét in der Stadt Zii-
rich nimmt der Stellenwert der Baume zu. Die Stadt verzeichnete in den
letzten Jahren eine Zunahme an Anfragen, Motionen* sowie Petitionen
zum Erhalt und zur Férderung des Baumbestandes. Dies lasst den
Schluss zu, dass der Stellenwert vitaler Stadtbaume in der Bevdlkerung
zunimmt. Die Stadt nimmt sich dieses Themas an und ergreift Massnah-
men. Die durch das Tiefbauamt Stadt Zirich (TAZ) beauftragten Erhebun-
gen zur Qualitat und Nutzung der 6ffentlichen Rdume in Ziirich zeigen
diese Wertschatzung auch bei neueren Gestaltungen. Der Wunsch nach
Grin ist in der Bevoélkerung eindeutig vorhanden.

Bei Grundeigentiimer/innen

Einerseits bestehen bei den Grundeigentiimerschaften enge emotionale
Bindungen zu den Badumen. Sie sind fiir die jeweilige Person oftmals von
sehr hohem Wert. Andererseits bestehen zum Teil Interessen, wie eine
uneingeschrankte Seesicht oder pflegeleichte Garten, in denen u.a.
Uberméssiger Laubfall als stérend erachtet wird. Bei diesem Zielkonflikt
kommt es als Folge oftmals zu Baumféallungen. Auf diese Konflikte ist in-
nerhalb der Handlungsfelder einzugehen.

Bei Investor/innen und Bauherrschaften

B&ume und im Allgemeinen Griin als Standortfaktor fiir die Vermarktung
von Immobilien nimmt in den letzten Jahren tendenziell zu. Bei einer
Hochrechnung von Daten der Stadt Ziirich lasst sich feststellen, dass der
Mietpreis, je nach Héhe des Griinanteils, um bis zu 500 CHF zunehmen
kann (VSSG 2010).

Insbesondere in der Werbung fir Miet- und Kaufobjekte sind Namen mit
Bezug zum landschaftlichen Kontext oder allgemein zu Griin hervorgeho-
ben, bspw. «Wohnpark am Bach» oder «Riedpark». Dies verdeutlicht die
Nachfrage nach hoher Wohnqualitat in Ziirich, zu der das Griin und die
Stadtbdume einen massgebenden Teil beitragen.

Gesamthaft lasst sich feststellen, dass der Stellenwert und die Akzeptanz
der Stadtbaume hoch sind und tendenziell weiter ansteigen. Allerdings ist
dies abhangig davon, welcher Anspruchsgruppe der Baum gehért.

*In Motionen und Petitionen der letzten Jahre wird den Stadtbaumen eine zentrale
Rolle eingeraumt:

— Motion GR 2019/381: Erlass fir den Schutz des bestehenden Baumbestands sowie zur
Férderung von Neupflanzungen grosskroniger Baume und von 6kologisch wertvollen Struk-
turen

— Motion GR 2019/392: Baumpflanzungen im Rahmen der Neugestaltung Miinsterhof

- Motion GR 2019/414: Rahmenkredit von 15 Mio. CHF zur zuséatzlichen Aufstockung von 6ko-
logischen alterungsfahigen Laubbdumen

— Motion GR 2019/439: Ausweitung der Baumschutzgebiete in Schwamendingen

- Motion KR-Nr. 60/2021 (Kantonsrat): Siedlungsklima mit Baumen verbessern

Wirkungsparameter Stadtbdume

Wichtigkeit 5.8 von max. 6 Punkten

Zufriedenheit 4.7 von max. 6 Punkten

Auszug Wirkungsbilanz (GRUN STADT ZURICH
2013b).
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3 Rahmenbedingungen

Stadtbaume pragen fast alle Flachen der Stadt und

sind somit gesamtstadtisch als sogenanntes Quer-

schnittsthema zu betrachten. Um den Bestand vital

zu entwickeln, bendtigt es optimale Rahmenbedin-
gungen, die bisher nur in Teilen gegeben sind.

3.1 Gesetze und Verordnungen

Folgend die Themen der jeweiligen Gesetze und Planungsgrundlagen mit
hoher Relevanz zu Stadtbdaumen. Die Auflistung beginnt mit Vorgaben auf
Bundesebene und reicht bis zur Ebene der Stadt Zurich.

Bund

Die Bundesverfassung (BV) gewéahrt das Eigentum. Weiter besteht der
Auftrag, das Kulturland zu schitzen und die Innenverdichtung in den
Stadten voranzutreiben (Raumplanungsgesetz RPG). Dies ist bei Giiter-
abwéagungen zwischen den raumwirksamen Disziplinen zu beriicksichti-
gen (u.a. zwischen Bauten und Stadtbdumen). Einen potenziellen Konflikt
stellen die Festlegungen in der Freisetzungsverordnung (FrSV) und dem
Umweltschutzgesetz (USG) dar. Darin ist festgelegt, dass Baumarten der
Schwarzen Liste nicht zu pflanzen sind, was im Zuge des warmer werden-
den Stadtklimas im Konflikt mit sogenannten Zukunftsbaumarten stehen
kann, die besser an warmeres Klima angepasst sind. Fiir den 6kologi-
schen Ausgleich lasst sich an das Natur- und Heimatschutzgesetz mit
Verordnung ankniipfen (NHG, NHV).

Konflikte

Potenziale

Neutrale Aussage

Einteilung, ob das Thema Konflikte darstellt,
Potenziale bietet oder beides (neutral).

Bundesebene Thema Konflikte/Potenziale oder neutrale Aussage

Art. 26 BV Eigentum ist zu gewahrleisten. Dl.es kann der'w Baurr‘1.schutz und die Forderung auf
Privatgrund einschréanken.

Art. 1 RPG Verdichtung nach innen ist anzustreben. Dies kann den Baumschutz und die Forderung auf

Privatgrund einschréanken.

Art. 18b Abs. 2NHG  Ein ¢kologischer Ausgleich im Rahmen des Bau-
Art. 15 NHV bewilligungsverfahrens ist méglich.

Diese Artikel kdnnen eine Grundlage fiir den
kommunalen Vollzug bieten.

Einerseits werden die einheimische Flora und Fauna

Artenverwendung von Neophyten, Schwarze-

FrSV und USG Liste-Arten ist auszuschliessen.

erhalten, andererseits wird ein grésserer Baumarten-
pool eingeschrénkt, der allenfalls durch das warmere

Klima kuinftig notwendig wird.
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Kanton

Einige kantonale Gesetzesgrundlagen stehen der Férderung des Baum-
bestandes entgegen. Der Kanton Zirich startete deshalb im Jahr 2020
die Revision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) und des Einfilihrungs-
gesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB). Die Stadt Zi-
rich bringt sich in Arbeitsgruppen und Stellungnahmen ein. Die Anpas-
sungen sind wichtig, da die kommunale Nutzungsplanung darauf aufbaut.
Allerdings bieten bereits heute einige Paragrafen des 2021 geltenden
Rechts Méglichkeiten, die Qualitaten zu steigern.

Kantonsebene Thema Konflikte/Potenziale oder neutrale Aussage
Arealliberbauungen sind in der BZO méglichund de-  Die héhere Qualitat bietet Chancen fiir einen ange-

§69, 71 PBG ren Bauten und Umschwung missen besonders gut messenen Baumbestand. Jedoch sind Areal-
gestaltet sein. Uberbauungen meist auch baulich héher ausgenutzt.
Naher bezeichnete Baumbestande kénnen in der BZO  Dies bietet die Mdglichkeit, den Baumschutz in Teil-

§76 PBG erhalten (geschitzt) werden. Baumersatz und Pflanz-  gebiete oder Zonen auszudehnen. Allerdings raumlich
gebote sind moglich. begrenzt (<ndher bezeichnet»).

§80 PBG Sonderbauvorschriften (SBV) miissen eine einwand- Ahnlich den Arealliberbauungen, jedoch mit noch
freie Einordnung und Gestaltung aufweisen. hdheren Anforderung an eine gute Gestaltung.
Gestaltungsplane kdnnen als qualitdtssicherndes In-  In Gestaltungsplanen bestehen klar erhéhte Qualitats-

§83 ff. PBG strument vorgesehen werden. Sie kdnnen zusétzliche anforderungen, auch wenn dies gesetzlich nicht expli-
Festlegungen zur Umgebungsgestaltung enthalten. zit ausgewiesen ist.

§96a PBG Verkehrsbaulinien begrenzen die Bebauung und Verkehrsbaulinien sichern besondere Qualitaten, wie

sichern Anlagen, Griinzlige und Vorgarten.

z.B. Vorgérten mit dazugehdrigen Baumen.

§203 Abs. 1 Iit. f,
§205 PBG

Wertvolle Park- und Gartenanlagen, Baume, Baumbe-
sténde, Feldgehdlze und Hecken kénnen mit Mass-
nahmen des Planungsrechts geschiitzt werden.

Dies bietet die Méglichkeit, den Einzelbaum-/Ensem-
bleschutz auszubauen. Der hohe Schutz stellt den-
noch zugleich eine Eigentumsbeschrankung dar.

§238 Abs. 1 PBG

In Regelbauvorhaben gentigt eine befriedigende
Gesamtwirkung.

Eine befriedigende Gesamtwirkung erflllt nur bedingt
das Ziel der Fachplanung Stadtb&dume. Eine Baumfor-
derung Uber dem heutigen Mass ist bedingt méglich.

§238 Abs. 3 PBG

Ein angemessener Erhalt und Baumersatz kann im
Baubewilligungsverfahren eingefordert werden.

Im Baubewilligungsverfahren lasst sich Baumerhalt
und Ersatz einfordern, wenn auch als kann-Bestim-
mung.

§242 Abs. 2 PBG

Die Anzahl Tiefgaragenplatze lasst sich aus Griinden
des offentlichen Interesses reduzieren (z. B. Natur-
und Heimatschutzobjekte).

Dies bietet die Méglichkeit, Parkplatzreduktionen zu
prifen und langfristig umzusetzen. Damit wirde der
Baumbestand mehr Raum erhalten.

§244 Abs. 3 PBG

Die nicht flr Besucher vorgesehenen Platze missen
unterirdisch angelegt oder Giberdeckt werden.

Dies sichert zwar oberirdisch untiberbaute (Griin-)Fla-
chen, reduziert dennoch nicht den Parkplatzbedarf.
Es beschrankt weiterhin den Wurzelraum.

§257 Abs. 1 PBG

Méglichkeit der Einfihrung einer Grinflachenziffer.

Dies bietet die Chance der Sicherung von Fléchen fiir
Baume. Im Optimalfall sichert eine Griinflachenziffer
auch ein Mindestmass an nicht unterbautem Raum.

§269 PBG

Unterbauungen unterliegen keinen Abstandsvor-
schriften zu Nachbargrundstiicken (sofern die BZO
keine Vorschriften macht).

Dies stellt einen rdumlichen Konflikt mit den Baum-
bestanden dar, denn die Alterungsféhigkeit der Baum-
besténde ist auf Unterbauungen eingeschrankt.

§170-174° EG
ZGB

Pflanzabsténde zwischen Privatgrundstiicken sowie
zwischen Privatgrund und &ffentlichem Grund.

Hier besteht ein Zielkonflikt mit dem Baumbestand in
Randbereichen. Ohne eine Reduktionen der Abstéande
ist das Potenzial fir Pflanzungen stark begrenzt.

Ein Verzicht bietet die Chance, mehr Badume im Stras-

§174° EG ZGB Aufhebung Pflanzabstand Strassenbdume — Baulinie.
senraum zu pflanzen (Umsetzung Alleenkonzept).
Regelt die Baumabstande gegenliber der Strassen- . . _
8§27 VErV grenze. Weiter werden Fahrbahnbreiten und Licht- Heute gelten Abstdnde von 4 m gegeniber der Stras

raumprofile geregelt.

sengrenze, was Baumpflanzungen stark einschrankt.
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Stadt Ziirich

Kommunal ist die Bau- und Zonenordnung (BZO) massgebend. In ihr sind
die kantonalen Vorgaben grundeigentiimerverbindlich umgesetzt. Auf re-
vidierte kantonale Gesetze ist mit Anpassungen in der BZO zu reagieren.
Der Raumbedarf fur Stadtbaume steht oft im Konflikt mit der Parkierung.
Bendétigte Pflichtparkplatze legt die Parkplatzverordnung (PPV) fest. Aus
Sicht Baumschutz sind das Inventar der schiitzenswerten Garten und An-
lagen von kommunaler Bedeutung der Stadt Zirich (GDP) und das Inven-
tar der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte (KSO) wichtig.

Ebene Stadt Thema Konflikte/Potenziale oder neutrale Aussage

Art. 2 Abs. 1 BZO

Madglichkeit zu abweichenden Regelungenin  Dies bietet die Mdglichkeit, Baumschutz und Pflanzgebote in
Ergénzungsplénen. Teilgebieten zu verstérken.

Darin lassen sich generell héhere Bau- und Umgebungsquali-

Art. 8 BZO Méglichkeit von Areallberbauungen. . .
taten einfordern.
Art. 11a BZO Baumschutzgebiete. Der Artllkenl regelt.d|e Handhabe in den Baumschutzgebieten,
u.a. bei Fallkriterien.
Abstand von Bauten zu Strassen, Wege Durch den Abstand verbleibt Raum fiir Baumpflanzungen im
Art. 12 Abs. 1 BZO - .
und Platzen. strassenzugewandten Randbereich.
Art. 5. 6 PPV Regelung der notwendigen Pflichtpark- Der Raumbedarf fur Tiefgaragen steht in Zusammenhang mit
T platze fur Besucher-/Bewohner/innen. den Pflichtparkplatzen und im Konflikt mit Baumstandorten.

Art. 8 Abs. 3, 4,5

Dies bietet die Chance, durch Anliegen, u.a. aus Sicht Natur-
Reduktion der Pflichtparkplatze moéglich. schutz und Boden, die Parkplatze und Pflichtparkplétze zu

PPV reduzieren und umzuverteilen.

GDP-Inventar Inventarisierung und Schutz. Schutz und Ersatz von Bdumen. Dennoch enthalten KSO-Ob-
jekte auch Vegetationen, die nur «<baumlos» existieren kénnen

KSO-Inventar Inventarisierung und Schutz. (Magerwiesen, Pionier- und Ruderalflachen, Aussichtspunkte).

3.2 Planungsgrundlagen

Formelle Instrumente (Richtplédne)

Der Richtplan des Kantons Zirich (Kanton ZURIcH 2019) fordert eine aus-
reichende Durchgrinung bei der Erneuerung und Verdichtung von Wohn-
und Mischquartieren sowie bei der Erstellung grossmassstéblicher Bau-
ten. Der regionale Richtplan (Stapt ZuricH 2017) fordert die Erhéhung des
Griinvolumens im kompakten Stadtkérper aus klimatischen und stadt-
o6kologischen Griinden.

Der kommunale Richtplan SL6BA dient als Lenkungsinstrument fiir die
zukiinftige Stadtentwicklung Ziirichs bis 2040. Darin gelten folgende Zie-
le und Massnahmen:

- Vorgaben zur Sicherung des Baumbestandes priifen und einen ange-
messenen Grossbaumbestand im kompakten Stadtkérper erhalten.

- 15% 6kologisch wertvolle Flache in einem Netzwerk aus Naturschutz-
gebieten, Vernetzungskorridoren und Trittsteinbiotopen im Siedlungs-
gebiet sicherstellen.

- Neue Freirdume schaffen, die Potenzial fir Baumpflanzungen haben.

- Gebiete mit Gartenstadtcharakter erhalten und entwickeln.

Der kommunale Richtplan Verkehr (Stabt ZUricH 2021b) tragt ebenfalls
dem hohen Interesse an Bdumen im 6ffentlichen Raum Rechnung. Dar-
unter féllt u.a., dass das Alleenkonzept zu berticksichtigen ist, dass bei
kiinftigen Umnutzungen der blauen Zone Baume gepflanzt werden kén-
nen oder dass Fussgangerflachen mit von Baumen beschatteten Aufent-
haltsbereichen verbessert werden kénnen.
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Informelle Planungsgrundlagen

Die Stadt Ziirich verfiigt Giber verschiedene Planungsgrundlagen mit Be-

zug zu Stadtbaumen. Die Vielfalt reicht von gesamtstadtischen Planungs-

grundlagen lber Planungen in Teilrdumen bis hin zu themen- und fla-
chenspezifischen Planungen. Folgend einige wesentliche Planungen, an
die sich anknipfen l&sst:

- Fachplanung Hitzeminderung: Grundlage zur Anpassung an das war-
mere Stadtklima (u. a. Plane, Handlungsansatze mit Bezug zu Baumen).

- Stadtraume Ziirich: Grundlage zur Gestaltung 6ffentlicher Rdume (Ele-
mentekatalog, Gestaltungsprinzipien mit Baumen, Bedeutungsplan)

- Freiraumkonzepte, Landschaftsentwicklungskonzepte: Leitlinien zur
raumlichen Entwicklung der Griin- und Freiraume.

- Gartenstadt 2040: Grundsétze und Leitlinien fir die Transformation der
Ziircher Gartenstadtquartiere (STapT ZURicH laufend-a).

- Planungshilfe zum Bauen an Stadtachsen und Platzen (Stapt ZURicH
laufend-b): Der Leitfaden behandelt u. a. die Qualitdten wie Stadtklima,
Biodiversitat und Abstimmung mit dem &6ffentlichen Raum resp. kom-
pensiert in privaten Vorzonen Griinbereiche, die im 6ffentlichen Raum
ggf. nicht umsetzbar sind.

- Grunbuch der Stadt Zirich: Strategie, wie sich die Griin- und Freirdume
klinftig entwickeln sollen (u.a. Querschnittsthema Stadtbaume).

- Alleenkonzept: richtplanartiges Konzept zur Erweiterung des Stras-
senbaumbestandes.

- Richtlinie IMMO (2021), Klimaanpassung: Baume fiir Verdunstung und
Verschattung von Aussenraum und Gebauden im Sommer nutzen.

Weiter bestehen Konzepte einzelner Produkte (Flachen), wie das Parkan-

lagen- oder Friedhofkonzept, sowie Inventare oder Analysen.

Regelwerke und Normen

Neben Gesetzen und Planungsgrundlagen haben folgende Regelwerke

und Normen Einfluss auf den Baumbestand und sind zu beachten:

- Normen zum Bau von Entwéasserungsanlagen und Strassen (16.02,
18.01-18.12, 20.2): Sie regeln u.a. Lichtraumprofil Reinigungsfahrzeuge,
Baumschutz, Begriinung und dass keine Baume den fir die Werkleitun-
gen benétigten Platz in einem Strassenperimeter beschranken (Stapt
ZURicH 2021d).

- Richtlinie fir Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflachen (FKS
2015): Zufahrten miissen méglich sein, was in manchen Fallen engere
Baumpflanzungen verhindern kann.

- Vorschriften und Richtlinien Tram (VR Tram) der VERKEHRSBETRIEBE ZURICH
(2013) zur Projektierung von VBZ-Infrastrukturanlagen (2013): Die Be-
stimmungen betreffen insbesondere das Lichtraumprofil, Abstédnde
von B&umen zu den Fahrleitungen und den Fahrleitungsmasten, aber
auch weitere Vorgaben wie die Verhinderung von Laubfall bei Bergstre-
cken. Sie stiitzen sich auf Bundesrecht (u.a. Eisenbahngesetz).

- ERZ-FW Ausfiihrungsvorschriften: Die Vorschriften erlauben zurzeit
keine Baume direkt tiber den Werkleitungen. Ebenfalls zu bericksichti-
gen ist die Nachverdichtung des Fernwarmeausbaus. Diese muss auch
aus der Strasse moglichst direkt zu den einzelnen Liegenschaften ge-
fuhrt werden.

Nutzungskonflikte und Schlussfolgerung

Die Stadt Ziirich gehoért geméass kantonalem Richtplan zum Handlungs-
raum «Stadtlandschaften», in dem geméass Kanton zu 80% die Bevolke-
rungsentwicklung stattfinden soll. Basierend darauf wird im regionalen
Richtplan der Stadt Zirich festgehalten, dass tiber den Horizont von 2030
hinaus eine Entwicklung von mindestens 80000 zusétzlichen Bewohne-
rinnen und Bewohnern ermdéglicht werden soll. Die damit verbundene
bauliche Verdichtung kann zu Zielkonflikten mit dem Erhalt oder der
Pflanzung von Baumen fiihren, denn der verfligbare ober- und unterirdi-
sche Raum mit Baumen wird tendenziell knapper.

23


https://18.01�18.12

3 Rahmenbedingungen

3.3 Gliederung Stadtkorper

3.3.1 Siedlungsgebiet

Das Siedlungsgebiet grenzt sich als bebauter und besiedelter Raum zur
Kulturlandschaft und zum Wald ab. Es entspricht in seinem Ausmass dem
des kantonalen Richtplans 2015, inkl. der Freihaltezonen innerhalb des
Siedlungsgebiets. Damit entspricht der Perimeter vereinfacht gesagt ei-
ner Bauzonenaussengrenze.

Gliederung

Siedlungsgebiet

Kulturlandschaft

Wald

Gewasser

Gliederung Siedlung - nicht Siedlung

(Karte: modifiziert nach Kanton ZoricH 2015).

Die Luftaufnahme in der Allmend zeigt exemplarisch die Unterteilung Siedlung - Kulturland-
schaft - Wald (Foto: © Kanton Ziirich 2008-2017).
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3.3.2 Stadtstrukturen

Die Unterteilung des Siedlungsgebiets erfolgt in Stadtstrukturen (vgl.
Kommunaler Richtplan SL6BA). Jede Stadtstruktur besitzt unterschiedli-
che Grunflachen-/Gebaudeflachenanteile, Strassenkilometer oder Par-
zellengeometrien. All diese Parameter haben Einfluss auf die Entwicklung
des Baumbestandes und entsprechend unterschiedlich sind die Potenzi-
ale in den jeweiligen Stadtstrukturen.

Die Fachplanung Stadtbdume verwendet den Begriff «Stadtstrukturen»
ausschliesslich fir die zusammengefassten, liberzeichneten Strukturen,
d.h. mit allen darin liegenden Freiraumkategorien bzw. Wohn- und Ar-
beitsumfeldern.

Stadtstrukturen

Urbane Wohnstadt
Griine Wohnstadt

Kleinteiliges Wohnen

Stadtstrukturen Stadt Ziirich

Hochschule/Spital (Karte: modifiziert nach StaoT ZoricH 2021a).
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3.3.3 Freiraumkategorien und Wohn-/Arbeitsumfeld

Die differenzierteste Unterteilung des Stadtkorpers erfolgt geméass Nut-
zung in Freiraumkategorien und Wohn- und Arbeitsumfelder. Die Unter-
teilung ist deshalb notwendig, da sie Aussagen dariiber macht, welche
Flachen 6ffentlich und welche mehrheitlich privat sind. Damit wird er-
sichtlich, wo die Stadt grésseren Handlungsspielraum hat und wo eher
nicht. Je hoher der Offentlichkeitsgrad der jeweiligen Freirdume, desto
héher ist tendenziell der Handlungsspielraum der Stadt Zirich und desto
hoéher ist der Anspruch an den Baumbestand und die Vorbildfunktion.

Multifunktionale Freirdume

An multifunktionale Freirdume besteht der héchste Anspruch beziglich
Qualitat und Ausgestaltung (6ffentliche Sachen im Gemeingebrauch vgl.
GaBLER 2018). Diese Freirdume haben Vorbildfunktion. Dazu gehdren die
urbanen und landschaftlichen Grin- und Freirdume, Platzraume, Stra-
ssenrdume und Fussgangerraume.

Funktionale und institutionelle Freirdume (Zweckbestimmung)
Funktionale und institutionelle Freirdume sind 6ffentliche Sachen im wei-
teren Sinn und meist 6ffentliches Eigentum. Es gilt ebenfalls die Vorbild-
funktion. Ihre Entwicklung orientiert sich an der Nutzungsform, die u.a.
auch grossere Erweiterungen von Infrastrukturen benétigt (u.a. neue
Schulanlagen). Die Anforderungen sind hoch, zumal die Freirdume be-
triebsbedingt zumindest zeitweise und/oder begrenzt auf bestimmten
Flachen fiir die Offentlichkeit zuganglich sind.

Friedhéfe, Bade- und Sportanlagen sowie Kleingérten sind eher funktio-
nalen FreirAumen zuzuordnen, Schulanlagen, Spitéler, Kirchen, Alters-
und Wohnheime eher den institutionellen Freirdumen.

Wohn- und Arbeitsumfelder im 6ffentlichen Eigentum

Es sind Uberwiegend stadtische Wohnliegenschaften oder auch Werk-
und Kulturbauten. Auch hier ist eine Vorbildfunktion fiir die Offentlichkeit
gegeben. Der Flachenanteil dieser Wohn- und Arbeitsumfelder betragt in
etwa 12% am gesamten Wohn- und Arbeitsumfeld.

Wohn- und Arbeitsumfelder im privaten Eigentum

Diese stellen den Grossteil des Wohn- und Arbeitsumfeldes dar. Anforde-
rungen und Méglichkeiten fir eine qualitatsvolle Entwicklung des Baum-
bestandes orientieren sich schwerpunktméssig an den gesetzlichen
Méglichkeiten (vgl. PBG, BZO in Kap. 3.1). Die Mehrheit der Flachen wird
in Regelbauvorhaben entwickelt.

Freiraumkategorien

Urbane Griin-/Freirdume Sonstige Flachen
Landsch. gestaltete Griinrdume Wohn- und Arbeitsumfeld

Platzraume

Information
Strassen-/Fussgangerrdume Kulturlandschaft
Funktionale Freirdume - Wald
Institutionelle Freirdume Gewdsser

ARERNED

N
-]

Flachenanteile am Siedlungsgebiet

in Prozent

56%

16.4%

3.8%
1.1%

—1.3%

3 Rahmenbedingungen

Freiraumkategorien Stadt Ziirich
(Karte: modifiziert nach Stapt ZoricH 2020a).
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4 Zustand Kronenflache

(2018)

Wie baumreich ist Zurich? Mit einer neuen, flachen-
deckenden Methodik lasst sich dies anhand der
Kronenflache und des Kronenvolumens ermittein.
Die Durchgriinung des Stadtkorpers wird hierdurch

ersichtlich und messbar.

4.1 Ermittlungsmethodik

In den letzten Jahren haben die Kronenflache und das Griin- bzw. Kro-
nenvolumen als Umweltindikator und fiir die Stadtplanung verstarkte Be-
achtung und Anwendung gefunden. Dies u.a. in Stadten wie Potsdam,
Dresden, Berlin, Manchester, Genf oder Lausanne.

Die Indikatoren lassen sich heute anhand von Befliegungsdaten ermit-
teln. Durch die flaichendeckende Erfassung erlauben sie Schlussfolge-
rungen zur Durchgriinung der Stadte. Die Erfassung geschieht mittels
Laserscan-Aufnahmen aus Befliegungen (LIDAR-Daten, LAS-Files mit
Hoéhenangaben). Diese erfassen die Kronenflachen in 2-D und die Kro-
nenvolumen in 3-D. Da besonders die Baumkronen relevant sind, werden
die drei untersten Meter zwischen Gelandehéhe und Baumkrone abgezo-
gen. Diese drei Meter stellen in etwa die durchschnittliche Stammhoéhe
dar (gemittelt Giber unterschiedlichen Baumarten und Altersstufen).

Die von GSZ verwendete Methode basiert auf einem Modell der Eidg. For-
schungsanstalt fiir Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und wurde durch
diese im Jahr 2017 verifiziert.

Laser-Scan

Baumkronen

~
Stammraum 3m
Terrainhéhe

berechnetes Baumvolumen

——= Hohe Vegetation ——e Hobhe Terrain
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@, Kleinbaume bis 8 m Hohe
‘. Mittelgrosse Baume bis 15 m Hohe

‘. Grossbaume iber 15 m Héhe

ST y T e, WA
< % o N e

Oben: Rohdatensatz der Befliegung mit Un-
terteilung der Baumhdéhen in drei Héhenstu-
fen. Im Ausschnitt rund um den Bullinger-
platz ist die Abstufung zu erkennen
(LIDAR-Daten: Kanton ZURicH 2018c;
AV-Daten: STapT ZURicH 2020Db).

Links: Methodik der Befliegung und wie sich
die Einheiten Kronenflache und Kronenvolu-
men ermitteln lassen.

Potenzial des Datensatzes

- Die Stadtdurchgriinung lasst sich anhand von Kronenflache (%) oder
Kronenvolumenziffer (m3/m?) darstellen, iberpriifen und steuern.

- Vergleiche und Veranderungen lassen sich aufstellen (Monitoring).

- Best-Practice- und Richtwerte lassen sich ableiten.

- Die Gesamtbiomasse der Baumkronenvolumen kann optional ermittelt
werden (z. B. wie viel m® Baumkronenvolumen umfasst die Siedlung).

Hinweis: Dies ist der einzige flachendeckende Datensatz fur das Sied-

lungsgebiet, der zugleich den 6ffentlichen wie auch privaten Grund er-

fasst. Das Modell arbeitet geometrisch. Es verschneidet die LIDAR-Daten

mit den gewahlten Flachen oder Gebieten. Dies kann zu gewissen Verzer-

rungen fuhren, z.B. indem ein Teil der Baumkronen aus dem Privatgrund

dem Strassenraum als Kronenflache angerechnet werden, z. B. wenn die

Krone lber die Parzellengrenze ragt.

Einheiten: Kronenfldche (%) und Kronenvolumenziffer (m3/m?)

(1) Parkanlage: Flache 10000 m?

£
<

40-50% Kronenflache =~ 4 m®/m? Kronenvolumenziffer

(2) Wohnumfeld: Flache 10000 m? inkl. Gebdude

‘ 25% Geb.-

’ abdoruck

hJ

[ ]

(]

~ (J
[

% ®

e ® L %i

30% Kronenflache =~ 1.5 m®/m? Kronenvolumenziffer

Baumgroéssen (gemittelte Durchschnittsgrossen)

£s,

Grosskroniger Baum Mittelkroniger Baum Kleinkroniger Baum
Kronendurchmesser 10-12 m Kronendurchmesser 7-8 m Kronendurchmesser 5-6 m
Kronenflache = 75-100 m? Kronenflache =~ 40-60 m? Kronenflache = 20-30 m?
Kronenvol. =~ 700-1000 m? Kronenvol. = 400-600 m? Kronenvol. = 200-300 m?

Exemplarische Darstellung Kronenflache
und Kronenvolumen

Die beiden Schemata zeigen, wie viel Kro-
nenflache/-volumen beispielhaft in einer
Parkanlage (1) oder in einem Wohnumfeld (2)
zu liegen kommen. Massgebend ist immer
der Perimeter inkl. allfalliger Gebaude.

Merkmale, die Baumgroéssen beeinflussen
Die illustrierten Baumgréssen sind Mittelwerte
von Baumen in unterschiedlichen Freiraumkate-
gorien. Dies wurde mittels Kronenflachen und
Baumkataster der Stadt Ziirich ermittelt. Je h6-
her die Lebenserwartung bzw. Standzeit, desto
grosser die gemittelten Werte. Merkmale, wel-
che die Baumgrdssen beeinflussen:

— Standort (beeintrachtigt oder naturnah)

- Baumartenwahl (klein- bis grosskronig)

- Menge an Einflussfaktoren/Stressoren.

Die Einzelerhebung der ZHAW im Programm
i-Tree 2020 bestatigt diese Werte. Strassenbau-
me sind in Summe oftmals kleiner, da 6fter
Baumersatz aus Sicherheitsgriinden oder
Bautétigkeiten stattfindet. Die Baume werden
meist weniger alt, entsprechend gibt es weniger
sehr grosse Bdume im Vergleich zu bestandige-
ren Griin- und Freirdumen mit Standorten fiir al-
terungsféhigere Baume. Ebenfalls zeigen stich-
probenartige Erhebungen, dass langfristig vor
allem auf Tiefgaragen kleiner bleibende Baume
vorkommen.
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4.2 Stadtkorper

4.2.1 Siedlungsgebiet

Der Plan zeigt die Ergebnisse der Laserscan-Befliegung im Sommer
2018. Dargestellt wird die prozentuale Kronenflache in 10%-Schritten. Es
sind alle Flachen innerhalb des Siedlungsgebiets erfasst, u.a. auch sons-
tige Flache wie die Bahngleise. Der gesamte Gebaudeabdruck ist eben-
falls inbegriffen.

Die Gliederung des Siedlungsgebiets erfolgt geméass Kapitel 3.3.3. Die
Wohn- und Arbeitsumfelder sind in die Kleinquartiere aus der stadtischen
Freiraumversorgung unterteilt. Die Tabelle zeigt die Durchgriinung des
Siedlungsgebiets.

Siedlungsgebiet (Fldche) Kronenfldche Kronenvolumen
=~ 53.1 km? =~ 17% = 1.25 m3/m?
=~ 8.9 km? =~ 66 Mio. m®

Stark durchgriinte Teilgebiete mit Kronenflache > 30%

Es handelt sich um die Teilgebiete, die bereits in der Raumlichen Entwick-
lungsstrategie als erhaltenswert festgelegt wurden (vgl. RES, StapT
ZURricH 2010). Namentlich sind dies die Hangflanken am Ziirichberg oder
die Moranenhiigel rund um das Seebecken, die seit der BZO-Revision
2016 unter Baumschutz stehen. Sie bilden die griine Stadtsilhouette und
Visitenkarte Zirichs. Ebenfalls gut zu erkennen ist die starke Durchgri-
nung mit Baumkronen in grésseren Landschaftsrdumen wie den Friedh6-
fen, den Seeuferanlagen oder den bewaldeten Bachtobeln an den
Hanglagen.

Punktuell starke Durchgriinung

Der Plan illustriert ebenfalls die punktuell grossen Kronenflachen bzw.
Kronenvolumen. Diese fallen insbesondere auf, wenn das Umfeld gering
durchgriint ist. Beispiele finden sich in den Gebieten Industrieareal, Aus-
sersihl oder Wiedikon, etwa in Form von urbanen Griinrdumen, Kleinst-
parken, Kleinstplatzen oder auch hinreichend durchgriinten Strassen-
rdumen.

Gering durchgriinte Teilgebiete mit Kronenfldache < 10%
Erkennbar ist die geringe Kronenflache in Teilgebieten wie dem Industrie-
quartier, Aussersihl, Altstetten und Oerlikon, dies auch bedingt durch den
tendenziell hdheren Gebaude- und Infrastrukturabdruck. Diese Teilgebie-
te in Summe entsprechen dem Massnahmengebiet 1 der Fachplanung o )

. . .. " . . . Grundlage fiir die Unterteilung der Kro-
Hitzeminderung (liberwarmtes Gebiet). Aber auch kleinteilige Wohnge- nenflache sind die Freiraumkategorien
biete wie z. B. Héngg liegen teilweise unter dem Durchschnittswert. und die Kleinquartiere.

I:I Massnahmengebiet 1 (Fachplanung Hitzeminderung)

Gewasser
Abdeckung Wald und Kulturland

—— Hauptachsen
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4.2.2 Stadtstrukturen

Die Portrats zeigen die durchschnittliche Kronenflache der Stadtstruktu-
ren. Das Schema rechts zeigt den Flachenanteil (%). Daraus wird ersicht-
lich, wie gross der Handlungsspielraum der Stadt in den Stadtstrukturen
ist, entsprechend wie hoch der Anteil an 6ffentlichem Grund ist. Die Frei-
raumkategorien entsprechen der Gliederung unter Kapitel 3.3.3. Sie sind
zur besseren Lesbarkeit zusammengefasst (z. B. funktionale und instituti-
onelle Freirdume bzw. urbane und landschaftliche Griinrdume).

Stadtstruktur Durchgriinung

Flachenanteile (%)

Altstadt

Flache: ~0.9 km?
Kronenflache: =~9%
Kron.-vol-ziffer: = 0.8 m3/m?

Die Durchgriinung ist von punktu-
ellen Schwerpunkten in Griinréu-
men, auf Platzen oder in einzelnen
Strassen gepréagt (u.a. Lindenhof,
Seilergraben, Rosenhof oder
Stadthausanlage). Die Wohn-/Ar-
beitsumfelder sind durch die ho-
hen Geb&dudeabdriicke gering

durchgriint.

Dorfkerne
Flache: ~ 0.4 km?
Kronenflache: =~ 15%

Kron.-vol-ziffer: = 1.0 m%/m?2

Die Dorfkerne sind unterschied-
lich hoch durchgriint. Pragende
Strukturen sind Hofbdume, Nutz-
gérten und Ubergange zu Obst-
baumwiesen.

Heterogene Gebiete
Flache: ~ 7.6 km?
Kronenflache: ~9%
Kron.-vol-ziffer: = 0.6 m3/m?

Die heterogenen Gebiete weisen
gesamthaft die geringste Durch-
grinung auf. Oftmals sind es
neuer transformierte Quartiere
wie Oerlikon, Leutschenbach oder
Zirich-West. Die Gebaudeabdri-
cke und der Versiegelungsgrad
sind hoch.

Urbanes Kerngebiet
Flache: ~ 8.0 km?
Kronenflache: =~ 13%
Kron.-vol-ziffer: ~ 1.0 m®/m?

Die Durchgriinung ist gepréagt von
Grunrdumen und funktionalen/in-
stitutionellen Freirdumen wie
Schulanlagen, Quartierstrassen
mit Baumen und vereinzelten In-
nenhofen. Gesamthaft ist die
Stadtstruktur unterdurchschnitt-
lich durchgriint.
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Urbane Wohnstadt
Flache: ~ 7.5 km?
Kronenflache: =19%

Kron.-vol-ziffer: =~ 1.4 m3/m?

Die Durchgriinung der urbanen
Wohnstadt variiert. Sie reicht von
>20% am unteren Zirichberg bis
< 10% Kronenflache in Gebieten
in Altstetten. Insbesondere éaltere
Schulanlagen oder Griinrdume
heben die Durchgriinung an.

Griine Wohnstadt
Flache: ~15.3 km?
Kronenflache: =17%

Kron.-vol-ziffer: =~ 1.2 m3/m?

Die Durchgriinung entspricht dem
Durchschnitt des Siedlungsge-
biets. Es sind insbesondere
grosse, parkartig angeordnete
B&ume, die zur Charakteristik die-
ser Stadtstruktur beitragen. Die
Baumanordnung wirkt fliessend.

EFH/MFH-Quartiere
Flache: =~ 3.5 km?
Kronenflache: =20%
Kron.-vol-ziffer: =~ 1.3 m3/m?

Uberdurchschnittlich durchgriinte
Stadtstruktur, wenngleich tiefer
als in den Villenquartieren. Das
liegt z.T. an kleineren Parzellen
mit geringerem Pflanzpotenzial.

Villenquartiere

Flache: ~ 3.2 km?
Kronenflache: =~30%
Kron.-vol-ziffer: =~2.3 m%m?

Starkste Durchgriinung aller
Stadtstrukturen. Sie reicht in Tei-
len bis > 40% (in Teilgebieten rund
um das Seebecken). Der Hauptteil
der Durchgriinung kommt im
Wohn- und Arbeitsumfeld zu
liegen.

Legende

Durchgriinung
Kronenflache (%)

0% 10% 20% 30% 40% >50%

Parzellenstruktur / Baumbestand

Flachenanteile (%)

Wohn- und Strassen-
Arbeitsumfeld raume

Funktionale/
institutionelle
Freirdume

Griin-/
Freirdume

Platzraume
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Ausschnitte mit Giberdurchschnittlicher Kronenflache

Bislang wurden die Durchschnittswerte der Stadtstrukturen angegeben
(Kap. 4.2.2). Folgende Ausschnitte illustrieren in teils &lteren Strukturen,
wie hoch die Kronenflache sein kénnte und was dieser tGiberdurchschnitt-
lichen Kronenflache zugrunde liegt.

1 Griine Wohnstadt
Quartier mit Gartenstadtcharakter
Kronenflache:  =20%
Kron.-vol.-ziffer: = 1.7 m%m?

— Geringer Anteil an Unterbauung (< 10%
der Wohn- und Arbeitsumfelder).

— Pragender Grossbaumbestand mit
parkartiger Baumanordnung.

— Baumbestand steht in den Pflanzab-
stédnden nach EG ZGB und wurde da-
mals parzellenubergreifend entwickelt.

. Urbanes Kerngebiet
Quartier rund um den Réntgenplatz
Kronenflaiche:  =~20%
Kron.-vol.-ziffer: = 1.5 m%m?

- Mindestens die Halfte der Strassenrau-
me ist von Bdumen gesdumt. Die Kro-
nenflache aller Strassenrdume betragt
34%.

- Jeder zweite Innenhof verfugt tber
einen Baumbestand.

- Die Kronenflache des Réntgenplatzes
betragt 42% (Foto).

. Heterogenes Gebiet
Quartier Binz
Kronenflache: ~20%
Kron.-vol.-ziffer: = 1.5 m%m?2

— Die Randbereiche der Gewerbe- und
Industriebauten sind hinreichend
durchgriint (z. B. Credit Suisse, Foto).

— Zahlreiche Grossbdume entwickelten
sich auf durchwurzelbaren Standorten,
ohne Beeintrachtigung von Tief-

garagen.
Es ist festzustellen, dass in Stadtstrukturen héher durchgriinte Aus- Legende
schnitte vorliegen. Diese Ausschnitte der «gebauten Realitat» zeigen, @, Kleinbdume bis 8 m
dass eine hinreichende Kronenflache méglich ist, sofern einige Prinzipien ) B )
umgesetzt werden, wie z.B. konsequentes Pflanzen von B&umen in “ Mittelgrosse Baume bis 15 m
Randbereichen, parzellenibergreifendes Entwickeln der Baumbestande, ‘. Grossbaume iiber 15 m

Tiefgaragenabdriicke begrenzen und Strassenrdume hinreichend begrii-

Y Unterb
nen mit teils engeren Pflanzabstanden. 727 Unterbauung

Grinflache/befestigte Flache

Historische Platanenreihe entlang der Sihl.

34

35



4 Zustand 2018

4.2.3 Freiraumkategorien

Im Folgenden einige Erkenntnisse zu den Kronenflachen in den Freiraum-
kategorien.

Grosse Kronenfldachen und Kronenvolumen

Eine starke Durchgriinung liegt tendenziell auf bestandigen und zonen-
rechtlich gesicherten Flachen vor. Beispiele sind Parkanlagen, Friedhéfe
oder Badeanlagen. Haufig liegt die Kronenflache bei > 30%, ebenfalls
sind die Kronenvolumen vergleichsweise hoch. Das liegt daran, dass
Béume auf diesen Flachen eine héhere Lebenserwartung haben und ten-
denziell gréssere Kronenvolumen entwickeln. Mithilfe des Baumkatasters
konnte ermittelt werden, dass Parkbdume in Zirichs Anlagen im Durch-
schnitt 700-1000 m® Kronenvolumen und > 10 m Kronendurchmesser auf-
weisen (bei einer Normalverteilung aller Altersspannen von jung bis alt).

Geringe Kronenflachen und Kronenvolumen

Eine geringe Durchgriinung liegt haufig auf unbestandigeren Flachen mit
weniger optimalen Baumstandorten vor. Beispiele hierfir sind Verkehrs-
platze. Auch hier wurde mittels Laserscan-Befliegungsdaten das Volu-
men eines Durchschnittsbaumes ermittelt, es liegt zwischen 400 und
600 m3. Stehen die Baume in Griinstreifen, sind sie tendenziell grésser.

Freiraumkategorie Freiraumtyp o _I_(ronen- o Kronfenvolumen-
flache (%) ziffer (m3/m?)

Grun- und Freirdume Kleinstparke =~ 50% ~ 4.6 m¥m?
Parkanlagen =~40% =~ 4.4 m¥m?

Landschaftlich gestaltete Griinrdume =31% =~ 3.6 m¥m?

Platzrdume Kleinstplatze ~40% ~3.3m%m?
Aufenthaltsplatze ~23% ~ 1.8 m¥/m2

Verkehrsplatze ~9% =~ 0.6 m%m?

Funktionale und Freizeit-/Badeanlagen =~27% =~ 2.2 m¥/m?
institutionelle Friedhofe ~35% =~ 3.4 m¥m?
Freiraume Klein-/Gemeinschaftsgarten ~11% =~ 0.7 m3/m?
Sportanlagen ~13% ~ 1.1 m3¥/m2

Gemeinschaftszentren =~ 32% =~ 2.7 m¥/m?

Schulanlagen =~ 24% ~2.1 m3/m?

Kirchenanlagen =~22% =~ 1.6 m¥/m?
Spital-/Wohnheimanlagen ~18% ~ 1.3 m¥/m?

Hochschulanlagen =~ 14% =~ 1.0 m¥/m?

Sonstige institutionelle Einrichtungen ~10% =~ 0.9 m¥m?

Strassenrdume Alle Strassenrdume ~13% ~ 1.0 m3/m?
Strassenrdume in griiner Wohnstadt ~13% = 0.9 m%/m?

Strassenrdume in Villenquartier ~22% = 1.8 m¥/m?

Strassenrdume in EFH/MFH =~ 15% ~1.1 m3/m?

Strassenrdume in urbaner Wohnstadt =~ 15% ~1.1 m3/m?

Strassenrdume in heterogenen Gebieten ~9% = 0.6 m3/m?

Strassenrdume in urbanen Kerngebieten = 13% ~ 1.0 m¥/m?

Strassenrdume in Dorfkernen =11% ~ 0.7 m3/m?

Strassenrdume in der Altstadt =11% ~ 0.9 m¥m?
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Bilderserie

Parkanlagen

Friedhdfe

Schulanlagen

Sportanlagen

Aufenthaltsplatze

Strassenrdaume

Klein- und Gemeinschaftsgarten
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4.2.4 Wohn- und Arbeitsumfelder

Die Kronenflache in den Wohn- und Arbeitsumfeldern lasst sich nach de-
ren Lage in den Stadtstrukturen betrachten. Sie bezieht sich dabei immer
auf die gesamte Parzelle bzw. den Perimeter. Gebaudeabdriicke sind ein-
bezogen.

Grosse Kronenfldache und Kronenvolumen

Die Kronenflache in den Wohn- und Arbeitsumfeldern der Villenquartiere
ist mit 30% gross (in Teilgebieten der Baumschutzgebiete bis zu 40%).
Einige EFH/MFH-Quartiere oder die Wohn- und Arbeitsumfelder der ur-
banen Wohnstadt sind ebenfalls stark durchgriint. Weiter sind Teilgebiete
in der griinen Wohnstadt und sogar der urbanen Kernstadt stérker durch-
griint (z.B. rund um den Réntgenplatz, wo jeder zweite Innenhof hinrei-
chend mit Baumen bestanden ist).

Geringe Kronenflache und Kronenvolumen

Eine geringere Durchgriinung liegt tendenziell in dichter gebauten Struk-
turen mit héherer Uberbauungsziffer vor. Zu nennen sind heterogene Ge-
biete, die urbanen Kerngebiete oder die Altstadt. Ebenfalls sind Teilgebie-
te in den Wohn- und Arbeitsumfeldern der griinen Wohnstadt oder der
EFH/MFH-Quartiere unterdurchschnittlich durchgriint.

Villenquartier

@ Kronenflache: ~30%

@ Kron.-vol-ziffer: =~ 2.1 m¥m?2

Bauzone w2B

Flachen > 6000 m? <10%

EFH/MFH-Quartiere

@ Kronenflache: ~19%

@ Kron.-vol-ziffer: ~ 1.2 m¥%m?

Bauzone W2-W3

Flachen >6000 m? <10%

Parzelle Anteil am
Wohnumfeld

Bauliche
Méglichkeit

>6000m? 1/3derFlache Arealliberbauung

<6000m? 2/3 der Flache

Regelbau

Urbane Wohnstadt

@ Kronenflache: ~18%

@ Kron.-vol-ziffer: ~ 1.2 m%m?

Bauzone W3-W5

Flachen > 6000 m? <10%

Griine Wohnstadt

@ Kronenflache: ~16%

@ Kron.-vol-ziffer: =~ 1.0 m¥/m?

Bauzone W3-W4

Flachen > 6000 m? <25%
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Flachenanteil > 6000 m?

In heterogenen Gebieten (bis zu 50%) und der

griinen Wohnstadt (bis zu 25%) ist

der Anteil an

Flachen > 6000 mZ2relativ hoch. In den anderen
Wohn- und Arbeitsumfeldern der Stadtstruktu-

ren liegt der Flachenanteil bei unter 10%. Der h6-

here Anteil an méglichen Arealiiberbauungen
bietet Méglichkeiten, eine hdhere Umgebungs-

qualitat einzufordern, und wird bei

der Festle-

gung von Richtwerten (Kap. 7) beriicksichtigt.

Dorfkerne

@ Kronenflache:

~15%

@ Kron.-vol-ziffer: ~ 0.9 m¥m?
Bauzone K
Flachen > 6000 m? -
Urbanes Kerngebiet
@ Kronenfléache: ~10%
@ Kron.-vol-ziffer: ~ 0.6 m¥m?
Bauzone Ql bis Qlll
Flachen > 6000 m? <10%
Heterogene Gebiete
@ Kronenflache: ~6%
@ Kron.-vol-ziffer: ~ 0.4 m¥m?
Bauzone 1GI-11l,
75-6, W4-5
Flachen > 6000 m? <10%
Altstadt
@ Kronenflache: ~5%
@ Kron.-vol-ziffer: ~ 0.4 m¥m?
Bauzone K
Flachen > 6000 m? -
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Verteilung der Kronenflachen

Von der Kronenflache im Siedlungsgebiet entfallen knapp 50% auf die
Wohn- und Arbeitsumfelder (dieses Verhdltnis liegt auch in etwa bei den
Kronenvolumen vor).

Weitere gewichtige Anteile an Kronenflache liegen in den institutionellen
Freirdumen und Strassenrdumen vor. Erst danach kommen die urbanen
Grin- und Freirdume, was an deren vergleichsweise geringem Flachen-
anteil von 5% an der Siedlungsflache liegt (Kap. 3.3.3). Das heisst zu-
gleich, dass die Griin- und Freirdume bei nur ca. 5% Flache fiir 10% der
Kronenflache des Siedlungsgebiets sorgen.

49.9%

10.0%

13.1%

Die Grafik zeigt die Verteilung der Kronenflachen. Knapp 50% der Kronenflache entfallen auf
das Wohn- und Arbeitsumfeld. Auf einem Grossteil hat die Stadt Ziirich nur geringen Hand-
lungsspielraum hinsichtlich Schutz und Férderung von Baumen.

i RN D

Wohn- und Arbeitsumfeld
(mehrheitlich privat)

Institutionelle Freirdume
Strassenrdume/Fussgangerraume
Urbane Griin-/Freirdume
Funktionale Freirdume

Kulturland in der Siedlung
Landschaftl. gestaltete Griinrdume
Sonstige Flachen

Platzraume
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5 Veranderungen

Kronenflache (2014-2018)

Es besteht Handlungsbedarf.
Die erste Bilanz zeigt einen Ver-
lust an Kronenflache (und Kro-
nenvolumen). Und dennoch:
Positive Entwicklungen sind er-
kennbar. Dafur gibt es Griinde.

5.1 Stadtkorper

5.1.1 Siedlungsgebiet

Der Plan zeigt die relativen und prozentualen Veranderungen der Kronen-
flache zwischen 2014 und 2018".

Verluste

Die Griinde fiir Verluste sind zahlreich und reichen von Bautétigkeiten bis
hin zu unsachgemassem Unterhalt. Bei Bauvorhaben findet jedoch meist
Baumersatz statt, wahrend bei unsachgemassem Unterhalt der Baum
héaufig nicht ersetzt wird. Deshalb sind «schleichende» und dauerhafte
Verluste ein Risiko fir den langfristigen Erhalt der Durchgriinung (z.B.
Teilgebiete mit flachig oranger Einfarbung). Der Gesamtverlust im Sied-
lungsgebiet zwischen 2014 und 2018 liegt im mittleren einstelligen Pro-
zentbereich (jahrlich ca. 1.5%). Es ist zu beachten, dass es sich um Mo-
mentaufnahmen wahrend einer Phase groésseren Stadtwachstums
handelt. Wo heute Verluste sind, kénnen in vier Jahren Zuwéachse sein.

Punktueller Zuwachs

Der Plan zeigt ebenfalls einzelne neu entwickelte Freirdume sowie Wohn-
und Arbeitsumfelder, die sich durch einen hohen Zuwachs an Kronen-
flache auszeichnen. Deutlich erkennbar ist dies bei grésseren und quali-
tatsvollen Arealliberbauungen, bei denen in den letzten Jahren viele neue
Baume gepflanzt wurden (Kap. 5.2 Fallbeispiele).

Zuwachs in Teilgebieten

Hier handelt es sich um Gebiete, die in den letzten Jahren neu entwickelt
wurden, wie z.B. Zirich-West. Es ist allerdings ein Zuwachs auf Basis ei-
ner heute noch geringen Durchgriinung. Zuwachs findet sowohl in den
Freiraumkategorien als auch in den Wohn- und Arbeitsumfeldern statt.

Relativ bedeutet: Stand im Jahr 2014 auf einer Flache ein einziger Baum und wurde
dieser geféllt, dann liegt ein relativer Verlust von 100% vor. Wurde hingegen ein
Baum aus einem dichten Baumbestand gefallt, dann liegt ein relativer Verlust im
niedrigen Prozentbereich vor. Absolut gesehen ist der Verlust gleich.
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Hinweis zum Plan: Die Spanne von
-5% bis 5% ist in der Siedlung grau
eingefarbt, da gewisse Befliegungs-
ungenauigkeiten vorliegen kénnen.

Fallbeispiele

1

Anny-Klawa-Platz

2 Hardaupark

3 | SiedlungimKlee

4 | Strassenraum Josefstrasse
5 | Tessinerplatz

6 Schulanlage Leutschenbach
7 Wabhlenpark

8 | Altwiesenstrasse

9 | Trottenstrasse

10 | Kettberg

Bilanz Kronenfldche zwischen 2014 und 2018 (%)

-50% -30% -20% -10% -5% 5% 10% 20% 30% 50%
Information

D Massnahmengebiet 1 (Fachplanung Hitzeminderung)
Gewasser
Abdeckung Wald und Kulturland

—— Hauptachsen

[s] Fallbeispiele (Kap. 5.2)
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5 Veranderungen

5.1.2 Freiraumkategorien

Die Diagramme veranschaulichen die Veranderungen in den Freiraumka-
tegorien. Der orange bzw. griine Balken zeigt die jeweilige relative pro-
zentuale Verdnderung wahrend dieser Zeitperiode. Die beiden grauen

5 Verdanderungen

5.1.3 Wohn- und Arbeitsumfelder

Das Diagramm zeigt die Verdnderungen der Kronenflache in den Wohn-
und Arbeitsumfeldern innerhalb der verschiedenen Stadtstrukturen. Es
erfolgt keine Differenzierung zwischen &ffentliches oder privates Eigen-

Balken zeigen die Kronenflachen 2014 und 2018. tum.
In Strassenrdumen ist die Veranderung nicht dargestellt. Der Grund dafiir
ist, dass die Veranderungen (Abnahme an Kronenflache) stark mit der Ab-
nahme in den Wohn- und Arbeitsumfeldern zusammenhéangt. Dortige
Kronenabnahmen in Randbereichen haben Einfluss auf den Strassen- -8% -6% -4% —2% 0% 10% 20% 30%
raum, denn zahlreiche Baume ragen liber die Parzellengrenzen hinaus. '

Bilanz Kronenfldche zwischen 2014 und 2018 (%)

Urbane Wohnstadt

Urbanes Kerngebiet

Bilanz Kronenfldche in den Freiraumkategorien zwischen 2014 und 2018 (%) Villenquartiere
EFH/MFH-Quartiere
-10% 0% 10% 20% 30% 40%
Y Historische Kerne (Altstadt, Dorfkerne)
Urbane Griinrdume
Heterogene Gebiete
Landsch. gestaltete Griinrdume Griine Wohnstadt
Platzraume Alle Wohnumfelder
der Stadtstrukturen
Funktionale Freiraume Die Abnahme der Kronenfléche (orange Balken) ist gleichméssig (iber die Strukturen verteilt, Relative Veranderung (%)
mit Ausnahme in den Dorfkernen und der Altstadt. In diesen statischen Quartieren ist die
3 0y
o . Durchgriinung stabil. Auffallig sind die Verluste im urbanen Kerngebiet. Bereits punktuelle Ab- - Kronenflache 2014 (%)
Institutionelle Freirdume nahmen, z.B. Verluste grosserer Baume in Innenhofen, haben grossen Einfluss in diesen gerin- Kronenflache 2018 (%)
ger durchgriinten Strukturen.
Absolut gesehen wiegen Verluste in den Quartieren mit hoher Kronenflache wie dem kleinteili-
Es deutet sich an, dass bestandigere Freiraumkategorien weniger Verluste verzeichnen (urba- Helative veranaerung (%) gen Wohnen oder der griinen Wohnstadt schwer. Die griine Wohnstadt stellt zudem flachen-
ne, landsch. gestaltete Griinrdume und funktionale Freiraume). Prozentual héhere Abnahmen B < fisicho 2014 (% massig die grosste Stadtstruktur.
liegen in den baulich beeinflussten institutionellen FreirAumen sowie den Wohn- und Arbeits- ronentlache (%)
umfeldern vor. Kronenflache 2018 (%)

Erkenntnis
Gesamthaft liegt im Wohn- und Arbeitsumfeld eine relative Abnahme von
etwa 8% vor, was ca. 2%/Jahr zwischen 2014 und 2018 entspricht. Wie in
0% 10% 20% 30% 40% den Freiraumstrukturen ist es auch hier eine Momentaufnahme.
Es zeigt sich, dass die Abnahme gesamtstadtisch stattfindet, d. h. sowohl
in Verdichtungsgebieten (z. B. griine Wohnstadt) als auch in vermeintlich
statischeren Gebieten wie den urbanen Kerngebieten.
Fraglich ist, inwieweit die momentane Abnahme andauern wird. Eine
grosse Herausforderung stellen ca. 2/3 der Flachen des Wohn- und Ar-
Spezialquartierparke (urbane Grinraume) beitsumfeldes dar, in denen bislang gesetzlich weniger Handlungsspiel-
raum fir Baumschutz und Férderung besteht.

Zuwachs in einigen Freiraumtypen zwischen 2014 und 2018 (%)

Quartierplatze (Platzraume)

Kleinstplatze (Platzraume)

In einigen Freiraumtypen sind Zuwéachse an Kronenflache (und auch Kronenvolumen) zu ver-
zeichnen. Es sind insbesondere Platzraume fur den Aufenthalt und neuere Parkanlagen des = o
Typs Spezialquartierpark, wie der Hardaupark. Das zeigt, dass neuere Anlagen flir Zuwachs - Kronenﬂ?che 2014 (%)
sorgen. Zu welcher Kronenflache sie sich in 30 Jahren entwickeln, ist noch offen. Kronenflache 2018 (%)

Erkenntnis

Gesamthaft liegt in den Freiraumkategorien eine relative Abnahme von
etwa 4-5% vor, was ca. 1%/Jahr zwischen 2014 und 2018 entspricht. Die
Abnahme ist ein Indiz, jedoch noch kein Beleg, dass Kronenflache und
Kronenvolumen dauerhaft abnehmen. Es handelt sich um eine erste
Messreihe. Inwiefern sich die zahlreichen Pflanzungen der letzten Jahre
klinftig in der Durchgriinung niederschlagen, lasst sich nur schatzen und
ist in den Folgejahren zu monitoren. Neuere Anlagen zeigen ein erkennba-
res Wachstum.
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5 Veranderungen

5.2 Fallbeispiele

Die Fallbeispiele illustrieren die Spannbreite moéglicher Verdnderungen:
von sehr hohem Zuwachs an Kronenflache und Kronenvolumen bis hin zu
Verlusten. Es sind meist Beispiele, die vor der ersten Befliegung 2014 fer-
tiggestellt wurden. Die Reihenfolge ist absteigend und beginnt mit dem
héchsten prozentualen Zuwachs an Kronenflache. Die Beispiele verifizie-
ren dariiber hinaus den Befliegungsdatensatz. Durch den Vergleich mit
den Orthofotos (Jahr 2013 jeweils oben, 2018 jeweils unten; Kanton ZURICH
2013, 2018d) lassen sich die Zahlen aus den Tabellen plausibilisieren und

interpretieren.

Die Beschriebe listen mégliche Griinde auf, die fiir Zuwachs (+) oder Ver-

lust (-) an Kronenflache und Kronenvolumen fiihrten.

1 Anny-Klawa-Platz, Aussersihl

Kleinstplatz Jahr Kronen-

flache (%)

Kronenvolumen-
ziffer (m3/m?)

Mit der Eréffnung der Westumfahrung und 2014 12% 0.2 m3/m?
der Sperrung der Sihlfeldstrasse fiir den S A
Durchgangsverkehr wurde 2010 der Anny- 2018 22% 0.7 m*m

Klawa-Platz angelegt und mit Baumen be-
pflanzt. Auf den zwei chaussierten Po-
cket-Parks wachsen zehn Vogelkirschen mit
einer hohen Pflanzdichte von einem Baum
pro ca. 70 m2. Das Volumen und die Kronen-
flache der Badume nahm bislang stetig zu.

- Alleenkonzept umgesetzt
° — wenig Werkleitungen
— keine Unterbauung
— Baumartenwahl in Anlehnung an
die Bertastrasse mit Wiedererken-
nungswert

— keine Baumartenmischung und
Reinbestand Vogelkirsche (Prunus
avium)

2 Hardaupark, Altstetten

Urbaner Griinraum Jahr  Kronen-

flache (%)

Kronenvolumen-
ziffer (m3/m?)

Der urban gestaltete Hardaupark verbesserte 2014 7% 0.5 m¥m?
mit seiner Eré6ffnung 2011 das Freiraumange- s
bot des Quartiers. Der Baumbestand setzt 2018 12% 0.8 m¥m

sich aus 35 Feldahornen, Hybridlarchen und
Robinien zusammen. Die auf den Wiesen ge-
pflanzten Baume wuchsen kraftig, die Baume
auf den Platzen zeigen hingegen weniger
Wachstum.

min. auf den Grinflachen
— keine Unterbauung
— kaum Werkleitungen
— Baumartendurchmischung

o - alterungsfahiger Baumbestand,

‘ - versiegelte, nicht unterpflanzte
Asphaltflachen schranken das
Wachstum der Hybridlarchen ein
— Robinien hinsichtlich Stadtokologie
nicht optimal (allerdings hinrei-
chendes Wachstum)
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3 Siedlung im Klee, Affoltern

Wohn- und Arbeitsumfeld Jahr  Kronen-

Kronenvolumen-

flache (%) ziffer (m3/m?)
Diese Wohnsiedlung aus dem Jahr 2008 ist 2014 9% 0.1 m%m?
im Innenhof komplett unterbaut. Trotzdem S .
sind darauf zahlreiche Baume gepflanzt wor- 2018 15% 0.4 m%m

den, die das Areal beschatten. Das Beispiel
zeigt, dass auch auf Tiefgaragen Bdume
wachsen, allerdings entwickeln sie keine sehr
grossen Kronen oder -volumen. Ausstanzun-
gen in der Tiefgarage hatten einen alterungs-
fahigen Baumbestand ermdglicht.

- hohe Pflanzdichte mit einem Baum
o pro 25 m? (der Grossteil des Innen-
hofs ist daher beschattet
— trotz Unterbauung wurden hinrei-
chend Baume gepflanzt

ger Baumbestand wahrscheinlich)
— Baumstandortpotenzial nicht aus-
genitzt

‘ - stark unterbaut (kein alterungsfahi-

4 Strassenraum Josefstrasse,

Industriequartier Jahr Kronen-

Kronenvolumen-

flache (%) ziffer (m3/m?)
Die verkehrsberuhigte Josefstrasse wird 2014 6% 0.3 m¥/m?
beidseitig von Baumreihen gesdumt. Die Ro- —
binien sind mit ca. 20 m Abstand gepflanzt, 2018 8% 0.5 m?¥m

dazwischen liegen Weisse-Zone-Parkplatze.
Der Gréssenzuwachs ist hinreichend. Die
Baumallee wertet die belebte Josefstrasse
weiter auf.

- Umsetzung Alleenkonzept
- gutes Referenzbeispiel fir
Blockrandgebiete

o - beidseitige Baumreihe

abstand von bis zu 20 m
- Parkplatze
— Werkleitungen

’ — immer noch relativ hoher Pflanz-

5 Tessinerplatz, Enge

Aufenthaltsplatz Jahr  Kronen-

Kronenvolumen-

flache (%) ziffer (m3/m?)
Der urspriinglich aus Tessiner Granit gebaute 2014 7% 0.4 m%m?
Tessinerplatz wurde 2006 im Rahmen der ) A
Neuordnung der Gleise umgestaltet und mit 2018 10% 0.7 m%m

17 schnellwiichsigen Platanen bepflanzt. Das
hohe Wachstum der Baume wird zukiinftig
ein ausreichendes Baumdach bilden. Pro

100 m2ist ein Baum mit begriinter Baum-
scheibe gepflanzt.

- Alleenkonzept umgesetzt
o — keine Unterbauung
- Verwendung schnell wachsender
Hauptbaumart Platane (Platanus
x hispanica)

- geringe Baumartenmischung, fast
Reinbestand Platane
- Werkleitungen
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6 Schulanlage Leutschenbach, Oerlikon

Das bis 2009 realisierte Primarschulhaus
Leutschenbach konzentriert die Nutzungen
in einem Gebaude, um Platz fiir einen ausgie-
bigen Aussenraum mit stellenweise dichtem
Baumbestand freizuspielen. Schnellwiichsi-
ge Silberweiden und vereinzelt andere Baum-
arten bilden bereits nach zehn Jahren ein
schattenspendendes Kronendach.

— alterungsfahiger Baumbestand
° - schnellwiichsige Baumarten fir
schnelle Beschattung
— wenig Werkleitungen
— keine Unterbauung

- wenig Baumartenmischung, vor-
wiegend Silberweiden (Salix alba)

7 Wahlenpark, Oerlikon
Urbaner Griinraum

Der Wahlenpark ist der letzte der vier Parks,
die im Zuge der Entwicklung des Quartiers
Anfang der Nullerjahre entstanden. Die
grosse offene Wiese und die dicht gepflanz-
ten Blutbuchen kontrastieren sich in ihrer Ge-
staltung. Die rund 70 Badume konzentrieren
sich auf ca. ein Drittel der Parkflache und er-
reichen dort eine hohe Pflanzdichte von ei-
nem Baum pro 60 m2. Auf den Luftbildern ist
kaum Wachstum der Bdume zu erkennen.

— hohe Dichte auf 1/3 der Parkanlage
— wenig Werkleitungen
— keine Unterbauung

o — alterungsfahiger Baumbestand

- keine Baumartenmischung, Rein-
‘ bestand Blutbuchen (Fagus sylvati-
ca «Atropunicea»)
- Pflanzpotenzial nicht ausgenitzt
(hohe Pflanzdichte auf lediglich
1/3 der Parkflache)

8 Wohn- und Arbeitsumfeld,
Schwamendingen

Die 2014 erstellten Ersatzneubauten dieser
Wohnsiedlung sind mehrheitlich unterbaut
und nur mit wenigen, kleinkronigen Baumen
bepflanzt. Entsprechend fallen das Kronen-
volumen und die Kronenflache gering aus. Im
sudlichen Teil des Grundstiicks sind finf
Béaume auf durchwurzelbarem Boden ge-
pflanzt.

— geraumiger Aussenraum
— zweiseitige Ausrichtung zur Strasse
(keine Grenzabstande)

— wenige kleinkronige Baume ge-
pflanzt
- Pflanzpotenzial nicht ausgenitzt

. — mehrheitlich unterbaut
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Jahr Kronen- Kronenvolumen-

flache (%) ziffer (m3/m?)
2014 6% 0.3 m¥m?
2018 8% 0.4 m%m?

Jahr Kronen- Kronenvolumen-

flache (%) ziffer (m3/m?)
2014 10% 0.3 m¥m?
2018 12% 0.4 m¥m?

Jahr Kronen- Kronenvolumen-

flache (%) ziffer (m3/m?)
2014 keine Messung, Bau 2014
2018 4% 0.2 m¥/m?

Tendenziell geringes Wachstum.
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9 Wohn- und Arbeitsumfeld, Wipkingen Jahr Kronen- Kronenvolumen-

Der Aussenraum dieser Wohnsiedlung ist mit fléche (%) ziffer (m°/m?)
ca. 20-25 mittel- bis grosskronigen Baumen 2014 31% 3.4 m¥/m?
bestlickt und weist ein hohes Kronenvolu-

men auf. Das Luftbild von 2013 zeigt jedoch, 2018 27% 2.8 m*/m?

dass vereinzelt Baume im Betrieb gefallt wur-
den. Oftmals werden solche Bdume nicht er-
setzt und somit ist der Verlust an Baumen
dauerhaft. Griinde fir Fallungen sind divers
und reichen von Gebaudeabstand, Wohnhy-
giene bis hin zu aufwendigem Unterhalt.

— hoher Baumbestand und Dichte
— keine Unterbauung

‘ - Verluste im Betrieb (Abnahme ohne
Baumersatz und wohl dauerhaft)

10 Wohn- und Arbeitsumfeld, Hongg Jahr Kronen- Kronenvolumen-
a2 0, i 3 2|
Ein- oder Mehrfamilienhausquartiere sind fléche (%) ziffer (m®/m?)

aufgrund der grosser werdenden Gebaude 2014 35% 1.5 m¥/m?

von Baumverlusten betroffen. Aufgrund des

stark wachsenden Gebaudeabdrucks, gros- 2018 27% 1.1 m%/m?

ser Tiefgaragen und der privatrechtlichen
Grenzabsténde wird nur wenig Ersatz ge-
pflanzt und solche Grundstiicke erscheinen
nach dem Neubau oft baumarm. Die Bilanz
bezieht sich im Beispiel auf einen grésseren
Ausschnitt.

° — Neupflanzung zur Strasse
(Vorgartenbdume)

. - wachsender Gebaudeabdruck
- Unterbauung mit vorwiegend
niedriger Bepflanzung

- privatrechtliche Pflanzabstande

Erkenntnis

Die Fallbeispiele zeigen die grosse Spannbreite an Griinden, die zu Zu-
wéchsen oder Verlusten der Kronenflaiche und Kronenvolumen fiihren
kénnen. Nachfolgend einige wesentliche Griinde, die in Kapitel 6.3 noch
genauer beleuchtet werden:

o - hinreichende Baumpflanzdichte vorsehen und Baumpflanz-
potenziale ausniitzen, z. B. in Randbereichen
- schnellwiichsigere Baumarten beimischen
- Parzellen von Unterbauung freihalten
- Baumpflanzstandorte in Strassen langfristig sichern und von
Werkleitungen freihalten

. - privatrechtliche Pflanzabsténde verhindern Pflanzungen
- wachsender ober- und unterirdischer Geb&udeabdruck verrin-
gert Pflanzpotenzial, v. a. fur alterungsféhige Baumbestande
- monotone Baumartenwahl birgt Risiken (bislang zeigt dies noch
kaum messbare negative Auswirkungen auf das Wachstum)
- beeintrachtigte Baumstandorte fiihren zu weniger Wachstum
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5 Veranderungen

5.3 Veranderung Einzelbaumbestande

In Schwamendingen liegen Informationen zu Verdnderungen des Gross-
baumbestandes zwischen 2006 und 2019 mit Stammdurchmesser
> 80 cm vor. Kleinere Baume sind in den Bilanzen nicht berticksichtigt,
obschon das Baumkataster im 6ffentlichen Grund auch kleinere Bdume
erfasst. Um eine Vergleichbarkeit zwischen &ffentlichem und privatem
Grund zu gewahrleisten, wurden Kleinbdume aufgrund der Verhéltnis-
massigkeit nicht erfasst und blieben unberiicksichtigt (GRUN STADT ZURICH
2019b). Das Quartier besitzt eine Reprasentativitat fiir den Stadtstrukturtyp
grine Wohnstadt und die Verdichtungsgebiete, ist aber nicht auf alle
Stadtstrukturen zu lbertragen. Veranderungen, vor allem der Wohn- und
Arbeitsumfelder, finden jedoch in allen Strukturen statt (Kap. 5.1.3).

5.3.1 Teilgebiet Schwamendingen’

Bevodlkerungsanzahl, Gebdudeabdruck, Unterbauung

Aufgrund der historisch lockeren Baustruktur und der Ausniitzungsreser-
ven ist das Quartier von Verdichtungs- und Transformationsprozessen
betroffen. Die Veranderungen sind tendenziell grésser als in anderen
Stadtquartieren. Unterbauungen nahmen bis 2019 besonders stark zu
(ca. +2.5% pro Jahr).

RPN e i T
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Grossbaume im Gebietsperimeter

Der Baumbestand mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm hat
zwischen 2006 und 2019 um ca. 18% oder jéhrlich im Durchschnitt um
knapp 1.4% abgenommen.

Grossbaume im Wohn- und Arbeitsumfeld

Die Grossbaume nahmen zwischen 2006 und 2019 insgesamt um 23%
oder jahrlich im Durchschnitt um knapp 2% ab. Die durchschnittliche An-
zahl an Grossbadumen ging pro Hektare von 18.4 auf 14.2 Bdume zuriick
bzw. von je 540 m? ein Grossbaum auf je 700 m? (Gesamtparzelle inkl. Ge-
baude). Etwa die Halfte aller nachgewiesenen Verluste ist auf Bautatigkei-
ten zurtickzufiihren, die andere auf nicht sachgeméassen Unterhalt. Wah-
rend dieser Zeit wurden auch Ersatzpflanzungen vorgenommen, die
potenziell wieder 80 cm Stammumfang erreichen kénnen. Diese kleineren
Bédume wurden im Zuge der beiden Erhebungen nicht erfasst.

Vgl. Baumanalyse Schwamendingen 2010 (GRUN StabpT ZURIcH 2010a)
und Nacherhebung 2019 (GRUN STADT ZURICH 2019b)
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- Neubauten/Sanierungen 2006-2019

Gebé&ude bis 2019

Unterbauung bis 2006

i

Unterbauung bis 2019

Gebietsperimeter

Perimeter Veranderung

total und %
Bevélkerung +3946 Einwohner

+14% (ca. +1%/Jahr)
Gebéaude +2.2ha

+4% (ca. +0.3%/Jahr)
Unterbauung +3.6 ha

+33% (ca. +2.5%/Jahr)

Veranderung Bevélkerung, Gebaudeabdruck
und Unterbauung pro Jahr zwischen 2006 und
2019 (AV-Daten: StapT ZURICH 2020b).

5 Verdanderungen

In Regelbauvorhaben liegt der Riickgang bei 21% der Grossbaume seit
2006. Der Verlust an Baumbestand wird nicht ausreichend mit Jungbéau-
men ersetzt und ist deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft.

In Arealiiberbauungen ist der Verlust mit 25% hoch und iberwiegend der
starken Bautétigkeit geschuldet. Tendenziell zeigt sich, dass qualitéts-
volle Arealiiberbauungen eine positive Baumbilanz (hohe Ersatzrate)
nach der Verdichtung aufweisen. Sind die Standortvoraussetzungen fir
die ersetzten Baume gut, ist neben der sichergestellten Kompensation
der Baume auch langfristig (auf Sicht von Jahrzehnten) mindestens eine
Kompensation der Kronenflaiche und -volumen anzunehmen. Dies be-
grindet aber nicht die Fallungen. Es gilt, méglichst viele Grossbdume zu
halten, um die Durchgriinung wéahrend der Transformation zu sichern.

Grossbaume auf 6ffentlichem Grund

Hier sind die Verluste am geringsten. Es wird grundsétzlich ein 1:1-Ersatz
gewahrleistet. Es ist davon auszugehen, dass viele neue Baumpflanzun-
gen wieder zu Grossbaumen heranwachsen.

8000
7033
7000 5793,
_ 0,
6000 18%
5000 4476
3468,
4000 -23%
2325
3000 2572 2032, 2557 90/'
- (
-21% 1904 1436,
2000 -25%
1000
0
Perimeter Wohn- und davon davon offentlicher

Arbeitsumfeld Grossparzelle Regelbau Grund

5.3.2 Vergleich Kronenflache - Einzelbaumzahlung

Die Veranderungen der Kronenflache (und Kronenvolumen) und die Ver-
anderungen der Grossbdume mit Stammumfang > 80 cm stehen in en-
gem Zusammenhang. Die Grossbaume sind durch ihre ausladenden Kro-
nen massgebend fiir die stadtische Durchgriinung.

Die tabellarische Gegenliberstellung am Bildrand zeigt die jahrlichen Ver-
anderungen in Schwamendingen. Der prozentuale Verlust an Kronenfla-
che bzw. an Grossbaumen pro Jahr ist fast gleich.

Erkenntnis

Es ist wichtig, die heute grossen Bdume zu erhalten. Speziell in den Ver-
dichtungsgebieten und wenn es nur einzelne Baume sind. Denn:

Verlust an Grossbaumen = Verlust an Kronenflache und Kronenvolumen!
Weiter ist es wesentlich, den neu gepflanzten Baumen méglichst alte-
rungsfahige Standortbedingungen zu bieten (z.B. indem die Bdume an
voll durchwurzelbaren Standorten gepflanzt werden oder mit geniigend
Abstand zu Hausfassaden, min. 3 m).

Veranderungen des Baumbestandes mit Stamm-
umfang > 80 cm, im Wohn-/Arbeitsumfeld und
auf 6ffentlichem Grund (vgl. Nacherhebung Bau-
manalyse Schwamendingen 2019, GRUN STADT
ZURicH 2019b).

Pro Jahrin %

Kronenflache Grossbaume
Schwamendingen Schwamendingen
(2014-2018) (2006-2019)
-1.5% -1.4%

Vergleich Riickgang der Kronenflache und der
Grossbaume pro Jahrin Schwamendingen.
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6 Tatigkeiten und
Einflussfaktoren

Was unternimmt die Stadt Zurich heute, um einen

vitalen und nachhaltig wachsenden Baumbestand
zu sichern?

Welche Faktoren beeinflussen den Baumbestand,
die Kronenflache und das Kronenvolumen?

2021 fertiggestellter Quartierpark an der Rosengartenstrasse.
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6.1 Tatigkeiten der Stadt Ziirich

Die Stadt Zirich verpflichtet sich einer gesamthaft 6kologisch, wirt-
schaftlich und sozial nachhaltigen Entwicklung geméass Gemeindever-
ordnung. Zu dieser Entwicklung gehéren auch Tatigkeiten rund um die
Baume, denn vitale Badume sind zum Erhalt einer lebenswerten und at-
traktiven Stadt wichtig. Im Folgenden werden die wesentlichen Instru-
mente/Tatigkeiten aufgefiihrt.

Planen, Beraten und Schiitzen

Zu den Tétigkeiten gehéren die Erarbeitung von Planungsgrundlagen und
Strategien, in denen Ziele und Massnahmen fiir den Baumbestand fest-
gelegt werden. Diese reichen von der behérdenverbindlichen Ebene
(Richtplane) bis hin zu behérdenanweisenden Strategien/Fachplanungen
der Dienstabteilungen. Weiter gehéren z.B. Grundlagenerhebungen wie
Baumanalysen oder das Monitoring der Baumschutzgebiete dazu.

Die Stadt nimmt in der Begleitung von qualitativen Verfahren, der Bera-
tung von konkreten Projekten und in der Wahrnehmung von hoheitlichen
Aufgaben im Baubewilligungsverfahren eine zentrale Rolle ein. Je friher
sie im Prozess involviert ist (im besten Fall bereits bei strategischen Pla-
nungen), desto besser kdnnen Forderungen zu Erhalt und Ersatzpflan-
zungen von Bdumen eingebracht werden.

Weitere qualitatssichernde Schutzmerkmale stellt die Stadt durch das In-
ventar der Gartendenkmalpflege (Schiitzenswerte Géarten und Anlagen
von kommunaler Bedeutung der Stadt Ziirich) und das Inventar der kom-
munalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte (KSO) dar, auf deren Ba-
sis wertvolle Objekte, Garten und Anlagen — und damit auch Badume -
rechtsverbindlich geschiitzt werden kénnen. Auch bietet das PBG die
Méglichkeit, herausragende quartierprédgende Einzelbdume vertraglich
oder per Verfligung zu schiitzen.

Weiter bestehen Baumschutzgebiete rund um das Seebecken nach BZO
Art. 11a, wo fiir Bdume ab 80 cm Stammumfang Baumféllbewilligungen
einzuholen sind.

Projektieren und Bewirtschaften

Hier handelt es sich um Bautéatigkeiten auf 6ffentlichem Grund und auf
Privatgrund. Baume spielen auf diesen Flachen eine wichtige Rolle. In der
Projektierung schiitzt die Stadt die Baume bestméglich, u.a. durch
Schutzabkldrungen im Vorfeld (Fachgutachten) oder durch technische
Baumschutzmassnahmen.

Fiir die Erweiterung des Strassenbaumbestandes stellt das Alleenkon-
zept von 1989 die konzeptionelle richtplanartige Grundlage dar und wird
sukzessive umgesetzt. Bei Baumpflanzungen achtet die Stadt auf opti-
male Standortbedingungen (z.B. durch ausreichend grosse Baumgru-
ben). Die Stadt pflegt auf 6ffentlichem Grund ihren Baumbestand im Sinn
der Verkehrssicherheit, um bei allfalligen Schaden mégliche Haftungsrisi-
ken zu verringern. Dafiir reinigt und unterhalt sie ebenfalls das Umfeld
(u.a. in der Laub- und Wintersaison).

Wo immer méglich, sind die Baume gemass ihrem natiirlichen Habitus
entwickelt und so unterhalten, dass sie entsprechend ihrem Umfeld al-
tern kénnen. Auch der Baumersatz gehért zum Unterhalt. Er stellt einen
Bestandteil des Lifecycle-Management Stadtbaum (Kap. 6.2) dar und ist
wichtig fiir einen vitalen, nachhaltig wachsenden Baumbestand.

Kommunizieren und Informieren

Kommunikation findet departementsiibergreifend, verwaltungsintern so-
wie mit externen Anspruchsgruppen statt und wird zunehmend wichtiger.
Beispiele sind runde Tische zum Austausch zwischen Verwaltung und
Bevdlkerung, Ausstellungen, Baumrundgénge oder der Einbezug von
Forschung und Entwicklung. Zum Tatigkeitsfeld Kommunikation und In-
formation gehdért auch der Einsitz in Kommissionen oder Fachgremien.
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6 Tatigkeiten und Einflussfaktoren

6.2 Lifecycle-Management Stadtbaum

Das Lifecycle-Management zu den Stadtbdumen auf 6ffentlichem Grund
setzt sich aus verschiedenen Phasen zusammen.

Die Arbeiten (2-5, siehe Ring), entsprechend dem operativen «Wie», wer-
den ausfihrlich im Leitfaden Stadtbdume beschrieben. Die Fachplanung
Stadtbaume legt den Fokus auf (1) Planung und Projektierung.

(1) Planung und Projektierung
Umfasst Neu-/Baumersatz, Umset-
zung Alleenkonzept, Baumartenwahl
und Standortverbesserung.

(5) Fallung/natiirlicher Abgang

Grundsaétzlich bevorzugt GSZ die

Pflege der Baume gegeniber Fallun-

gen. Bei nicht gegebener Standsi-

cherheit gilt die Werkeigentiimerhaf-

Igr;{g)].nach Art. 56 Obligationenrecht Lifecycle-Management

Stadtbaum

(4) Kontrolle \ /
Umfasst das Prifen auf Standsi-

cherheit mit Entscheid, ob Pflege
oder Ersatz zielfiihrend ist.

Junge Baumreihe mit Dreibock am Seeufer.
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(2) Pflanzung
Umfasst die Arbeiten bis zum
Eintrag in das Baumkataster.

(3) Bewirtschaftung

Umfasst Pflegearbeiten zum guten
Gedeihen der Baume von der Reife-
phase bis zur Altbaumpflege.

6 Tatigkeiten und Einflussfaktoren

6.2.1 Baumartenwahl

In der Regel verwendet die Stadt Zirich bei Neupflanzungen einheimi-
sche Baumarten. Unterschiedliche Standortbedingungen, Aspekte der
Gartendenkmalpflege, gartenkulturelle []berlegen oder der Klimawandel
bedingen dariiber hinaus eine differenzierte Abwagung der Baumarten-
verwendung. Bei Neu- oder Ersatzpflanzungen wird dem Aspekt der ein-
heimischen Baumartenwahl, wo es die Standortbedingungen zulassen,
Rechnung getragen. Bei bestehenden, gesunden Baumbestanden nimmt
die Stadt keine Anderungen vor. Alte Badume - einheimisch oder nicht -
werden erhalten.

Herausforderung

Die Verdnderungen aus Kapitel 5 verdeutlichen, dass die Kronenflache /

das Kronenvolumen abnehmen bzw. stagnieren. Dies kann neben nicht

hinreichenden Baumstandorten, baulichen Téatigkeiten oder unsachge-
massem Unterhalt im Wohn- und Arbeitsumfeld auch an der Baumarten-
wabhl liegen.

- Geringe Diversifikation der Baumbesténde: In Strassen, auf Platzen
oder in Griinanlagen ist die Baumartendiversifikation oftmals gering.
Dies erhéht das Risiko von Total- oder teilweisen Ausfallen gegeniiber
diversifizierteren Baumbesténden.

- Abnehmende Widerstandsfahigkeit der Baumarten: Speziell an versie-
gelten Standorten mit geringer Wasser- und Néhrstoffversorgung ist
die optimale Baumart wesentlich. Die Herkunft bzw. Aufzucht der Bau-
me ist mitentscheidend. Die Mehrheit der Baumarten wird heute an
Standorten gezogen, die genliigend mit Wasser und Nahrstoffen ver-
sorgt sind und meist aus einer anderen Klimazone kommen (norddeut-
sches, hollandisches Tiefland mit humidem Klima). Dies fiihrt zu Pro-
blemen bei der langfristigen Etablierung der Baume in der Stadt, zu
mangelnder Vitalitat und geringem Baumwachstum.

- Geringer Einbezug der Wuchsgeschwindigkeit von Baumarten: Fir die-
ses Merkmal besteht noch zu wenig Bewusstsein. Es geht darum, wel-
che Baumarten méglichst schnell Kronenvolumen entwickeln bzw. wel-
che Baumartenzusammensetzung aus Pionierarten oder langlebigen
Arten notwendig ist, um die Volumen langfristig vital zu halten. Dies ist
insbesondere aus Griinden der Hitzeminderung bedeutend.

- Geringer Einbezug der Biodiversitédt der Baumarten: Auch dieses The-
menfeld wird noch zu wenig gewidrdigt. In der Stadt sind Baume we-
sentliche Elemente als Trittsteinbiotope oder fiir die 6kologische Ver-
netzung. Daflir bendtigt es einen hinreichenden Anteil geeigneter
Baumarten, die der heimischen Fauna Lebensraum und sogleich Nah-
rung bieten.

Handlungsbedarf

— Diversifizieren von Baumbestanden fir eine héhere Widerstandsfa-
higkeit gegeniiber (heuen) Schaderregern.

— Erhéhen der Widerstandsfahigkeit der Baume durch bessere Stand-
ortbedingungen.

- Einbezug des Baumwachstums und der Kronenentwicklung bei der
Baumartenwahl aus Aspekten der Hitzeminderung.

- Einbezug von Biodiversitdtswerten von Baumen aus Aspekten der
Stadtokologie.

- Verwenden von Baumarten aus Analogregionen, die dem kunftigen
Stadtklima von Ziirich entsprechen. Solche Badume kénnen sich bes-
ser an die Standortbedingungen anpassen.

Spitzahorn 13%
Platane 8%

Gem. Rosskastanie 7%
Robinie 6%

Sandbirke 5%
Krim-Linde 4%
Feldahorn 4%
Schwarzpappel 4%
Andere 49%

Anteile der am haufigsten vorkommenden Stras-
senbaumarten in Zirich. Acht Arten bilden knapp
50% des Strassenbaumbestandes (Datengrund-
lage: Baumkataster, GRUN STapT ZURICH 2021).
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6.2.2 Baumersatz und Neupflanzrate®

Baumkataster

In Zirich stehen ca. 43000 Baume in 6ffentlichen Park- und Griinanlagen,
inklusive Schulanlagen, stadtischer Wohnsiedlungen sowie Landwirt-
schafts- und Pachtland. Im Strassenraum befinden sich rund 22000 Bau-
me. Die Baumpflege erfolgt durch GSZ oder durch Pachtende. Weiter ste-
hen in Zirich Obstbdume, deren Zahl nicht dokumentiert ist. Zur
Verwaltung der Bdume auf 6ffentlichen Flachen wird ein Baumkataster
gefiihrt. Darin wird neben Pflanzjahr, Baumart, Wuchsklasse auch der Zu-
stand der Baume erfasst, damit deren Pflege gezielt erfolgen kann.

Strassenraume und Platzrdaume

Die Neu-/Ersatzpflanzungen in den Strassen griinden auf dem Alleenkon-

zept. Im Folgenden ein Auszug liber die ungefédhre Anzahl der jahrlichen

Baumpflanzungen:

- Ca. 250 bis 350 Baume/Jahr werden aus verschiedenen Griinden er-
setzt, meist aufgrund mangelnder Standsicherheit (Baumersatz).

- Ca. 160 zusatzliche Baume kommen pro Jahr im Rahmen der Umset-
zung des Alleenkonzepts in Strassenbauprojekten des TAZ dazu (Mit-
telwert zwischen 2009 und 2019 aus dem Baumkataster).

- Die Gesamtpflanzrate von etwa 400-500 B&dumen betragt ca. 2%/Jahr
(bei einem Gesamtbestand von ca. 22000 Strassenb&umen).

Die Lebenserwartung der Baume an anthropogen beeintrachtigten

Standorten nimmt tendenziell ab. Die aktuelle Gesamtpflanzrate von 2%

pro Jahr erméglicht langfristig einen Status quo der Baumanzahl, sofern

die Baume kiinftig im Durchschnitt 50 Jahre alt werden.

Angesichts der Hitzeminderung besteht die Forderung nach mehr Bau-

men in der Stadt, was mittel- bis langfristig die Potenzialsuche nach neu-

en Baumstandorten bedingt sowie eine erh6hte Gesamtpflanzrate.

Der Baumkontrolleur priift zusammen mit
Mitarbeitenden von Griin Stadt Zirich die
Standsicherheit der Baume am General-Gui-
san-Quai.

Alleenkonzept

Das im Jahr 2000 digitalisierte Alleenkonzept
griindet auf dem Alleenkonzept (1989). Des-
sen Umsetzung wird jéhrlich nachgefiihrt.
Nicht tibertragen wurden die flachigen Plan-
eintrage aus dem historischen Teilplan (e):
«Alleebaume in Wohngebieten mit geringem
Baumbestand». Dieser Plan hatte bereits
Ende der 80er das Ziel, den Bestand an Allee-
baumen zur 6kologischen Ausgleichsfunktion
in den dicht bebauten Stadtkreisen Industrie-
areal und Aussersihl zu férdern. Weiter liegen
in manchen Teilgebieten kaum Planeintrage
vor bzw. das Netz der Alleen ist zu grob.

Alleenkonzept

bestehend (in Strasse
und in Griinanlage)

——— geplant

T langfristiges Ziel

Schnee- und Sturmereignisse 2021: Ca. 2000 Baume im 6ffentlichen Grund sind
zu ersetzen. Die Stadt Zirich wird die Neupflanzungen forcieren. In den Jahren
2021/22 sollen min. 1200 zuséatzliche Pflanzungen erfolgen. Mit solchen
Ereignissen ist tendenziell haufiger zu rechnen.
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Links: Alleenkonzept (digitalisiert, Stand:
24.5.2019, GRUN STADT ZURICH 2020b).
Oben: «Alleebdume in Wohngebieten mit ge-
ringem Baumbestand» (Punkteraster) aus

dem historischen Alleenkonzept (Stapt
ZURricH 1989).
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Baume in Griin- und Freirdumen

Nachfolgend sind Griinrdume und funktionale bzw. institutionelle Freirau-
me zusammengefasst. Mehrheitlich sind die Baumstandorte in diesen
R&aumen bestandig und naturndher als in Strassen. Vielfach handelt es
sich um Inventarobjekte (GDP), v. a. in Parkanlagen und in Friedhéfen, de-
ren Erscheinungsbild zu erhalten ist. Baumraritéaten erganzen den uber-
wiegend heimischen Bestand. Der Unterhalt richtet sich nach Pflegepla-
nen. Angesichts naturndherer Standortbedingungen kénnen Baume ihr
volles Lebensalter erreichen. Die Lebenserwartung von Bdumen in Griin-
raumen ist héher als in Strassen oder auf Platzen, dem Lifecycle entspre-
chend langer. Die nachhaltige Pflege tragt dazu bei.

Die Ersatzpflanzrate entspricht heute meist einem 1:1-Baumersatz. Eine
Ersatzpflanzung erfolgt, wenn der Baum bereits abgéngig ist und ein Si-
cherheitsrisiko darstellt. Der abgehende Baum wird noch haufig mit der
gleichen Baumart ersetzt. Vorausschauende Neupflanzungen, tiber dem
Mass eines 1:1-Ersatzes, finden vereinzelt statt.

Die Gesamtpflanzrate aus Neu- und Ersatzpflanzungen erméglicht ent-
sprechend einen Status quo, allerdings keinen effektiven Zuwachs des
Bestandes. Eine Vergrésserung des Baumbestandes durch eine voraus-
schauende Planung und Erganzung findet heute noch zu wenig statt. Eine
zu tiefe Ersatzrate birgt zusétzlich die Gefahr einer Uberalterung des Be-
standes. Die héhere Lebenserwartung in Griin- und Freirdumen birgt
Potenziale in der Férderung der Stadtékologie mit einheimischen Gross-
baumarten.

Badume an Siedlungsbichen

Die Siedlungsbéache férdern die Stadtdkologie (z. B. als Vernetzungskorri-
dor) und gliedern den Stadtkérper. Physische und visuelle Gewasserzu-
gange sind zudem wesentliche Elemente der N&chsterholung in der
Stadt. Signifikante zusatzliche Baumpflanzpotenziale liegen nicht vor.
GSZ pflegt die begleitenden Ufergehodlze im Auftrag des ERZ so, dass
eine moglichst hohe Strukturvielfalt erhalten bleibt bzw. entwickelt wird.

Béadume in der Kulturlandschaft und in Familiengérten

In der Landschaft ist bei Baumpflanzungen auf den jeweiligen Naturraum
Bezug zu nehmen. Das kdnnen punktuelle BAume und Baumgruppen in
riedartigen Landschaften sein (z.B. Affoltern), Obstbaumbesténde in er-
héhten Lagen, Baumalleen als «Landschaftsmarker» oder locker durch-
griinte Siedlungsrander. Die Pflege lasst sich liber Verpflichtungen wie
den Beitragen zur 6kologischen Qualitatsverordnung OQV regeln. Fach-
konzepte machen detaillierte Aussagen zu den Bdumen, u.a.:

- Arealplane in Familiengarten

- Landschaftsentwicklungskonzepte (z.B. LEK Honggerberg-Affoltern)

- Neuere Planung, wie der landschaftliche Park Auwies in Leimbach

Handlungsbedarf

- Vorausschauende Baumpflanzungen verstéarken.

— Priifen und Erhéhen der Gesamtpflanzrate im Hinblick auf die kinftige
Lebenserwartung der Stadtbdume und Extremwetterereignisse.

— Ausbau des Alleenkonzepts Uber das bestehende Konzept hinaus.

- Potenzialermittlungen von neuen Baumstandorten zur Steigerung der
Durchgriinung auf 6ffentlichem Grund.

- Verlangern des Lifecycle durch Pflege und optimale Standortbedin-
gungen, speziell an beeintrachtigten Standorten. Die Baume miissen
moglichst widerstandsfahig gegen Extremwetterereignisse sein.

— Foérdern der Stadtdkologie dort, wo die Baume eine hohe Lebenser-
wartung haben.
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6.3 Einflussfaktoren

6.3.1 Baumstandorte

Folgender Vergleich zeigt die Einflisse des Baumstandorts auf die
Grossenentwicklung der Baume. Restriktionen sind speziell im Strassen-
raum vorhanden. Dort wirken Normen-/Regelwerke und Raumkonflikte

(Kap. 3.2).

Baum an naturnahen Standorten ...

— werden tendenziell grésser.

- sind eher alterungsfahig.

- schaffen Okosystemleistungen.

- sind tendenziell weniger negativen
Einfliissen ausgesetzt.

— erfahren zunehmenden Nutzungs-
druck inihrer Umgebung (z.B.
durch Veranstaltungen).

Versickerung und
Wasser-/Luftaustausch

qececseccccco)

Handlungsbedarf

Bdume an beeintrachtigten Standorten ...

- bilden oft kleinere Kronen.

- sind bedingt alterungsféhig. Sie errei-
chen oft nur 25-50% der natlrlichen
Lebenserwartung (RoLofr 2013).

- sind haufig weniger vital und erbrin-
gen geringere Okosystemleistungen.

- sind vielen negativen Einfliissen aus-
gesetzt (u.a. Strassenbauprojekten).

]
Warme- und Trockenstress
durch/Riickstrahlungen
7 <
/ |

VBZ-Haltestellen, Fahrleitungsmasten/Abstan-
den zu Fassaden/Zufahrten

[T
- Bodenverdichtung/geringer durchwurzelbarer Raum (oft < 7.5 m?)
- — Wassermangel (Meteorwasser wird zu schnell abgefiihrt)
— Werkleitungsnetz (Wasser, Fernwérme, Strom) verhindert

Pflanzung von Bdumen !

- Priifen und Verbessern der Normen- und Regelwerke, die eine grésse-
re Baumkronenentwicklung heute einschranken.

- Verbessern der Wasserversorgung der Baume in versiegelten Lagen.

- Biindeln und Entflechten des unterirdischen Leitungsnetzes und frei-
spielen des Raumes fiir die Wurzelentwicklung. Die Wurzelausdeh-
nung in Breite und Tiefe ist zu férdern.
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6.3.2 Gebaude-/Tiefgaragenabdruck

Bautatigkeit ist ein Grund fiir Baumverluste. Das hangt damit zusammen,
dass bei Sanierungen oder Neubauvorhaben die Baume entweder stark
zuriickgeschnitten werden oder ganz der baulichen Entwicklung zum Op-
fer fallen. Ersatz findet vielfach durch kleinkronige Baume oder durch

Baume auf Tiefgaragen mit geringer Bodeniiberdeckung statt, die den

neuen Gebaudevolumen langfristig kaum gestalterisches Gegengewicht

verleihen.

Auf zu gering Uberdeckten Tiefgaragenstandorten findet kein ausrei-

chender Stoffwechselhaushalt statt. Die geringen Bodenstarken trock-

nen schnell aus, Wasser und Nahrstoffe werden kaum gespeichert und
das Vordringen der Baumwurzeln in tiefere Bodenschichten wird verhin-
dert. Die Folge sind kleinere und langfristig weniger vitale Baume.

Da Sanierungen in regelméassigen Absténden von ca. 40 bis 80 Jahren

stattfinden, wird ein alterungsféhiger Baumbestand mit pragendem Kro-

nenvolumen eingeschréankt. Die bauliche Verdichtung zeigt sich vielfaltig.

Sie findet sowohl oberirdisch als auch unterirdisch statt.

— Der Gebaudefussabdruck nimmt zurzeit zu (= 1% pro Jahr).

- Die Verdichtung mit An- und Nebenbauten erfolgt in Randbereichen der
Parzellen und setzt den Baumbestand dort unter Druck.

— Auch die Unterbauung nimmt weiter zu. Anwohnerparkplétze sind ge-
mass PBG unterirdisch anzulegen. Geméass PPV bestehen Pflichtpark-
platze. Der weitere Ausbau von Tiefgaragen fiihrt oft zu unzureichen-
den Baumstandorten auf den Tiefgaragen. Dies hat zur Folge, dass
Leistungen fiir die Hitzeminderung, Stadtdkologie und das Stadtbild
abnehmen, denn die Baume bleiben tendenziell kleiner.
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S 0@7 & b@(\ & @L’B \«9(\

S

¢ & &

Q B oy
< o & o &
& < S NN P @ & & &
S o X 2 N N < RS & N X' < g,\ 0° & 3 D : N
W S cek" ¥ Ky o) & P @ E <8 &g ¢ § T E S

AR v & & S ¥ E

§ (\bo

o X
Handlungsbedarf

- Begrenzen des ober- und unterirdischen Gebaudeabdruckes.

- Ausarbeiten von Empfehlungen zum sorgsamen Umgang an der
Schnittstelle zwischen baulicher Entwicklung und Baumen.

- Verwenden der optimalen Baumart, je nach Standort und Lebenser-
wartung (z. B. auf Tiefgaragen ist die Lebenserwartung kiirzer).

— Ausarbeiten von Empfehlungen zu Tiefgarageniiberdeckungen.

25-jahrige Ahornbaume auf einer Tiefgarage in
der Flurstrasse, Altstetten. Die Grossenent-
wicklung ist im Vergleich zu nicht unterbauten
Standorten geringer. Offensichtlich ist hier der
Stoffwechselhaushalt gestort. Die Bodenstérke
wurde auf unter 80 cm geschatzt.

I Relativer Zuwachs 2012-2020 (%)
Unterbauter Flachenanteil (%) 2012

I Unterbauter Flachenanteil (%) 2020

Die Grafik zeigt die Zunahme der Unterbauungen
in % zwischen 2012 und 2020 (rot) und die pro-
zentualen Anteile der Unterbauung am gesamten
Verwaltungsquartier (hellgrau und dunkelgrau).
Die von der Verdichtung betroffenen Quartiere
sind erkennbar (AV-Daten: StapT ZURICH 2021d).
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6.3.3 Gesetzlicher Baumschutz

Baumschutz in Ziirich in Teilgebieten

Seit der BZO-Teilrevision 2016 hat Ziirich Baumschutzgebiete rund um
das Seebecken, in denen Fallungen von Bdumen ab einem Stammumfang
von 80 cm auch ohne Hochbaumassnahmen bewilligungspflichtig sind.
Die Schutzgebiete gelten ausschliesslich fur den Privatgrund. Wenn die
Fallkriterien geméass BZO erflillt sind, werden dort angemessene Ersatz-
pflanzungen eingefordert, die bereits ab Pflanzung den Baumschutzbe-
stimmungen unterliegen. In Anbetracht des geltenden Rechts ist davon
auszugehen, dass Fallungen nicht ohne Bewilligung vollzogen werden
und insgesamt der Baumverlust in Baumschutzgebieten zuriickgeht.
Diese Annahme wurde in der ersten Nacherhebung 2020 gepriift. Es zeigt
sich, dass Fallungen in Ausnahmen auch ohne Bewilligung durchgefiihrt
wurden. Dennoch ist der Verlust an Grossbdumen geringer als in nicht
geschitzten Gebieten. Die Wirksamkeit Iasst sich bestétigen.

Gesamtstadtischer Baumschutz in weiteren Schweizer Stadten

In anderen Schweizer Stadten gilt heute bereits ein grossflachigerer
Schutz als in Zirich. Zwar fallen auch dort Baume dem betrieblichem Un-
terhalt zum Opfer, jedoch lasst sich durch Baumschutzbestimmungen
der Baumersatz und der nachfolgende Schutz dieser gepflanzten Bdume
im gesamten Stadtgebiet sicherstellen - eine Handhabe, die in Ziirich mit
Ausnahme in den Baumschutzgebieten fehlt. Ebenfalls fallen in Basel und
Genf die Baume auf 6ffentlichem Grund ab einem gewissen Stammum-
fang unter Fallkriterien. Die Stadt Zurich ist in Bezug auf den stadtischen
Baumschutz nicht ausreichend aufgestellt.

Handlungsbedarf

- Prifen der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf kantonaler Ebene
(PBG §76). Dies erfolgt seit 2020 mit der Revision «klimaangepasste
Siedlungsentwicklung».

— Ausweiten von Baumschutzgebieten im Siedlungsgebiet bzw. in be-
stimmte Gebiete. Dies soll aus verschiedenen Griinden geprift wer-
den (u.a. aus Griinden der Hitzeminderung, des Stadtbildes oder der
Stadtokologie; es lasst sich auch an Motionen Kapitel 2.3 anknipfen).

- Schaffen von Transparenz gegeniiber den Biirger/innen, indem 6f-
fentliche Grossbaume unter gleiche Fallkriterien wie auf Privatgrund
fallen (Gleichstellung).

- Gdf. Ergénzung der heutigen Fallkriterien (u.a. Priifen von Restruktio-
nen bei unbewilligter Fallung).

- Verbessern der Kommunikation und Information (u.a. um unbewusste
Baumfallungen Privater zu vermeiden).
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Verdnderung
pro Jahr (%)

Gross- Kronen-
Gebiet baume flache

Baumschutzgebiete ca.-0.6% ca.-0.5%

Schwamendingen ca.-1.8% ca.-2%
Villenquartiere am keine o
Zurichberg Bilanz ca. -1.6%
Wohn- und Arbeits-  keine ca. —2%
umfelder gesamt Bilanz ’ °

Der Vergleich zwischen den Baumschutzgebie-
ten und anderen Gebieten in Zirich zeigt, dass
der Baumbestand bestandiger ist. Dies gilt
ebenfalls fiir die Kronenflache.

An dieser Stelle muss erwahnt werden, dass die
bauliche Dynamik in Schwamendingen héher ist
(allg. in von Verdichtungsprozessen beeinfluss-
ten Stadtstrukturen), was den Baumbestand un-
ter Druck setzen kann.

Baumschutzgebiete rund um das Ziircher See-
becken (vgl. BZO, StapT ZURicH 2019).

Stadt  Schutzzonen und Stammumfang

Gesamtstadtisch in zwei Zonen:

— Teilgebieten ab 50 cm

— Restlichen Gebiete ab 90 cm

Gilt fur privaten und 6ffentlichen
Grund (Fallgesuche werden durch ein
Fachgremium gepruft)

Basel

Gesamtstadtisch in zwei Zonen:
Bern — Aaregebiet ab 30 cm
— Restliche Gebiete ab 80 cm

Gesamtstadtisch ab der Pflanzung
(keine Festlegung des Stammum-
fangs)

Gilt fur privaten und 6ffentlichen
Grund (Fallgesuche werden durch ein
Fachgremium gepruft).

Genf

Luzern  Gesamtstadtisch ab 80 cm

Zirich  Baumschutz in Teilgebieten

Die Tabelle zeigt den unterschiedlichen Schutz-
status von Baumschutzgebieten in grésseren
Schweizer Stadten (eigene Recherche).
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6.3.4 Baume in Grenzabstandsbereichen

Baume, die in Grenzabstandsbereichen stehen, sind immer wieder Ge-
genstand nachbarschaftlicher Streitigkeiten, was zu Kappungen oder
Fallungen fiihren kann bzw. neue Baume lassen sich in diesen Grenzbe-
reichen nicht pflanzen. Fiir die Stadt Ziirich regelt das EG ZGB die Pflanz-
absténde sowie das PBG und die BZO die Abstande von Geb&uden und
Tiefgaragen zur Parzellengrenze.

Untersuchungen in kleinteiligen Wohngebieten zeigen, dass bis zu 80%
des heutigen Baumbestandes im Pflanzabstand von 8 m zur Parzellen-
grenze (Randbereiche) stehen. Grund dafiir sind die kleinen Parzellen. Bei
den bestehenden und tber fiinf Jahre alten Bdume greift die Abstandsre-
gelung nicht (Verjahrungsfrist). Allerdings kénnen bei Abgang keine Er-
satzpflanzungen erfolgen, denn dann greifen die Pflanzabstande nach
§174 EG ZGB. Gleiches gilt bei Pflanzungen im Rahmen von Neubauvor-
haben. Sofern kein Naherpflanzrecht” eingeholt werden kann, sind in den
Grenzbereichen keine Baumpflanzungen méglich (dies gilt auch im 6f-
fentlichen Grund bei privaten Anstésser/innen). Die Folge ist eine sukzes-
sive Abnahme der Durchgriinung der Randbereiche (oftmals die einzig
bepflanzbaren Flachen auf den Parzellen).

Privat | Privat

Grundstiicksgrenze

Handlungsbedarf

— Anpassen der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf kantonaler Ebe-
ne (EG ZGB). Dies wurde 2020 zusammen mit der PBG-Revision «Kli-
maangepasste Siedlungsentwicklung» gestartet.

— Nutzen der Randbereiche fiir Baumpflanzungen, vor allem sobald die
Gesetze revidiert sind.

- Mdglichkeiten schaffen, wie auch ohne Gesetzesanpassungen mehr
Baume gepflanzt werden kénnen (z. B. durch konsequente, systemati-
sche Anwendung des Néherpflanzrechts).

Unter dem Naherpflanzrecht wird das Recht verstanden, eine Bepflanzung in einem
geringeren als dem gesetzlichen Abstand zur Grenze des Nachbargrundstiicks zu
setzen. Mittels Dienstbarkeitsvertrag kann dies umgesetzt werden.

Kanton Pflanzregelung zwischen
Privatparzellen

Basel-Stadt In Wohnzonen bestehen keine
Abstandsregelungen

Bern Grossbaum: 5 m
Kleinbaum: 3 m

Luzern Grossbaum: 6 m
Kleinbaum: 4 m

Ziirich Wald-/Grossbaum: 8 m

Feldobstbaum: 4 m

Pflanzabstande ausgewahlter Kantone. Der Kan-
ton Zirich hat nach geltendem Recht 2020 die
grossten Pflanzabstéande, was das Pflanzpoten-
zial deutlich beschrankt (Auszug aus Baume und
Straucher im Nachbarrecht, JArDIN Suisse 2014).

Geforderte Pflanzabstande fiir unterschiedliche
Wuchsklassen von Baumen geméass §170 Abs. 1

EG ZGB.
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6.4 Prognose 2050

Folgende Uberlegungen skizzieren, wohin sich die Durchgriinung mit
Kronenflache bis 2050 im Siedlungsgebiet entwickeln kénnte. Massge-
bende Grundlage sind die in Kapitel 5 festgestellten Veranderungen.

Prognose Verlust/Trendfortsetzung bei gleich bleibender Tatigkeit
Die aktuelle Abnahme der Kronenflache von ca. 1-1.5% pro Jahr als Mit-
telwert wird in die Zukunft projiziert, zumal der aktuelle Trend an bauli-
cher Verdichtung mit einhergehend wachsenden Tiefgaragenflachen und
Raumanspriichen anhalt. Die Kronenflache wird weiterhin abnehmen, bis
sie sich auf einem tieferen Niveau einpendelt. Dieser Annahme liegt zu-
grunde, dass Baume wie bislang meist eins zu eins ersetzt werden (in
Strassen etwas mehr), deren Lebenserwartung aber tendenziell abnimmt.
Folglich entwickelt die gleiche Anzahl an Stadtbdumen eine gesamthaft
kleinere Kronenflache.

Diese Prognose griindet auf gleich bleibender Tatigkeit, ohne Reaktion
auf den Handlungsbedarf. Auf eine Sicht von knapp 30 Jahren lasst sich
ein Verlust von mehr als 10-15% abschatzen (sofern sich die Verluste line-
ar fortsetzen, ware der Verlust héher).

Prognose Steigerung/Trendumkehr mit zusatzlichen Tatigkeiten
Diese Prognose erfordert umfassende Massnahmen auf 6ffentlichem
Grund sowie in den mehrheitlich privaten Wohn- und Arbeitsumfeldern.
Sie nimmt an, dass auf 6ffentlichem Grund und in l"Jberbauungen mit
Handlungsspielraum durch die Stadt Ziirich (Sondernutzungsplanungen,
Gestaltungsplane und Arealliiberbauungen) eine Steigerung der Kronen-
flache méglich ist. Die bauliche Verdichtung bietet dafiir eine Chance.

In den verbleibenden klein parzellierten Wohn- und Arbeitsumfeldern
nimmt die Prognose einen Erhalt der Kronenflache an, was unter heutigen
Voraussetzungen eine ambitionierte Zielsetzung ist, da u.a. Anpassun-
gen in Gesetzesgrundlagen und Vollzug nétig sind.

Mehr Leute und Hitze = steigern der Kronenflache notwendig!

Die Stadt Ziirich erwartet bis 2040 ca. 20% mehr Einwohner/innen, bis
2050 allenfalls noch mehr. Zusatzlich wird das Stadtklima warmer, was
zum einen die Stadtbaume unter Druck setzt, zum anderen die Lebens-
qualitat der Bevolkerung mindern kann.

Deshalb muss in der Entwicklung der Durchgriinung die Prognose «Stei-
gerung» angestrebt werden, um einer wachsenden Bevélkerung mindes-
tens die heutige Lebensqualitat zu bieten. Die Steigerung der Kronenfla-
che ist besonders dort wichtig, wo viele Menschen aus Anspriichen der
Hitzeminderung profitieren. Darauf ist in allen raumlichen Entwicklungen
zu achten. Heute hoch durchgriinte Gebiete gilt es zu erhalten.
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Herausforderung Stadtklima bis 2050

- In einem moderaten Szenario nimmt die Durch-
schnittstemperatur bis 2060 um bis zu 3.5 °C zu,
Sommerniederschlage nehmen um 10-5% ab
(NCCS 2018).

— Im Mittelland kénnte 2060 ein Kontinentalklima
wie in der heutigen Balkanregionen herrschen
(vgl. BLASER ET AL. 2016).

— Mit vermehrten Hitzetagen und Extremwetter-
ereignissen ist zu rechnen (vgl. KANTON ZURICH
2018b).

— Die Lebenserwartung der Baume sinkt, die B&u-
me altern schneller. Nicht klimatolerante Baum-
arten werden zurtickgehen und die Entwicklung
grosser und stattlicher Baume wird herausfor-
dernder (RoLorF 2013).

Die Steigerung der Kronenflache ist ggf. in den
Folgejahren (2025, 2030, 2035) noch nicht direkt
abseh-/messbar, da eine erhohte Baumanzahl
noch nicht gleichbedeutend mit einer héheren
Kronenflache ist. Auf die lange Sicht werden die
Anstrengungen der Folgejahre jedoch sichtbar,
sofern den Stadtbaumen gute Wachstumsbe-
dingungen eingerdumt werden.

6 Tatigkeiten und Einflussfaktoren

Typologiewechsel der Stadtstrukturen eréffnet auch Chancen
Entlang von Hauptverbindungsachsen kommt es in den nachsten Jahr-
zehnten zur Transformation der Stadtstrukturen. U.a. kénnen Zeilenbe-
bauungen in neue Typologien transformiert werden, wie z.B. Hofrander.
Diese bauliche Verdichtung birgt Risiken, aber auch Chancen. Hofartige
Gestaltungen bieten durch zusammenhangende Freiflachen enorme
Baumpflanzpotenziale (u.a. wegen weniger Beriihrungspunkten zu Haus-
fassaden). Voraussetzung dafiir ist, dass die FreirAume mdglichst nicht
unterbaut werden und Standorte fiir Grossbdume bieten.

Bild: Gartenstadtéhnliche Zeilenbebauung
in Wollishofen.

Skizze: Geringe bauliche Dichte mit ca. 85%
Ausnitzungsziffer.

Bild: Wohnlberbauung Bucheggplatz. Neue
bauliche Dichte als Hofrand.

Skizze: Mittlere bauliche Dichte mit ca. 135%
Ausnitzungsziffer.

Skizzen: © Futurafrosch Architektur und Raum-
entwicklung GmbH (vgl. GRUN STADT ZURICH &
FuturAFROSCH 2018).
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7 Richtwerte 2050

Die Zielrichtung der Stadt Zirich lautet: Durchgrti-
nung in unterdurchschnittlichen Gebieten erhéhen
und in Uberdurchschnittlichen Gebieten erhalten.
Die strategischen Richtwerte 2050 legen die anzu-
strebende Kronenflache in Prozent in den Freiraum-
kategorien und Wohn-/Arbeitsumfeldern dar.

Zweck

Die Richtwerte bewegen sich auf strategischer Ebene (nicht Massnahmen-
ebene) und sollen eine gezielte Steigerung der Durchgriinung mit Kronen-
flache' bewirken. Sie orientieren sich an der Definition SMART:

Einheit ist «Kronenflache (%)», u. U. kann die «Kronenvolumenziffer

Spezifisch m3/m?» angewandt werden (dafiir sind keine Richtwerte festgelegt).

Messbar Veranderungen lassen sich durch Befliegungsdaten monitoren.

Leistungen einer gezielt vergrosserten Kronenflache fur Hitzeminde-

Attraktiv 5, Stadtékologie und Stadtbild beschreibt Kapitel 2.
Realistisch Die Richtwerte sind realistisch. Sie wurden auf Basis neuerer
ealistisc Referenzen, Literatur und des Zustandes 2018 abgeleitet.
. Das Erreichen der Richtwerte in den Freiraumkategorien und Wohn-
Terminiert

und Arbeitsumfeldern ist auf das Jahr 2050 anzustreben.

Anwendungsperimeter

Die Richtwerte sind in Planungsgrundlagen/Projekten der stadtischen
Dienstabteilungen und der Eigentiimervertreter/innen sowie Bautréger-
schaften im Rahmen der Giiterabwégungen zu beriicksichtigen und mit
geeigneten Massnahmen anzustreben?. Sie geben Hinweise darauf, wie
viele Baume bei Entwicklungen notwendig sind und welche Vorausset-
zungen fiir deren Wachstum zu schaffen sind. Sie gelten fiir rhumlich ab-
geschlossene Perimeter, inkl. allfélliger Gebadude oder Verkehrsflachen.
Bei grossen und heterogenen Umfeldern kénnen Teilperimeter ausge-
schieden werden (z.B. Richtwerte fiir Platzbereiche oder Wohnumfelder).
Strassen sind als Raum zu betrachten (z.B. von Fassade zu Fassade).
Speziell in Gberwarmten und vulnerablen Gebieten ist es wichtig, dass die
Richtwerte aus Griinden der Hitzeminderung Anwendung finden.

Verbindlichkeit und Giiterabwagung

Der Grad an Verbindlichkeit orientiert sich am Handlungsspielraum der

Stadt Zirich. Flachen des 6ffentlichen Grundes haben Vorbildfunktion.

- Offentlicher Grund: Im Rahmen von Giiterabwagungen in Projekten mit
allen erforderlichen 6ffentlichen Interessen (u.a. Nutzung, Gestaltung,
raumwirksame Disziplinen, Richtlinien) sind die Richtwerte zu beriick-
sichtigen und mit geeigneten Massnahmen anzustreben. Abweichun-
gen sind madglich, sollen aber nicht entgegen dem Richtwert stehen.
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1 Einfache Anwendung der Einheit
«Kronenfldche»

Die Richtwerte werden aufgrund Anwender-
freundlichkeit fur die Kronenflache (%) festge-
legt und nicht fur die Kronenvolumenziffer (m?/
m?). Durch den hohen Zusammenhang beider
Einheiten wird bei einer Steigerung der Kronen-
flache auch das Kronenvolumen geférdert.

2 Gesetzesanpassungen sind notwendig

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass
ohne Anpassungen von gesetzlichen Grundla-
gen oder Normenwerken die Richtwerte nur be-
dingt erreichbar sind. Notwendige Anpassun-
gen sind in Kapitel 8 beschrieben.

Weiter ersetzen die Richtwerte keine rdumliche
und situative Auseinandersetzung der Interes-
sen, sowohl im 6ffentlichen Grund wie auch im
privaten Grund.

— Privater Grund (mehrheitlich Wohn- und Arbeitsumfelder): Die Richt-
werte dienen als Empfehlung gegeniiber Grundeigentiimer/innen und
Bauherrschaften sowie deren Planenden. Je nach Verfahren kénnen
Richtwerte auch verbindlicher festgelegt werden (z.B. in Sondernut-
zungsplanungen).

Zielrichtung fiir das Siedlungsgebiet 2050

Die kiinftige Kronenflache im Siedlungsgebiet ist abhangig davon, ob die
Richtwerte in den Freiraumkategorien und den Wohn- und Arbeitsumfel-
dern erreicht werden kénnen. Die Zielrichtung fiir das Siedlungsgebiet
resultiert aus einer Hochrechnung (Schatzung).

Monitoring

Die Entwicklung von Kronenflache und Kronenvolumen wird kiinftig in ca.
vierjahrigem Rhythmus Uberpruft. Dies ist mit der in Kapitel 4 beschriebe-
nen Methodik und den regelméssigen Befliegungen méglich. Das Monito-
ring kann spezifisch ausgewertet werden: fiir das Siedlungsgebiet, fir
Teilgebiete, fiir Stadtstrukturen und Freiraumkategorien sowie fir die Fla-
chenportfolios der Dienstabteilungen. Es ist flexibel durchftihrbar.

Vorgehen zur Herleitung von Richtwerten und Zielrichtung 2050

Schritt 1: Richtwerte in Freiraumkategorien

und Wohn-/Arbeitsumfeldern festlegen

Auf Grundlage nachfolgender Quellen erfolgt eine Anndherung und

Festlegung von Richtwerten fiir die anzustrebende Kronenflache 2050:

— Beispiele aus dem Konzept Freiraumberatung GSZ.

— Beispiele aus dem Heft Dichter AfS (Arealiiberbauungen). Diese sind
bereits heute baulich dichter als historische Strukturen.

- Beispiele aus der Beratungstétigkeit bei GSZ.

- Strassen-/Platz-/Griinrdume stérkerer Durchgriinung im Zustand 2018.

- Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zu hinreichenden Kronenfla-
chen (Kap. 2.1).

— Recherche anderer Stadte.

Schritt 2: Richtwerte in Stadtstrukturen hochrechnen

Die in Schritt 1 festgelegten Richtwerte werden in die grossraumigen
Stadtstrukturen extrapoliert. Dieses Vorgehen schatzt, wie viel Kronen-
flache in den Stadtstrukturen bis 2050 unter Erreichung der Richtwerte
potenziell méglich ist.

Schritt 3: Zielrichtung fiir das Siedlungsgebiet ableiten

Die Kronenflachen in den Stadtstrukturen werden in Schritt 3 aufsum-
miert. Zu dieser Summe werden auch die Kronenflachen der nicht in den
Stadtstrukturen liegenden grossen Erholungsflachen gezahlt, z.B. der
Friedhof Sihlfeld oder der Irchelpark. Die Gesamtsumme stellt die po-
tenzielle Kronenflache in m? im Siedlungsgebiet 2050 dar.
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7 Richtwerte 2050

7.1 Richtwerte in Freiraumkategorien
und Wohn-/Arbeitsumfeldern

Die Richtwerte 2050 leiten sich v.a. aus aktuelleren Projekten in Ziirich
ab, in denen aufgrund der heutigen Baumpflanzdichte eine kiinftig tiber-
durchschnittliche Durchgriinung anzunehmen ist. Diese Annahme griin-
det auf erwarteten Baumgréssen mit einem Zeithorizont von ca. 30 Jah-
ren. Die Baumgrdssen sind abhangig von der Qualitat der Baumstandorte
(u.a. durchwurzelbarer Raum) oder der Baumart. Die Summe aller zu er-
wartenden Kronenflachen (m?) im Verhaltnis zum Perimeter (m?) stellen
den Wert an Kronenflache in Prozent (%) dar.

Beriicksichtigung der umliegenden Stadtstruktur bei den Wohn-/
Arbeitsumfeldern und Strassenrdaumen

Die Potenziale in Wohn-/Arbeitsumfeldern sowie in Strassenrdumen sind
massgebend von der umliegenden Stadtstruktur bestimmt. Im Wohn-
umfeld u.a. dadurch, wie hoch die Uberbaute Flache ist (u.a. abhangig
von der Bauzone). Im Strassenraum u.a. dadurch, wie durchgriint die
angrenzenden Vorgarten mit strassenraumpragenden Baumen sind oder
wie viel Potenzial die Strassenquerschnitte bieten. Dies kann innerhalb
der verschiedenen Stadtstrukturen sehr verschieden sein. Die Richtwerte
sind deshalb differenziert und an die umliegende Stadtstruktur gekop-
pelt.

In den weiteren Freiraumkategorien erfolgt eine Differenzierung nach Un-
tertypen (Freiraumtypen), z.B. bei Platzrdumen zwischen Verkehrs- und
Aufenthaltsplatzen.

Anwenden potenzieller Baumgréssen

Fir die Schatzung der Baumgréssen in ca. 30 Jahren wird auf durch-
schnittliche Baumgréssen aus den LIDAR-Befliegungen zurtickgegriffen
(Kap. 4.1).

Die Entwicklung von Grossbdumen setzt durchwurzelbare Baumstand-
orte und die entsprechende Baumart voraus. Kleinere bis mittelgrosse
Béume lassen sich auch auf weniger optimalen Standorten wie auf Tief-
garagen mit ausreichender Uberdeckung etablieren. Die drei unten auf-
gefuhrten Baume eignen sich, um in kiinftigen Projekten die bendtigte
Baumanzahl und Baumgrdsse abzuschéatzen, die es benétigt, um den
jeweiligen Richtwert an Kronenflache zu erreichen.

grosskronig mittelkronig kleinkronig

Kronenflache = 75-100 m? Kronenflache = 40-60 m? Kronenflache = 20-30 m?

Kronenvol. = 700-1000 m? (ca. 30-40-jahriger Baum) Kronenvol. = 200-300 m?3
Kronenvol. = 400-600 m?

Durchmesser Krone 10-12 m Durchmesser Krone 7-8 m Durchmesser Krone 5-6 m
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Formel: Kronenflache
Kreis: A = Pi x Radius?
Formel: Kronenvolumen (V)
Kugel: V = Pi x Radius?®
Ellipsoid: V=4/3Pixaxbxc

Ermittlung Kronenflache Einzelbaum
Beispiel Kleinbaum mit ca. 5-6 m Kronen-
durchmesser @

Bei5m@=3.14x2.5? =19.6 m?

Bei 6 m @ =3.14 x 3.0? =28.3m?

Fazit: Es kbnnen in etwa 25 m? erwartet werden.

Hinweis: Baumgréssen kdnnen stark variieren. Es
handelt sich um gemittelte Werte. Ebenfalls sind
in dem Schema keine Nadelbaume skizziert. Hier
kann jedoch @hnlich abgeschétzt werden. Fir das
Volumen ist eine Kegelformel zu verwenden.

7 Richtwerte 2050

Exemplarische Abschatzung

Die Schemata zeigen, wie anhand der Baumanzahl und der erwarteten
Baumgrdssen ein Wert bis 2050 abgeschétzt werden kann. Es ist darauf
hinzuweisen, dass es sich um Schatzungen handelt und der Endwert wo-
mobglich abweichen kann. Mit diesem Vorgehen kénnen auch Projekte,
Studien etc. abgeschétzt werden, ob der Richtwert erreicht wird.

Zustand (2018) = 50% Kronenflache (2050)

Zustand (2018) = 15% Kronenflache (2050)

Urbaner Griinraum (Parkanlage)
Beispiel Park Pfingstweid

Flache total ~ 16000 m?
Baumanzahl total =135
Pflanzdichte (Baum / m?) ~ 120 m?
Schétzung 2050

5 2
Zgr?):::éi)r(n?guTRasen) =1500 m*
80 Baume x 60 m? ~ 4800 m?

40 Baume x 30 m?
(Kleinbdume im Raster, ~1200 m?
auf chaussierter Flache)

Total Kronenflache =~ 7500 m?/47%

Wohn- und Arbeitsumfeld
Beispiel Regelbauvorhaben

Flache total ~ 4550 m?
Baumanzahl total =17
Pflanzdichte (Baum / m?) ~ 270 m?
Schitzung 2050

15 Baume x 75 m?
(groéssere Baume ~215m?
freistehend)

8 Baume x 40 m? =~ 320 m?

6 Baume x 20 m?

(Kleinb&dume auf ~120 m?

Tiefgarage)

Total Kronenflache ~ 655 m?/14%
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71.1 Grun- und Freirdume a. Backeranlage: 42% Kronenflache

b. Josefwiese: 35% Kronenflache
Die Freiraumkategorie Griin- und Freirdume gliedert sich in mehrere Frei- c. Quartierpark Rosengarten: 1 Baum je 70 m? Flache
raumtypen. Die urbaneren Griinrdume wie Kleinstparke und Parkanlagen d. Dreieck Oerlikon: 1Baumje40m*Flache
. . rye . . .. e. Louis-Hafliger-Park: 7% Kronenflache // Potenziale prifen
liegen dabei mehrheitlich in den kompakteren (liberwarmten) Stadtstruk- f. Wahlenpark: 12% Kronenflache // Potenziale priifen

turen wie dem urbanen Kerngebiet. Die landschaftlich gestalteten Griin-
rdume liegen hingegen meist in periphereren und weniger kompakten
Stadtstrukturen. Letztere sind teilweise sehr unterschiedlich (die Spann-
breite reicht von Uferbestockungen bis hin zu allmendartigen Griinrau-
men). Das Ableiten plausibler Richtwerte fiir landschaftlich gestaltete
Grinraume ist nicht méglich.

Kronenflache (%)

Griin- und Freirdaume @ Zustand 2018 Richtwert 2050
Kleinstparke =~50% = 75%
Parkanlagen =~ 40% = 50%
Landschaftlich gestaltete Griinrdume =31% situativ

Kleinstparke

Die Kleinstparke (meist < 1000 m? Flache) sind derzeit mehrheitlich stark
durchgriint. Innerhalb dieses Freiraumtyps bestehen dennoch Flachen,
die kiinftig durchaus Potenzial bieten, die Kronenflache und letztlich auch
die Kronenvolumen zu erhéhen.

Haufig handelt es sich um Restflachen im Stadtkérper oder auch Rand-
bereiche anderer Flachen, die zu sogenannten Cool Spots entwickelt
werden kénnten. Dies foérdert Hitzeminderung und Nachsterholung im un-
mittelbaren Wohnumfeld. Da Restflachen oftmals baumfreie Standorte
sind (u.a. 6kologisch wertvolle Ruderalflachen), sind sorgsame Giiterab-
wéagungen mit dem &kologischen Bedarf nach baumfreien Standorten
vorzunehmen. Bei der Baumartenwahl gibt Kapitel 8.4.2 Hinweise.

Parkanlagen

Die urbaneren Parkanlagen sind mit durchschnittlich 40% Kronenflache
bereits anndhernd hinreichend durchgriint. Dennoch ist die Spannbreite
innerhalb dieses Freiraumtyps hoch. Heute unterdurchschnittlich durch-
grinte Parkanlagen, in denen die Erreichung des Richtwerts 2050 nicht
abzusehen ist, sind langfristig dahingehend zu entwickeln (vgl. Abb. e
und f auf Seite 67). Dies setzt sorgsame Abwégungen mit gestalterischen,
denkmalpflegerischen und nutzerspezifischen Anspriichen voraus.

In neuen Anlagen, die u.a. im Zuge des SL6BA entstehen (in etwa 40 ha
Flache), sind die Richtwerte zu beriicksichtigen und anzustreben. Die
Richtwerte sind mdglichst mit grosskronigen Baumen zu erreichen. Diese
bilden das vegetative Gerlist der Anlagen, vgl. Konzept Parkanlagen
(GRUN STADT ZURICH 2015).

Landschaftlich gestaltete Griinraume B 5| e e P e
Diese Flachen sind fir die Festlegung eines Richtwerts zu heterogen.
Teilweise handelt es sich um offene und grossziigige Griinrdume, die
wichtig fir die Kaltluftproduktion und den Luftaustausch sind. Der Erhalt
dieser Funktionen ist bei allfdlligen Baumerganzungen zu beriicksichti-
gen, z.B. durch geschickte Platzierung der Bdume. Die Luftzirkulation ist
weiterhin zu gewébhrleisten. Da es sich in diesen Rdumen um vorwiegend
naturnahe Baumstandorte handelt, lasst sich die Stadtékologie immens

fordern.
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7.1.2 Platzraume

Die Platzraume gliedern sich in drei Untertypen: Kleinstplatze (Aufent-
haltsplatze bis ca. 1000 m2Flache), grossere Aufenthaltsplatze und Ver-
kehrspléatze.

Beim Anstreben der Richtwerte sind die gewtinschten Funktionen der 6f-
fentlichen Platzraume zu beriicksichtigen (vgl. Gestaltungsstandards 11
Stadtraume Ziirich). Baumanordnungen und Akzentuierungen sind dar-
auf abzustimmen.

Bis zur Einstufung «regionale Bedeutung» der 6ffentlichen Raume sind
Steigerungen der Kronenfladche auf Grundlage der Richtwerte mdglichst
anzustreben (vgl. Bedeutungsplan 2019). Relevant ist dies insbesondere
aus Griinden der Hitzeminderung im Giberwarmten Massnahmengebiet 1
der Fachplanung Hitzeminderung.

Hoher klassierte Raume, wie die Raume von internationaler/landesweiter
Bedeutung, sind besonders sorgsam zu entwickeln. Es benétigt vielfal-
tige Giterabwagungen mit allen 6ffentlichen Interessen. Dennoch soll
auch hier auf eine hinreichende Kronenflache hingewirkt werden.

Kronenflache (%)

@ Zustand 2018 Richtwert 2050

Platzraume

Kleinstplatze < 1000 m?2 =~40% bis 75%
Aufenthaltsplatze =23% bis 50%
Verkehrsplatze = 9% situativ

Kleinstplatze

Mit 40% Kronenflache gegenwértig am héchsten durchgriint. Kleinstplat-
ze sollten kiinftig auf Baumpflanzpotenziale gepriift und zum Richtwert
entwickelt werden. Insbesondere kleine Platze, deren Flache aufgrund
der Nutzungen oftmals befestigt sind, sollten ausreichend beschattet
werden. Als gelungene Referenz kann der Anny-Klawa-Platz (rechte Sei-
te) angesehen werden. Dieser entwickelt sich sukzessive zu einem Platz
mit Baumdach.

Aufenthaltsplatze

Die Aufenthaltsplatze sind mit 23% Kronenflache geringer durchgriint als
die Kleinstplatze (z.B. Abb. f auf Seite 69). Dies u.a. wegen Mehrfachnut-
zung der Fléchen (freihalten fur Aufenthalt, grossere Veranstaltungen
etc.). Es ist zentral, dass diese Flachen hinreichend mit bis zu 50% Kro-
nenflache beschattet sind. Es gilt: je héher der Versiegelungsgrad, desto
wichtiger die Beschattung. Dies reduziert die Oberflachenerwérmung,
Waérmespeicherung bzw. Riickstrahlung am Tag und mindert dadurch die
nachtliche Warmeabgabe an die Umgebungsluft.

Die Baumanordnung orientiert sich an den Gestaltungsstandards der
Stadtraume. Sinnvoll erscheinen hitzemindernde Baumanordnungen, wie
das Beschatten von versiegelten Flachen und generell von umliegenden
Siud- bis Sidwestfassaden. Es ist weiterhin zu beachten, dass von An-
wohnern oder Passanten auch gern Herbst- oder Wintersonne genossen
wird. Diesen Anspriichen ist Rechnung zu tragen.

Verkehrsplatze

Diese Raume sind geringer durchgriint, was am Verkehrstrager und der
oftmals nicht bepflanzbaren Fléche liegt. Es lassen sich keine Richtwerte
festlegen. Dennoch bergen Randbereiche Potenzial und eignen sich fir
Bepflanzungen, sofern Werkleitungen, Oberleitungen oder Lichtraumpro-
fil dies zulassen. Hier sind insbesondere Normen und Richtlinien massge-
bend (Kap. 3.2).
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Vulkanplatz:
Idaplatz:
Tessinerplatz:
Stadthausanlage:
Anny-Klawa-Platz:
Bullingerplatz:

~Poo0T®

1 Baum je 80 m? Flache

35% Kronenflache

29% Kronenflache

59% Kronenflache

1 Baum je 70 m? Flache

1 Baum je 210 m? Flache (inkl.

Strassenrdaume) // Potenziale priifen
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7.1.3 Funktionale und institutionelle Freiraume

Gewohnlich sind die funktionalen und institutionellen Freirdume Flachen
o6ffentlichen Eigentums und haben Vorbildfunktion fiir den Baumbestand
sowie dessen hitzemindernde und ékologische Funktion.

Dennoch haben diese Freirdume im Gegensatz zu multifunktionalen Frei-
rdumen wie urbanen Griinrdumen (Parkanlagen) eine zweckbezogene
Nutzung. Das bedeutet, dass die Richtwerte diese Nutzungen ermégli-
chen miissen und sorgsam damit abzuwéagen sind. Dariiber hinaus ist
insbesondere bei institutionellen Freirhumen die Geb&udeentwicklung
(Sanierungen, Neubauvorhaben) mitzuberiicksichtigen.

Richtwerte sind nur in denjenigen Freiraumtypen festgelegt, wo dies auf-
grund einer gewissen Homogenitdt moéglich ist. In Sportanlagen oder
auch Klein- und Gemeinschaftsgarten sind keine Richtwerte definiert.
Diese Strukturen sind zu heterogen. Generell bietet sich an, bei Neubau-
vorhaben bzw. auf Flachen innerhalb des Massnahmengebiets 1 (Fach-
planung Hitzeminderung) den Richtwert hoch zu gewichten, da bei Sanie-
rungen haufig weniger Potenzial flir Neupflanzungen vorliegt.

Kronenflache (%)

Funktionale Freirdume @ Zustand 2018 Richtwert 2050
Freizeit-/Badeanlagen ~27% = 40%
Friedhdfe ~ 35% = 35-40%
Klein-/Gemeinschaftsgarten =11% situativ
Sportanlagen ~13% situativ

Institutionelle Freirdume

Gemeinschaftszentren = 32% = 35-40%
Schulanlagen = 24%
Kirchenanlagen ~22% = 30%
Spital-/Wohnheimanlagen ~18%
Hochschulanlagen ~14% situativ (wenige)
Sonstige institutionelle Einrichtungen ~10% situativ

Funktionale Freirdume

- In Freizeit- und Badeanlagen ist ein hoher Richtwert anzustreben. Die
Aufenthaltsqualitat ist massgebend von der Kronenflache mit gross-
kronigen Baumen abhéngig. Die Baumanordnung erfolgt so, dass die
unterschiedlichen Nutzungen weiterhin méglich sind, auch das Son-
nenbaden.

- Friedhoéfe sind héher durchgrint. Der Richtwert entspricht in etwa dem
heutigen Durchschnitt. In Randbereichen oder bei Teilumnutzungen in
Parkanlagen besteht im Einzelfall noch Potenzial, speziell auch zur Fér-
derung der Biodiversitat, vgl. Friedhofkonzept (GRUN STADT ZURICH
2010Db).

- Klein- und Gemeinschaftsgérten sind situativ zu entwickeln. Sie sind
z.T. in ihrer Charakteristik sehr unterschiedlich. Baumpflanzungen re-
gelt die Nutzungs- und Bauordnung fir Kleingarten der Stadt Ziirich
(Kleingartenordnung KGO, GRUN StapT ZURicH 2011a). Speziell Obstbau-
me sind zu férdern. Arealplane regeln, welche Baume zu erhalten und
welche zu ersetzen sind.

- Sportanlagen sind situativ zu entwickeln. Randbereiche bergen oftmals
noch Potenzial fir Baumpflanzungen. Dies gibt den Sportanlagen zu-
satzlich eine raumbildende Komponente. Hier kann sich an anderen
Richtwerten orientiert werden, z. B. Parkanlagen.
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Institutionelle Freiraume

- Gemeinschaftszentren weisen heute eine hohe Kronenflache auf. Spe-
ziell vorkommende Spielplédtze und ihre Sand- und Wasserspielberei-
che sind aus Nutzersicht kiinftig zu beschatten. Ebenfalls sind interes-
sante Bepflanzungen mit Obstbdumen erwiinscht (vgl. Platz zum
Spielen. Das Spielplatzkonzept von GRUN STabT ZURICH 2014).

- Fur Schulanlagen, Kirchenanlagen und Wohnheimanlagen wird in etwa
ein Richtwert von ca. 30% postuliert. Es gilt, Randbereiche zu bepflan-
zen und versiegelte Standorte zu beschatten. Anspriiche der Gestal-
tung (Gebaudeentwicklung), Nutzung (u.a. Spiel und Sport) und weitere
Interessen sind sorgsam mit dem Richtwert abzuwégen.

- Hochschulanlagen oder weitere institutionelle Freirdume (u.a. Verwal-
tungs-, Sozial- oder Kulturbauten) sind situativ zu entwickeln. Bei den
mit Gebauden uUberstellten Flachen, zu denen auch die stadtischen
Wohnsiedlungen gehdren, eignen sich die Richtwerte aus den Wohn-
und Arbeitsumfeldern, je nachdem, in welcher Stadtstruktur die zu ent-
wickelnde Flache liegt (vgl. folgende Seiten).

a. Schulhaus Schiitze-Areal: 1 Baum je 120 m? Flache

b. Schulhaus Leutschenbach: 1 Baum je 220 m? Flache

c. Gemeinschaftszentrum Loogarten: Beschatteter Sandbereich

d. Sportanlagen Parkplatz Heerenschirli: Beschattung versiegelter Fldchen
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7.1.4 Strassenraume

Die Strassenraume sind gepragt durch die umliegende Stadtstruktur. Das
Potenzial zur Erhéhung der Kronenflache ist unterschiedlich hoch. Die
folgende Tabelle vergleicht den Zustand 2018 mit dem Vollausbau des Al-
leenkonzepts und dem Richtwert 2050 sowie dessen Wirkung.

Zustand (2018) Vollausbau des heutigen Alleenkonzepts'

Richtwerte (2050)?

Zusatzliche Zuwachs an
Baume Kronenflache

Erwartung bei

Kronenflache (%)

Strassenraume bei Pflanzab- bei 25-50m? Vollausbau

in der Stadtstruktur Kronenfldche (%) stand 10m je Baum Alleenkonzept Richtwerte Wirkung
Grine Wohnstadt 13% 3000 4-8% =17-21% 30% ++
Uni, Spital, HS 13% 200 5-10% ~18-23% 30% ++
Villenquartier 22% 200 1-2% ~25% 30% +
EFH/MFH 15% 600 3-6% ~18-21% 25% +
Urbane Wohnstadt 15% 2100 4-8% =~19-23% 25% +
Mischgebiet 9% 1100 2-4% = gazzf;ﬁg‘n“‘:“fg;“) 25% e
E:":g:;iet 13% 3500 4-8% ~17-21% 25% +
Dorfkerne 1% 100 4-8% =~15-19% 20% +
Altstadt 11% 200 3-6% = 14-17% 20% +
Total 13% 11000 3-7% = 16-20% = 25% ++

Folgend wird die erwartete Entwicklung beschrieben, beginnend mit den
héchsten erwarteten Steigerungen an Kronenflache (+++ und ++):

Strassenrdume // Heterogene Gebiete // +++

Im Zustand 2018 weisen Strassenrdume in heterogenen Gebieten die ge-
ringste Kronenflachenanteile auf. Tendenziell nimmt diese aber zu. Der
Grund: Es handelt sich um neuere Quartiere mit noch jungen Baumen.

Es ist jedoch anzunehmen, dass die heute gepflanzten Baume fiir den
Richtwert nicht genligen. Es bendétigt deshalb neben dem Vollausbau des
heutigen Alleenkonzepts einen weiteren Ausbau in andere Strassenrau-
me. Zudem bendtigt es in diesen hoch versiegelten Lagen Standortopti-
mierungen und die Prifung von weiteren Baumpflanzpotenzialen (u.a. in
den Randbereichen der Strassenrdume).

Strassenrdaume // Griine Wohnstadt // ++

Der angestrebte Richtwert an Kronenflache ist hoch. Es bestehen Még-
lichkeiten, die Strassenraume zusammen mit dem Wohnumfeld zu entwi-
ckeln, indem u.a. auch Baume aus dem Wohnumfeld strassenraumpra-
gende Funktionen tGibernehmen. Zuséatzlich besteht Handlungsspielraum,
u.a. durch die Reduzierung der Parkierung zugunsten einer starkeren
Durchgriinung (Kompensation Blaue-Zone-Parkplatze, Kap. 8.4.1).

Strassenraume // Urbanes Kerngebiet // ++

Die Kronenflache ist mit 13% durchschnittlich. Die Steigerung ist aus
Griinden der Hitzeminderung und zur Férderung der Aufenthaltsqualitat
wichtig. Das Potenzial ist im Gegensatz zur griinen Wohnstadt geringer,
da weniger integrale Entwicklungen mit dem Wohn- und Arbeitsumfeld
moglich sind. Die Erreichung des Richtwerts bedingt eine hohe Gewich-
tung der Baume in der Koordination mit allen weiteren Anspriichen an die
Rédume. Fusswege mit erhéhter Aufenthaltsqualitat sind vorrangig mit
Béumen zu entwickeln, insbesondere dann, wenn sie heute gering durch-
griint sind. Das bedeutet: Schwerpunkte setzen und diese ggf. Gber den
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Wollausbau Alleenkonzept

Ein Vollausbau des Alleenkonzepts mit den noch
geplanten 110 Laufkilometern, unter Annahme
eines Baumpflanzabstandes von 10 m und der
Kronenentwicklung der einzelnen Baume zwi-
schen 25 und 50 m?, bewirkt einen mittleren ein-
stelligen prozentualen Zuwachs von heute 13%
auf ca. 16% bis max. 20% (Annahme: Die Kronen-
flache der heutigen Strassenbaume stagniert).

2Richtwerte benodtigen Giiterabwagung
Die in Kapitel 3.2 aufgefiihrten Normenwerke und
Richtlinien sind zwingend zu beachten.
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Richtwert entwickeln (vgl. Skizze Seitenmitte). Damit kénnen auch andere
Strassenraume, die evtl. weniger Potenzial haben, kompensiert werden.

Strassenrdume // Urbane Wohnstadt, Villen- und EFH-Quartiere // +
Die Durchgriinung der Strassenrdaume ist ebenfalls durch strassenbaum-
prédgende Bdume in Vorgérten beeinflusst. Durch einen Ausbau des Al-
leenkonzepts ist die Steigerung der Durchgriinung dennoch madglich.
Weiter benétigt es Bdume in den strassenzugewandten Vorgérten.

Strassenraume // Dorfkerne, Altstadt // +
Der Richtwert orientiert sich am Vollausbau des heutigen Alleenkonzepts.
Das weitere Potenzial ist stark begrenzt.

Richtwert von 25% Kronenfldache
Bsp: Strassenrdaume Urbanes Kerngebiet

Schwerpunkte setzen

25% Kronenflache bedeutet nicht, dass jeder
Strassenraum gleichermassen durchgriint sein
muss. Es handelt sich um einen Durchschnitts-
wert, der Handlungsspielraum lasst.

Koénnen einzelne Strassen nicht mit Baumen
durchgriint werden, so sind Schwerpunkte vor-
zusehen. Hier eignen sich z.B. die Fusswege mit
erhohter Aufenthaltsqualitat. Diese wiirden dann
sozusagen tUberkompensiert. Die Gesamtheit
aller Strassenrdume soll den Richtwert anstre-
ben.

Hinweis: Die Kronenfldche bezieht sich auf den
Raum, in der Skizze von Fassade zu Fassade. In
anderen Stadtstrukturen bilden z.B. die Grund-
stiickgrenzen den rdumlichen Perimeter.

An der Josefstrasse im Industriequartier entwickelt sich ein Baumdach. Die Strassenrdaume rund um den Réntgenplatz sind mit ca. 34% Kronenfla-
Die Strasse gilt als Fussverbindung mit erhéhter Aufenthaltsqualitat (vgl. che hoch durchgriint und von Qualitat fiir den Langsamverkehr und Aufent-

Komm. RP Verkehr, STapT ZUricH 2021b). halt. Das Alleenkonzept ist in vielen Strassenrdumen umgesetzt. In einzel-

nen Abschnitten liegt die Kronenflache bei > 50%.
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7.1.5 Wohn- und Arbeitsumfelder

Die Umfelder sind gepragt von der jeweiligen Stadtstruktur und der Bau-
zone, die das bauliche Mass (u. a. Uberbauungsziffer) festlegt. Das Poten-
zial fir Baumpflanzungen ist unterschiedlich hoch.
Die Richtwerte gelten jeweils fiir den zu entwickelnden Gesamtperimeter
inklusive der Gebdude und Erschliessungsflachen.

7 Richtwerte 2050

Hochchulen, Spital // 0 bis +

Eine Steigerung der wenigen in der Stadtstruktur liegenden Wohnumfel-
der ist empfehlenswert (hier handelt es sich nicht um die Spitaler und
Hochschulen, deren Richtwerte regelt Kap. 7.1.3).

EFH/MFH-Quartiere und urbane Wohnstadt // O bis +
Diese Quartiere sind stérker von Verdichtung und wachsendem ober-/
unterirdischen Gebaudeabdruck betroffen (W2-W5) als die Villenquartie-

Zustand (2018) Richtwerte 2050) re. Insofern ist eine leichte Steigerung ein ambitioniertes Ziel.
Wohn- und Arbeits- Kronenfliche (%) Villenquartier // 0
umfelder innerhalb uberwiegende Anteil Parzellen* . . . . . .
Stadtstruktur Bauzone Kronenfliche (%) > 6000 m?2 Richtwert Wirkung Der Zustand 2018 |st_ hoch _durchgrunt, speziell in den Villenquartieren.
vit ; WoB 30% 10% 30% o Deren Uberbauungsziffer wird mit der Zone W2B begrenzt, was Platz fir
llenquartier = < w . . . . g . .
d ’ ’ ° Baume erméglicht. Der Erhalt ist ein ambitioniertes Ziel.
Griine Wohnstadt W3-W4 ~15% ~25% 20-25% ++
EFH/MEH WoW3 19% 10% 20% 0 bi Altstadt und Dorfkerne // 0
- = < 1S + . . o . . - .

> i ° Die Umfelder sind haufig durch wertvolle Relikte béuerlicher Strukturen

Urbane Wohnstadt W3-W5 =~16% <10% 20% 0 bis + gepragt, wie einzelne Hofbaume oder Pflanzgarten mit angrenzenden
- Obstbaumwiesen. Der Richtwert orientiert sich am heutigen Zustand.
Hochschulen, Spital 0e5-7, W-Zonen ~17% OBA 20% 0 bis + g
Mischgebiet IGI-Ill, Z5-6, W4-5 ~9% ~50% 15-20% -
Dorfkerne K ~15% - 15% (0] a. Siedlung Kappeli: 14% Kronenflache // 1 Baum je 210 m? // Heterogenes Gebiet // nicht unterbaute Baumstandorte
b. Wasserschopfi: 12% Kronenflache // 1 Baum je 160 m? // Griine Wohnstadt // teilweise unterbaut
Urbanes Kerngebiet Ql-1N =~10% <10% 10-15% + c. Das hohe Haus: 13% Kronenflache, 1 Baum je 90 m?// Urbanes Kerngebiet // vollstandig unterbaut
d. Siedlung im Klee: 15% Kronenflache, 1 Baum je 25 m? // Griine Wohnstadt, transformiert // vollstédndig unterbaut
Altstadt K ~5% - 5% 0
Folgend ist die erwartete Entwicklung der Kronenflache beschrieben, be- *Potenzial durch Arealiiberbauungen

Abgesehen von Stadtstruktur und Bauzone ist
auch der Anteil an méglichen Flachen, auf denen
die Stadt bereits heute hohere Qualitaten an Bau-

H ten und Umgebung einfordern kann, entscheidend
Heterogene Gebiete // +++ (mdgliche Arealliiberbauungen > 6000 m? oder Fla-

Die Wohn- und Arbeitsumfelder weisen heute die geringste Kronenflache chen mit Gestaltungsplanvorschriften).
auf. Der Richtwert strebt aufgrund der mehrheitlichen Lage im Massnah-

mengebiet 1 (Fachplanung Hitzeminderung) eine entsprechend hohe

Steigerung an. Dieses Potenzial ergibt sich auch aus dem hohen Anteil an

moglichen Arealiiberbauungen (mehr Handlungsspielraum). Der Richt-

wert ist eine Spannbreite von 15-20% (min. 15% Kronenflache in Regel-

bauvorhaben, 20% in Arealiiberbauungen).

ginnend mit der héchsten Steigerung (+++ bis +) bis zum Erhalt (0):

Griine Wohnstadt // ++

Angestrebt wird ein Richtwert von min. 20-25% (bei Arealliiberbauungen
eher 25%), was eine hohe Steigerung gegeniiber dem Zustand 2018 dar-
stellt. Das Potenzial ist durch Transformation innerhalb der Quartiere vor-
handen, was langfristig auch eine Chance darstellt (u.a. der Typologie-
wechsel von der Zeile zum Hofrand kann zuséatzliche Baume erméglichen,
da Freirdume mit weniger Berilihrungspunkten zu Hausfassaden entste-
hen). Voraussetzung ist weiterhin ein substanzieller Erhalt der heutigen
Grossbdume.

Urbanes Kerngebiet // +

Der Richtwert beinhaltet eine moderate Steigerung angesichts der gefor-
derten Hitzeminderung. Das Potenzial ist gegeniiber den heterogenen
Gebieten und der griinen Wohnstadt geringer. Zum einen reduziert es
sich wegen des hohen Gebaudeabdrucks, zum anderen gibt es weniger
Neubauvorhaben, die Potenziale eréffnen wiirden. Steigerungen sind oft
gleichbedeutend mit Eingriffen in den Bestand, z.B. in Innenhéfen. Zu-
dem sind Lichtverhaltnisse in der engen Baustruktur zu beachten. Weite-
re ergdnzende griine Massnahmen sind erforderlich (z.B. Fassadenbe-
griinungen o.A.).
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7.2 Stadtstrukturen (Schatzung 2050)

Die Stadtstrukturen umfassen alle darin liegenden Freiraumkategorien
sowie die Wohn-/Arbeitsumfelder in unterschiedlich hohem Flachenanteil
(Kap. 4.2.2).

So bestehen beispielsweise Villenquartiere zu 75% aus Wohn-/Arbeits-
umfeldern und nur einem geringen Anteil an Griin-/Freirdumen oder Platz-
rdumen. Hingegen bestehen heterogene Gebiete aus einem héherem An-
teil an Griin-/Freirdumen oder Platzradumen, was in der Regel das
Steigerungspotenzial fiir die Kronenflache mit vitalen Baumen erhéht,
denn die Stadt Zirich nimmt eine Vorbildfunktion auf ihren Flachen ein
und setzt sich ambitionierte Richtwerte.

Folgend wird abgeschéatzt (hochgerechnet), wie viel Kronenflache in den Die Tabelle stellt den Zustand Kronenfléche (2018)
Stadtstrukturen unter Anwendung der durchschnittlichen Richtwerte aus der potenziell erreichbaren Kronenfliche (2050)
a 9 gegentiber. Sortiert sind die Stadtstrukturen nach
Kapitel 7.1.1 bis Kapitel 7.1.5 méglich erscheint. der erwarteten Wirkung (Spalte ganz rechts).
Stadtstruktur total Zustand (2018) Hochrechnung (2050) i % EFH/MFH-Quartier Wipkingen
(alle Freiridume und Potenzielle Erhalt (O bis +)
Wohn-/Arbeitsum- Flache km? Kronen- Kronen- Kronen- Kronen- S
felder) (gerundet) flache (%) flache km? flache (%) flache km? Wirkung s . FZ2
. Mischgebiet 7.6 km? 9% =~ 0.7 km? 20% = 1.5 km? +++ :
Hochschule, Spital 1.6 km? 17% =~ 0.3 km? 30% = 0.5 km? ++
Griine Wohnstadt 15.3 km?2 17% =~ 2.6 km? 25% = 3.8 km? ++
. Urbanes Kerngebiet 8.0 km? 13% =~ 1.0 km? 20% = 1.6 km? ++
Urbane Wohnstadt 7.5 km? 19% =~ 1.4 km? 22% =~ 1.6 km? 0 bis +
EFH/MFH 3.5 km? 19% =~ 0.7 km? 22% = 0.8 km? 0 bis +
. Dorfkerne 0.4 km2 15% ~ 0.1 km2 17% = 0.1 km? 0 bis +
. Altstadt 0.9 km? 9% =~ 0.05 km? 11% = 0.1 km? 0 bis +
Villenquartier 3.2 km? 30% ~ 1.0 km? 30% =~ 1.0 km? 0 bis +
Summe ~48 km? ~16.3% ~ 7.9 km? = 22.9% =~ 11.0 km?

Stadtstrukturen // Steigerung (++ bis +++)

Mit dem Erreichen der Richtwerte ist in folgenden Stadtstrukturen eine
betrachtliche Steigerung der Kronenflache zu erwarten:

- Mischgebiet

- Hochschule, Spital

- Griine Wohnstadt

- Urbanes Kerngebiet

Stadtstrukturen // Erhalt und punktuelle Steigerung (0 bis +)

Es handelt sich um Stadtstrukturen, die sehr griin sind bzw. wo zusatzli-
che Steigerungen auch mit zahlreichen Anpassungen der Rahmenbedin-
gungen schwierig umzusetzen sind. Es sind klein parzellierte Stadtstruk-
turen und solche, die aus gestalterischen und denkmalpflegerischen
Griinden zu erhalten sind. Punktuelle Steigerungen sind dennoch auch
dort méglich:

- Urbane Wohnstadt

- Kleinteiliges Wohnen: EFH/MFH-Quartiere

- Kleinteiliges Wohnen: Villenquartiere

- Dorfkerne

- Altstadt

‘i i Pt - y R 7 [ - ¥ ¥} L
Unter Anwendung der Richtwerte in den Freiraumkategorien und Wohn- und Arbeitsumfeldern
kénnten sich diese beiden Teilgebiete wie folgt entwickeln.
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7.3 Siedlungsgebiet (Zielrichtung 2050)

Die Summe der Kronenfldchen der Stadtstrukturen aus Kapitel 7.2 bilden
zusammen mit den Kronenflachen der grossen Erholungsraume (u.a. dem
Friedhof Sihlfeld, der Werdinsel oder dem Irchelpark; diese gehéren nicht
zur eigentlichen Stadtstruktur) die Kronenfldche im Siedlungsgebiet.

Zustand (2018) Schatzung (2050)
Potenziell
Kronen- Kronen- erreichbare Kronen-
Gebiet Flache km? flache (%) flache km?2 Kronenflache (%) flache km?
Total Stadtstruktu- ~ 48 km? ~16.3% ~7.9 kme % 22.9% = 11.0 km?
ren (Kap. 7.2)
Addition der ~5km? ~21% ~1.0km? = 25% % 1.3 km?
Erholungsraume
Gesamtsumme ~ 53 km? ~16.8% ~8.9 km? % 23% = 12.3 km?

Siedlungsgebiet

Die Hochrechnung lasst eine Steigerung der Kronenflache auf 23% er-
warten, sofern die Freiraumkategorien sowie die Wohn- und Arbeitsum-
felder gemass Richtwerten entwickelt werden. Aufgrund der Bestrebun-
gen zur Hitzeminderung in der Stadt Ziirich ist es zielfiihrend, allenfalls
eine noch ambitioniertere Zielsetzung anzustreben, was ebenfalls die Li-
teratur darlegt (Kap. 2.2.).

Die Stadt Ziirich strebt an, die Kronenflache mit vitalen Baumen im Sied
lungsgebiet von = 17% (2018) auf bis zu = 25% (2050) zu steigern.

In unterdurchschnittlich durchgriinten Stadtstrukturen gesteigert
(u.a. heterogene Gebiete und urbane Kerngebiete).

In Gberdurchschnittlich durchgriinten Stadtstrukturen substanziell
erhalten (u. a. Villenquartiere und griine Wohnstadt).

In Freiraumkategorien mit Vorbildfunktion durch die Stadt Zurich ge
zielt und sichtbar gesteigert.

In Arealen mit Handlungsspielraum durch die Stadt gesteigert.

Eine gesteigerte Kronenflache durch vitale Stadtbdume fihrt zu ei
ner Vergrésserung der Kronenvolumen und folglich zu einer besse
ren Adaption der Stadt an die Folgen des Klimawandels.

Die Steigerung der Kronenflache in unterdurchschnittlichen und
iberwamten Stadtstrukturen férdert die Hitzeminderung und stei
gert die Anzahl an Trittsteinbiotopen zugunsten der Stadtdkologie.
Der Erhalt der Kronenflache (und folglich Kronenvolumen) in hoch
durchgriinten Stadtstrukturen sichert das Stadtbild und zugleich die
klimatische Ausgleichsfunktion.

Die gezielte Steigerung der Durchgriinung in den Frei / Strassenrau
men férdert die Aufenthaltsqualitat und die Vernetzung der Rdume
untereinander. Dies ist im Sinne von Naherholung und Stadtékologie.
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Das Gebiet Ziirich-West ist eine Stadtstruktur
der heterogenen Gebiete. Darauf zielt die Stei-

gerung der Kronenflache (und folglich auch Kro-

nenvolumen) speziell ab.
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8 Handlungsfelder

Um die Richtwerte und die Zielrichtung 2050 zu er- Obersicht der Handlungsfelder
reichen, sind vielfaltige Handlungen in unterschied-
lichen Bereichen notwendig. Die folgenden Ausfuih- Kep o RHERECES Kap. _Unterkapitol

rungen zeigen das Spektrum an Moglichkeiten. 811 Bestehende Konzepte und Strategien

8.1 82 Planungsgrundlagen
8.1.2 Neue Konzepte und Strategien
Aufbau der Handlungsfelder
Zyveclfs C.)rlentl.erurrg. und Verglelchbarkelt. der Handlungsfelder werden 8.2 86 Richtplanung -A
diese in einer einheitlichen Struktur beschrieben.
Inhalt, Empfehlungen, Wirksamkeit und Herausforderungen werden da-
bei thematisiert. Graue Boxen flihren zusatzliche 6ffentlich zugangliche
Dokumente auf, in die sich die Leser/innen weiter vertiefen kbnnen.
8.3.1 Geltende Gesetzesgrundlage
8.3 88 Nutzungsplanung §
8.3.2 Erweiterte Gesetzesgrundlage
Handlungsfeld (exemplarisch)
Planung und Projektierung
. 8.4.1 B tandort
Inhalt Mehr Information Beispiele (u.a. Baumstandorte)
Kurzbeschrieb des Inhalts. -
s 8.4 90 Projekte 6ffentlicher Grund 8.4.2 Realisierung (u.a. Baumartenwahl)

Empfehlungen

Formulierung stufen- und adressaten-
gerechter Empfehlungen, wie die in 8.4.3 Bewirtschaftung
Kapitel 7 festgelegten Richtwerte und
das Gesamtziel zu erreichen sind.

Planung und Projektierung

8.5.1 (u.a. Baumstandorte)
Wirksamkeit
Beitrag an der Erreichung der Richt- 8.5 gg Proiekte Wohn- 8.5.2  Realisierung (u.a. Baumartenwahl)
werte und der Zielrichtung 2050. und Arbeitsumfeld

8.5.3 Bewirtschaftung
Herausforderungen

Beschrieb zu den Herausforderungen
bei allfalliger Umsetzung der Empfeh-
lungen.

8.6 104 Information

ALK
1

8.7 106 Fordermdoglichkeiten
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8.1.1 Bestehende Konzepte und Strategien

Inhalt
Die Richtwerte und weiteren Handlungsfelder sind bei Anpassungen
bestehender relevanter Konzepte und Strategien zu beriicksichtigen.

Alleenkonzept liberarbeiten

Das Konzept bietet nicht ausreichend Potenzial, um die Richtwerte in den

Strassenraumen zu erreichen (Kap. 7.1.4). Es ist u.a. Folgendes zu tun:

— Ausbau des Konzepts in allen Strassenraumen priifen. Eine hohe Not-
wendigkeit besteht in iberwarmten (vulnerablen) Gebieten und entlang
des Griin-/Freiraumnetzes (Seite rechts). Es kann zusétzlich die Karte
Klimaerwarmung im Strassenraum des Kantons Ziirich als weitere
Grundlage hilfreich sein. Die wesentlichen Partner (TAZ, ERZ und Wer-
ke) sind friihzeitig einzubeziehen.

- Umsetzungspotenziale mit Zeithorizont priifen (z. B. kurz-/mittel-/lang-
fristige Baumpflanzpotenziale).

- Platzraume in das Alleenkonzept aufnehmen.

- Projektauslésungen aus Sicht Badume in gewisser Anzahl erméglichen,
die nicht auf Sanierungen oder Werkleitungsprojekten griinden.

- Gestaltungsprinzipien wie Typisierung, Baumanordnung, Pflanzab-
stande prifen, Standortoptimierungen und Baumartenwahl integrieren.

- Baume im angrenzenden Privatgrund sollten in die Uberlegungen mit
einfliessen, da sie eine strassenraumpragende Wirkung haben.

Stadtraume anpassen und Richtwerte beriicksichtigen

Es sind neue Thematiken bei kiinftigen Entwicklungen der 6ffentlichen
Raume wichtig, u.a. die Starkung klimatischer Belange, wozu auch der
Baumbestand beitragt. Deshalb sollte der Einbezug der Richtwerte im 6f-
fentlichen Raum beriicksichtigt werden.

Fachgrundlagen und Richtlinien bei Bedarf anpassen
Richtwerte/Handlungsfelder sind in fachlichen und rdumlich wirksamen
Analysen, Konzepten, Strategien, Richtlinien, Testplanungen von GSZ,
AfS, TAZ und den weiteren Dienstabteilungen zu beriicksichtigen, u.a.:
- Fachplanung Regenwasser im Siedlungsgebiet (Erarbeitung ist 2021
gestartet). Meteorwassernutzung ist fir vitale Stadtbdume wesentlich.
- Okologische Leitbilder (Erarbeitung 2021 gestartet). Es sind Richtwerte
und Baumartenwahl aus Anspriichen Biodiversitét zu bericksichtigen.
- IMMO-Richtlinie zu Klimaanpassung - Hitzeminderung und thermi-
scher Komfort im Sommer (in Erarbeitung 2021).

TED-Normen anpassen

Insbesondere 18.01-18.12 sind auf kiinftige stadtklimatische Anforderun-
gen anzupassen. Der durchwurzelbare Raum ist zwingend zu erhéhen
(vgl. Hinweise zur Optimierung von Baumstandorten in Kap. 8.4.1).

Wirksamkeit

Durch Beriicksichtigung und Einbezug der Richtwerte in Konzepte, Stra-
tegien oder rdumliche Planungen wird die Zielrichtung 2050 langfristig
etabliert. Weiter ist eine aktivere Rolle der Stadtbaume auf «grauen Fla-
chen» gestarkt. Das Anstreben der Richtwerte motiviert Planende und
Projektierende, am Thema Stadtbaum und Durchgriinung zu arbeiten.

Herausforderungen

Im Zuge der Uberarbeitungen bzw. Anpassungen sind sorgsame Giiter-
abwagungen vorzunehmen. Anpassungen benétigen Abstimmung und
eine integrale Sichtweise mit allen weiteren raumwirksamen Disziplinen.
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Mehr Information

— Alleenkonzept

- Baumpflanzoffensive Stadt Linz

— Grin- und Freiraumnetz Stadt Zirich

- Hitzebelastung im Strassenraum, GIS-Brows-
erkarte Kt. Zirich

— Strassenbaumkonzept Stadt Leipzig

- Strategie Stadtraume (Elementekatalog
und Bedeutungsplan)

— TED-Normen
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Beispiele

LANDSCHAFTS
ARCHITEKTUR

Stadt Linz (A): Baumpflanzoffensive «1000 neue Baume fiir Linz»

Im Jahr 2019 beschloss die Stadt Linz, das Projekt als zentralen Bestandteil der
stadtischen Klimastrategie umzusetzen. Insgesamt wurden 60 Strassenkilo-
meter als mogliche Baumstandorte identifiziert, von denen rund 45% ein hohes
Potenzial fir mehr Griin durch gezielt gepflanzte Baume nach dem Schwamm-
stadt-Prinzip aufweisen. Im ersten umzusetzenden Strassenzug (Visualisierung
oben) soll sich der Beschattungsgrad von derzeit 0.5% auf 35% erhéhen -ein
erheblicher Mehrwert flir die Anwohner/innen (StapT Linz 2020).
Visualisierung: © 3:0 Landschaftsarchitektur.

Stadt Ziirich: Griin- und Freiraum-
netz. Stirkung und Vernetzung der
Durchgriinung

In Erholungsrdumen und an Fussverbin-
dungen mit erhéhter Aufenthaltsqualitat
ist eine hinreichende Kronenflache we-
sentlich. Zu férdern sind speziell die
Raume und Achsen, die - Stand heute -
gering durchgriint sind, bzw. auch deren
néheres Umfeld. Dafiir kann der Zustand
Kronenflache 2018 (Kap. 4.2.1) beigezo-
gen werden.

- Griinraum

Griinraum, geplant

Platz

Platz, geplant

Natur- und Kulturlandschaft

[ wad

Gewasser

Lineares Grin- und Freiraumnetz,
bestehend und geplant

(z. B. Fussverbindungen mit erhdhter
Aufenthaltsqualitat)

Beitrige zur ) socteens.
Grinraumentwicklung | =

StraBenbaumkonzept
Leipzig 2030

Baumscheiben in Leipzig
insgesamt: 70.114

bepflanzte o, 20 %
Baumscheiben: 56.737 AN

leere Baumscheiben:
13.331

Stadt Leipzig (D): Verdoppelung der Strassenbaumanzahl

Leipzig setzt sich einen Zuwachs von 1000 Strassenbaumen/Jahr in den
nachsten 45 Jahren zum Ziel. Die Stadt evaluiert zwei grosse Potenziale:
- leere Baumscheiben

- lickige Baumreihen, wo u. a. Pflanzabstéande reduziert werden sollen
In Leipzig kommt ein Strassenbaum auf 10 Einwohner/innen (in Berlin auf
8, in Dresden auf 11 Einwohner/innen). Bei 22000 Strassenbaumen in Z{-
rich kommt ein Strassenbaum auf ca. 19 Einwohner/innen (StapT LEIPzIG
2019; GRUN STADT ZURICH 2021; STADT ZURICH 2021€).
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8.1.2 Neue Konzepte und Strategien

Inhalt

In neuen Konzepten und Strategien ist die Fachplanung Stadtbdume zu
beriicksichtigen. Sie kann zuséatzlich auch eigensténdig Erarbeitungsauf-
trage ausldsen.

Konzeptionelle Studien zu Baumpflanzpotenzialen erarbeiten
Zusatzliche Baumpflanzpotenziale sind zu evaluieren und sukzessive
durch Pflanzungen umzusetzen, um die Richtwerte der Fachplanung zu
erreichen. Dabei kann wie folgt vorgegangen werden:

- Kurz-/mittel-/langfristige Baumpflanzpotenziale priifen und festhalten.
Zu priifen sind die multifunktionalen Freirdume sowie die funktionalen/
institutionellen Freirdume, speziell in gering durchgriinten und (ber-
warmten Gebieten. GSZ kann hier als Wissenstragerin fungieren und
den Informationsfluss sicherstellen. Der Teilplan «Entlastungssystem»
(Fachplanung Hitzeminderung) ist beizuziehen. Dieser enthélt bereits
Flachen, die klimadkologisch aufzuwerten sind. Darin spielen Baume
als wichtigstes hitzeminderndes Element am Tag eine gewichtige Rolle.

- «Quick Wins» zligig mit geringem Aufwand erzielen: Restflachen inner-
halb des Siedlungsgebiets eignen sich dafiir. Diese punktuellen Baum-
erganzungen kénnten als sogenannte Cool Spots das Lokalklima in
Uberwarmten Gebieten verbessern. Das Netz an 6ffentlichen Griin- und
Freirdumen fiir die Erholung wiirde um punktuelle Qualitidten erganzt.
Zudem profitiert die Stadtékologie von diesen punktuellen Kronenvolu-
men und Trittsteinbiotopen.

Es ist wichtig, dass bei Potenzialanalysen die Zustandigen fir den Unter-

halt miteinbezogen werden. Diese kdénnen aufgrund ihres ortsspezifi-

schen Wissens zu weiteren Pflanzméglichkeiten beitragen.

Baumpflanzungen in neuen (generellen) Konzepten férdern

Neuere Beispiele sind u.a. der Masterplan HB/Central oder die lebens-
werten Stadtachsen 2040. Gilt auch fir bestehende Planungen
(Kap. 8.1.1).

Baumpflanzrate priifen und erhéhen

Diese Empfehlung ist eher operativ, hat jedoch eine Relevanz zur Erarbei-
tung neuer Baumpflanzstudien. Die heutige Pflanzrate erméglicht héchs-
tens den langfristigen Erhalt der Kronenflache auf 6ffentlichem Grund
(Zunahme an Strassenbdumen und 1:1-Ersatz in Griin- und Freirdumen).
In Anbetracht der tendenziell abnehmenden Lebenserwartung der Bau-
me, der allfalligen kiinftigen Extremwetterereignisse und auch der festge-
stellten Verluste (Kap. 5) ist eine Prifung der Gesamtpflanzrate tiber dem
heutigen Mass (Kap. 6.2.2) notwendig, zumal die Stadt die Zielrichtung
der Steigerung anstrebt.

Wirksamkeit

Die Erarbeitung von Baumpflanzstudien, gekoppelt an eine erhdhte
Baumpflanzrate, wird die Kronenfldche sukzessive und gezielt in heute
gering durchgriinten Gebieten steigern. Neue Konzepte/Strategien be-
ricksichtigen die Richtwerte und unterstiitzen die Zielrichtung 2050.

Herausforderungen

Stadtbdume sind wichtig, dennoch sind Giiterabwagungen mit allen
raumwirksamen und auch gestalterischen Anspriichen vorzunehmen.
Geltende Vorschriften sind zu beachten.
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Mehr Information
— Attraktive Innenstadt fir den Fuss-
und Veloverkehr
— Fachplanung Hitzeminderung, Teilplan
«Entlastungssystem»
— Stadt Genf: Stratégie de vegetalisation en ville
— Stadt Wien: «Cooling-Park»
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Beispiele
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Stadt Ziirich: Piazza Pop-up

Piazza Pop-up schafft neue zuséatzliche nachbarschaftliche Freirdume fiir bisher ungenutzte
oder nicht zugéngliche Orte (z. B. Brache Dammsteg). Inwieweit diese Freirdume dauerhaft
begrint werden kénnen, ist in Zukunft im Einzelfall zu priifen. Sie eignen sich sicherlich auch
fir dauerhafte Baumpflanzungen.

[l ~ S 2z =
TN S e

Stadt Wien (A): «Cooling-Park»

Im innerstadtischen Esterhazypark ist der erste «Cooling-Park» der Stadt Wien entstanden mit
vielen Baumen, Pflanzen, wasserdurchlassigen Oberflachen und Spriihnebel aus allen Rich-
tungen. Der Griinflachenanteil konnte nahezu verdoppelt werden (Stapt Wien 2020)

Bild: © PID / Firthner.

Stadt Ziirich: Attraktive Innenstadt fiir den Fuss- und
Veloverkehr

10 Strassenrdume in der Innenstadt und angrenzenden
Quartieren zeigen, wo in den nachsten Jahren Parkplat-
ze abgebaut und Strassenrdume aufgewertet werden
koénnen (STAbT ZURICH 0.J.). Skizze: © Studio Vulkan.

envile

*

Stadt Genf:

Stratégie de vegetalisation en ville

Eines der Hauptziele der Strategie besteht darin, die
unterdurchschnittlich begriinten Gebiete in der Stadt
auf bis zu 30% Kronenflache zu erhéhen. Dies soll spe-
ziell am griinen Wege- und Freiraumnetz geschehen
(ViLLE DE GENEVE 2019). Bild: © ViLLE DE GENEVE 2019.
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Inhalt

Auf Ebene Richtplan ist der Einbezug der Richtwerte in Teilrevisionen zu
priufen und ggf. sind Vorgaben zu prazisieren. Sofern nach erfolgter
PBG-Revision nicht unmittelbar Baumschutzgebiete ausgedehnt bzw.
gesamtstadtisch umgesetzt werden kénnen, kénnte durch den Einbezug
der Richtwerte in Richtplanen eine behérdenverbindliche und stufenge-
rechte Grundlage geschaffen werden.

Regionalen Richtplan prazisieren (2017)

Im regionalen Richtplan ist der Auftrag «Prifen und Festlegen von mess-
baren Richtwerten im kommunalen Richtplan SLOBA» zu integrieren. Die-
ser Auftrag ist bei Teilrevisionen des kommunalen Richtplanes SL6BA zu
prifen. Beim Thema Baumférderung und der damit verbundenen raumli-
chen Gebietsausscheidung soll u.a. an die Forderung zur Erhéhung des
Griinvolumens im kompakten Stadtkérper des regionalen Richtplans an-
geknipft werden. Der kompakte Stadtkérper entspricht hierbei fast
vollumfénglich dem Massnahmengebiet 1 der Fachplanung Hitzeminde-
rung, entsprechend dem Gebiet mit sehr geringer Kronenflache.

Kommunalen Richtplan SL6BA anpassen (2021)

Ziele im Umgang mit den Stadtbdumen wurden in groben Ziigen im

SL6BA aufgestellt. Gleichwohl sind keine quantitativen oder messbaren

Richtwerte formuliert. Folgendes ist bei kiinftigen Teilrevisionen zu pri-

fen und ggf. zu prazisieren:

- Richtwerte in Teilgebieten prifen und verankern. Dies ist vorbereitend
far allfallige grundeigentiimerverbindliche Pflanzvorgaben in der Nut-
zungsplanung.

- Empfehlungen zu Baumschutzgebieten formulieren.

- Empfehlungen zu Baumférdergebieten formulieren. Dies kann auf
Grundlage Zustand Kronenflache 2018 erfolgen (vgl. Plan Kap. 4.2.1).

Kommunalen Richtplan Verkehr differenzieren (2021)

Dieser Richtplan formuliert u.a. das Ziel, entlang von Fussverbindungen
mit erhéhter Aufenthaltsqualitat Baume zu férdern.

Mit dem Einbezug der Kronenflache ist es mdglich, diejenigen Fusswege
und Raume festzulegen, die eine Steigerung der Kronenflache erfordern.
Dies ist insbesondere bei unterdurchschnittlicher Durchgriinung des na-
heren Umfeldes wesentlich (z. B. im Umkreis von 300 m, vgl. Kap. 2.2). Es
kann auf den Zustand Kronenflache 2018 sowie auf die GIS-Browserkarte
zur Hitzebelastung in Strassenrdumen zuriickgegriffen werden (KanTON
ZiricH 2018a). Wesentliche Beteiligte im Strassenraum wie TAZ, ERZ und
Werke sind friihzeitig einzubeziehen.

Wirksamkeit
Die Richtplanung zugunsten der Stadtbdume schafft den langfristigen
behérdenverbindlichen Rahmen fiir die grundeigentiimerverbindlichen
Festlegungen.

Herausforderungen

Die Herausforderung besteht im erwarteten Stadtwachstum und der ge-
forderten Innenverdichtung. Die Richtplane sind behérdenverbindliche
Lenkungsinstrumente, welche die Glter miteinander abwagen. Erhalt und
Férderung des Baumbestandes sind mit der Stadtentwicklung und allen
weiteren 6ffentlichen Interessen zu vereinbaren. Die relevanten Dienstab-
teilungen sind einzubeziehen.
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Mehr Information

— Kommunaler Richtplan SL6BA (2021)
— Kommunaler Richtplan Verkehr (2021)
— Regionaler Richtplan (2017)

SR L el -

Massnahmengebiet 1 (Fachplanung Hitzeminderung):
Kronenflache ca. 10% (2018)

i o o 5

Luftaufnahme vom Zirichberg in Richtung Innenstadt (Bild: © Kanton ZUricH 2008-2017).
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8.3 Nutzungsplanung

Inhalt

Die kommunale Nutzungsplanung trifft grundeigentimerverbindliche
Festlegungen auf der Grundlage Ubergeordneter Gesetze. Folgende
Empfehlungen zeigen, was bei geltender Gesetzesgrundlage méglich ist.

Baumschutzgebiete priifen und ausweiten

Né&her bezeichnete Baumbestande lassen sich in der BZO erhalten und

unter Schutz stellen geméass §76 PBG. Die Ausweitung von Baumschutz-

gebieten kann fiir verschiedene néher bezeichnete Gebiete oder Qualita-

ten gepriift werden:

— FUr bauliche Verdichtunggebiete zur Sicherung eines angemessenen
Grossbaumbestandes.

- Bei bestehend hoher Durchgriinung mit Kronenflache (Kap. 4.2.1).

- In Glberwarmten Gebieten, um die wichtigen Grossbaume aus Griinden
der Hitzeminderung zu erhalten (Grundlage: FP Hitzeminderung).

- Auf stadtdkologisch relevanten Fldchen oder in relevanten Gebieten.

Weitere Priifoptionen sind méglich. Ebenfalls lasst sich an Motionen an-

kniipfen, die Ausweitungen des Baumschutzes einfordern (Kap. 2.3).

Baumpflanzvorgaben in Nutzungsplanung und Sondernutzungs-
planung priifen und festlegen

Baumpflanzvorgaben (u.a. Pflanzdichte) sind bereits heute teilweise
grundeigentiimerverbindlich festgesetzt. Beispiele sind der stadtebauli-
che Ergénzungsplan Friesenberg oder die Gestaltungsplédne Uberland-
park und Thurgauerstrasse. Mit den Richtwerten (Kap. 7) ist es mdglich,
in den Wohn- und Arbeitsumfeldern, wie auch den Freiraumen in Abhan-
gigkeit zur Stadtstruktur, Pflanzvorgaben abzuleiten. Dabei ist das Poten-
zial in der (Rahmen-)Nutzungsplanung begrenzt, solange die Pflanzab-
stande nach EG ZGB weiter bestehen.

8.3.2 Erweiterte Gesetzesgrundlage

Inhalt

Die folgenden Empfehlungen zeigen, was bei einer erweiterten Gesetzes-
grundlage moglich ist. Es ist anzunehmen, dass das PBG 2025 revidiert
sein wird. Die Prifungen der folgenden Empfehlungen sollten deshalb
bereits vorausschauend bis 2025 erfolgen.

Baumschutz im gesamten Siedlungsgebiet priifen und einfiihren

Die Wirksamkeit der seit der BZO 2016 eingefuhrten und seit 2014 vor-

angewandten Baumschutzgebiete ist nachgewiesen. Baumverluste sind

im Gegensatz zu Gebieten ohne Schutz verringert. Es handelt sich um

keinen materiellen Schutz im Sinn eines Schutzobjekts. Aus triftigen

Grinden kann eine Fallbewilligung erteilt werden (vgl. Art. 11a Abs. 5 a bis

d BZO). Im Unterhalt wird Baumersatz zur Sicherung der Durchgriinung

eingefordert. Dies ist ein wichtiges Werkzeug, das in anderen Gebieten

der Stadt fehlt. Folgendes ist zu prifen:

— Ausdehnen der Baumschutzgebiete fiir Bdume mit Stammumfang
> 80 cm auf das gesamte Siedlungsgebiet. Die Bestimmungen gelten
fir Baume auf allen Flachen des Siedlungsgebiets (privat und 6ffent-
lich).

- Prifen der Etablierung eines unabhéangigen Bewilligungsgremiums fiir
Fallungen (vgl. Stadte Genf, Basel). Damit kénnte eine Gleichbehand-
lung gewabhrleistet und die Akzeptanz erhéht werden.

- Prazisieren der aktuellen Bestimmungen und Fallkriterien.
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Mehr Information

— PBG-Revision «Klimaangepasste Siedlungs-
entwicklung» (Entwurf 2020)

— B&ume und Straucher im Nachbarrecht

Stadt Ziirich: Stadtebaulicher Ergdnzungs-
plan Friesenberg (Baumpflanzvorgaben)
Abweichend von der Nutzungsplanung wurde
Folgendes fiir den Baumbestand vorgesehen:
1. Bauminventar erstellen

2. Herausragende Baume vertraglich schitzen
3. Baumpflanzvorgaben festlegen

4. Vertragliche Regeln festlegen

8 Handlungsfelder

Begrenzung der Unterbauungen im Zusammenhang mit reduzier-
ten Pflichtparkpldtzen und verringerten Pflanzabstianden priifen
Bé&ume auf Tiefgaragen sind in ihrer Lebenserwartung eingeschrénkt. In
der Folge sind Bdume weniger vital und ihre hitzemindernden Effekte ge-
ringer. Heute ist die Erstellung von Tiefgaragen gegeniiber Nachbar-
grundstiicken bis an die Parzellengrenze méglich, gegeniiber Strassen
und Wegen regelt Art. 12 Abs. 1 BZO den Abstand. Es sollte eine Unter-
bauungsziffer in der BZO eingefiihrt werden, die mehr Handlungsspiel-
raum zur Etablierung alterungsfahiger Baumbestande bietet. Trotzdem
gentigt die Begrenzung der Unterbauungsmadglichkeiten nicht, solange
die Pflanzabstande nach EG ZGB gelten und die Pflichtparkplatze ge-
mass Parkplatzverordnung (Art. 5) zu erstellen sind, die den Flachenbe-
darf von Tiefgaragen bestimmen. Heute sind bereits 10-15% der Tief-
garagenplatze unbelegt, Uberdies ging der Anteil des motorisierten
Individualverkehrs von 30% im Jahr 2010 auf 25% im Jahr 2015 zurtick,
mit dem Ziel von 20% im Jahr 2025, vgl. Stadtverkehr 2025, StapT ZURICH
2021¢).

Es benétigt aufeinander abgestimmte Lésungen.

Erst wenn eine Unterbauungsziffer eingefiihrt, die Anzahl zu erstellender
Pflichtparkplatze reduziert und die Pflanzabstdnde verkleinert werden,
besteht mehr Potenzial flir alterungsfahige Baumpflanzungen.

Baumpflanzvorgaben in Nutzungs- und Sondernutzungsplanung
priifen und festlegen

Die Stadt Ziirich verfiigt heute (iber keine Baumpflanzvorgaben in der
(Rahmen-)Nutzungsplanung, die u.a. die Steigerung der Durchgriinung in
grésseren zusammenhangenden Gebieten oder Zonen férdern kdnnte.
Parallel zur PBG-Revision sollten Baumpflanzvorgaben in dafiir geeigne-
ten Gebieten und Bauzonen gepriift werden. Fir die Steigerung der
Durchgriinung bendtigt es Vorgaben, die mindestens der heutigen
Baumpflanzdichte und Qualitat entsprechen. Im Gegensatz zur Priifung
bei aktueller Gesetzesgrundlage kénnte bei erweiterter Gesetzesgrund-
lage von héherem Pflanzpotenzial ausgegangen werden, sofern die
Pflanzabstande oder die Unterbauungen angepasst sind.

Wirksamkeit (gilt auch fiir Kapitel 8.3.1)

- Mit dem gesamtstadtischen Schutz wéren 100% der Grossbaume fall-
bewilligungspflichtig. Dies unterstitzt den Erhalt der Kronenflache.

- Baumpflanzvorgaben tiber dem Mass der heutigen Durchgriinung be-
wirken eine Steigerung der Durchgriinung.

- Anpassungen der Unterbauungen, in Abstimmung mit Pflichtparkplat-
zen und Pflanzabstanden von 2 m, fihren zu einem vierfachen Pflanz-
potenzial durchwurzelbarer Baumstandorte auf Privatgrund.

Herausforderungen (gilt auch fiir Kapitel 8.3.1)

Es ist mit geeigneten (z. B. kommunikativen, gesetzgeberischen oder Voll-
zugs-) Massnahmen sicherzustellen, dass durch die Baumschutzbestre-
bungen keine unginstige Wahrnehmung der Bdume bei Privaten entsteht
(«Stigmatisierung» durch geflihlt unverhaltnismassige Schutzbestrebun-
gen). Es diirfen daraus keine unerwiinschten Folgen resultieren, wie z.B.
die Fallung von Baumen vor Inkraftsetzung von PBG/BZO oder eine «Ver-
drangung» der Baume bei Neubauprojekten auf rein grenznahe Lagen,
wo sie eine bauliche Weiterentwicklung des Grundstiicks auch auf lange
Sicht nicht stoéren. Es soll erreicht werden, dass Baumstandorte weiterhin
Uiberall dort positioniert werden, wo sie aus gestalterischer, typologi-
scher, klimatischer oder Nutzungssicht Sinn ergeben resp. erforderlich
sind, auch inmitten der Grundstiicke. Idealerweise natirlich v.a. an (nicht
unterbauten) Standorten, wo sie eine hohe Lebenserwartung haben.

Pflanzpotenzial gegeniuber Privatparzellen bei
privatrechtlichen Pflanzabstanden von 8 m
(oben) und 2 m (unten) in einem Ausschnitt in
Wipkingen (AV-Daten: StapT ZURricH 2021d).
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8.4.1 Planung und Projektierung

Inhalt

Folgend wird beschrieben, was in den Bauprojektphasen Planung/Pro-
jektierung fiir die Stadtbdume getan werden kann. Die Empfehlungen
kénnen in der Umsetzung weiter ausgearbeitet werden.

Ist-Zustand erheben und fiir Bilanzierung festhalten

- Kronenflache/Kronenvolumen im Projektperimeter erheben.

- Baumarten, Baumgréssen (Héhe, Kronendurchmesser, weitere Para-
meter nach Bedarf) erfassen und ihre Lebenserwartung abschatzen.

— Gutachten zum Erhalt vitaler Badume erstellen (bei grossen Projekten).

Richtwerte in Giiterabwagungen beriicksichtigen und anstreben

- Richtwerte der Freiraumkategorien beriicksichtigen und die daraus er-
forderliche Baumanzahl/Grésse abschéatzen (Kap 7). Giterabwéagun-
gen mit allen é6ffentlichen Interessen vorsehen.

— Durchgriinung im Umfeld bis zu 400 m um den Perimeter betrachten.

Baume vor Eingriffen schiitzen

- Linienfiihrung bestehender/neuer Werkleitungen mit Neupflanzungen
abstimmen. Leitungen unter dem Strassenraum biindeln und kiinftige
Baumstandorte mit geniigend Wurzelraum sichern mit dem Ziel, die Le-
benserwartung der Baume zu erhéhen (TED-Norm 20.2 beachten).

- Unnétige Eingriffe in den Baumbestand/Wurzelbereich vermeiden.

Baumfordermaoglichkeiten priifen

- Kompensation von Parkplatzen prifen. Frei werdende Flachen fir Be-
pflanzung und Aufenthalt umnutzen.

- Strassenraum und Wohnumfeld méglichst integral betrachten, speziell
wenn das Wohnumfeld baulich parallel entwickelt wird.

- Strassenbaumpflanzungen gegen den Privatgrund durch Verzicht auf
die Einhaltung von Pflanzabstanden § 174 bis EG ZGB férdern.

- Verringerung von Strassenquerschnitten bei Moglichkeit priifen, z.B.
bei zu breiten Quartierstrassen (frei werdende Flachen umnutzen).

- Pflanzabstande in Strassenraumen in Abstimmung mit Richtlinien/Nor-
men (Kap. 3.2) und weiteren Raumanspriichen verringern.

Baumstandorte verbessern

- Baumstandorte nach dem Optimum gestalten. Das gilt in allen Frei-
raumkategorien. Mindeststandard in Strassenrdumen erméglichen.

- Pilotprojekte sukzessive fordern (z. B. Schwammstadt-Prinzip, Meteor-
wassernutzung, vgl. Skizze unten rechts). Diese kénnen eine Grundlage
fur die Normenanpassung sein.

Bilanzierung aufstellen und allféllige Defizite kompensieren

- Ist-Zustand des Projekts mit dem Planungszustand bilanzieren (z.B. in
Planerwahlverfahren/Wettbewerben, Planungshorizont ca. 30 Jahre).

- Allfallige Defizite in der Bilanz kompensieren. Dafir kénnen auch
Potenziale im Betrachtungsperimeter von 400 m geprift werden.

Wirksamkeit

Die Planung der Projekte erfolgt so, dass die Steigerung der Durchgrii-
nung mit Kronenflache gelingen kann. Den B&umen sind optimale und
alterungsfahige Standortbedingungen eingeraumt.

Herausforderungen

Aufgrund des erhéhten Platzbedarfs der Baume im Bereich des Strassen-
perimeters sind zuséatzliche Umlegungen von Werkleitungen zu erwarten,
was zu Mehrkosten fiihren wird.
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Mehr Information

— FLL-Richtlinie fir Baumpflanzungen Teil 1, 2

— Leitfaden Stadtbaume Grin Stadt Zirich

— RZU-Datenbank klimaangepasste
Siedlungsentwicklung

— Standards der Stadtgartnerei Basel, Heft 200
(Baume 203)

— TED-Normen Stadt Zurich

8 Handlungsfelder

Beispiele

Optimum

Traufenwasser

epseccccccccce

I

Mindeststandard

Baumstandorte verbessern: Empfehlungen (gelten nicht nur fiir den Strassenraum; im Projekt weiter vertiefen)

Faustformel: 1 m? Krone benétigt 0.75 m? durchwurzelbaren Raum (vgl. BAkker 1983, zit. in FLL 1999):

Durchwurzel- - 50 m2 Kronenflache = 36 m® (Optimum, oben links)
barer Raum — 20 m? Kronenfldche ~ 15 m®(Mindeststandard, oben rechts)

Wurzelrdume in nicht verdichtbarem Substrat unter versickerungsféahigem Belag zusammenhéngen.

— Durchgehende Baumscheiben férdern. Sofern dies nicht moglich ist, min. 9 m? offene Baumscheibe vorsehen (vgl.

Standardheft 200, Baume 203, STADTGARTNEREI BAseEL 2020).

Baum- — Traufwasser soll an min. zwei Seiten auf Feinwurzeln treffen. Dies fordert Wasseraufnahme und Transpiration.
scheiben — Baumscheiben mit einheimischen Pflanzen begriinen. Bepflanzungshéhe abstimmen mit Vorschriften.
— Bei befahrbarer Flache sind Massnahmen fur den Schutz vor Bodenverdichtung vorzusehen: durch versickerungs-

féhige Beléage (s.0.) oder durch Baumschutzsysteme.

Werkinfra- Werkinfrastrukturen bilindeln und raumlich von Baumwurzeln trennen. Baumwurzeln missen sich ausdehnen kénnen.
strukturen Dies verbessert die Wasser-/Néhrstoffaufnahme und Standfestigkeit.

a. Hausdach
b. Strasse

c. Fussweg

Stadt Ziirich: Meteor-
wassernutzung priifen

Die Nutzung von Meteorwas-
ser fiir die Stadtbdume ist in
den Folgejahren zu verbes-
sern, denn Trockenphasen
und Extremwetterereignisse
werden haufiger. Es beste-
hen mehrere Optionen.

Stadt Ziirich:
Versickerung am Ort

An der Baslerstrasse versi-
ckert das anfallende Meteor-
wasser vor Ort. Die Baume
verfligen tiber mehr Wasser
in Trockenphasen.

72208857,

ki

PP Ersatzneibal
7 PP Ersatznctba

PP blaue Zone
|

Strasse

'/,5"7'///////////
_PPvlaustons

Strasse

Stadt Ziirich:

Kompensation der Blaue-Zonen-PP
Bei Ersatzneubauten entstehen mit
den Pflichtparkplétzen zusatzliche Pri-
vatstellplatze. Parkplatze der blauen
Zone lassen sich darin unterbringen
(STapT ZURICH 2016). Das Pilotprojekt
«Tiefgarage 2 go» soll weiterhin liber-
prifen, wie der Leerstand in privaten
TG systematisch zugunsten von 6ffent-
lichem Raum erkannt und genutzt wer-
den kann.
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8.4.2 Realisierung

Inhalt
Es wird erlautert, wie die Baume in der Realisierung konkret zu schiitzen
sind und welche Baumarten sich am jeweiligen Standort eignen.

Technischen Baumschutz vorsehen

Beeintrachtigungen von Baumen sind gering zu halten. Wo nétig ist be-
reits bei Baustelleneinrichtung und wéahrend der gesamten Bauphase
technischer Baumschutz vorzusehen. Speziell auf den Schutz des Wur-
zelbereiches ist zu achten. Empfehlungen dazu finden sich im Leitfaden
Stadtbdume sowie in den Merkblattern von GSZ (dort zu beziehen).

Baumartenwahl: Fokus Hitzeminderung, Wuchsgeschwindigkeit

In Strassen- und auf Platzrdumen basiert die Artenwahl auf der Strassen-
baumliste der Stadt Ziirich. Diese setzt sich aus eigenen Erkenntnissen,
der GALK-Strassenbaumliste (vgl. GALK 2021) bzw. Stadtgriin 21 (vgl.
LWG 2021) zusammen.

In Gberwarmten Gebieten geht es darum, Baumarten zu wéahlen, welche
die Erhéhung der Kronenflache und Kronenvolumen méglichst ziigig so-
wie langfristig unterstiitzen und die mit den Standorten zurechtkommen.
Es gilt allenfalls, mehr Baume zu pflanzen und spéter einzelne wieder zu
entnehmen (Kap. 8.4.3). In Griinanlagen sind die Voraussetzungen oft
besser, was die Lebenserwartung der Baume erhéht.

Ebenfalls wichtig ist, dass Baumarten mit entsprechender Kronenent-
wicklung gepflanzt werden (z. B. breitkronige). Folgend ein Auszug fiir die
Baumartenwahl in unterschiedlichen Freirdumen. Der Fokus liegt darauf,
mit den richtigen Baumarten das Wachstum zu erhéhen.

Mehr Information

— Biodiversitatsindex fur Stadtbaume
im Klimawandel (Wuchsgeschwindigkeit)

— GALK-Strassenbaumliste

— Leitfaden Stadtbaume

— Stadtgriin 21: Neue Baume braucht das Land

— Strassenbaumliste Stadt Ziirich

— Trees for a Cool City: Guidelines for optimised
tree placement

Freirdume Empfehlungen zur Baumartenwahl/Entwicklung
Restflachen, Schnellwiichsige Mischbaumbesténde férdern, z. B. mit Pionierbaumarten wie Weiden, Pappeln etc.
Brachen und (Beispiel: Pocket-Park am Dreieck in Oerlikon). Pflanzung von Jungbaumen bevorzugen.
temporére
Flachen Restflachen auf die Entwicklung von Cool Spots priifen (z. B. Bauminseln- und Baumhaine).
st Mischbaumbesténden férdern, die fir schnelle und langfristig stabile Baumvolumen sorgen.
rassen-
und Platzraume Jungbaume bevorzugt pflanzen. Diese sind im Vergleich zu lterer Pflanzware weitaus anpassungsfahiger und
(eher naturferne kommen mit anthropogenen Beeintréchtigungen besser zurecht.
Standorte)

Fokus auf Widerstandsfahigkeit legen. Optimale Baumstandorte unterstiitzen das Baumwachstum (Kap. 8.4.1).

Langlebige Mischbaumbesténde férdern. Schnellwiichsige Arten (z. B. Platanen) als auch langsamwiichsige

Griin- und Freirdume  Arten (z. B. Eichen, Linden) kénnen kombiniert werden.

(eher naturnahe

Standorte) Erganzend Pionierbaumarten pflanzen, die schrittweise den Klimaxarten Platz machen (ggf. Entnahme nach
gewisser Zeit). So wird auch eine Erhdhung der Baumvolumen auf kurze Sicht ermdglicht.

Badume hitzemindernd anordnen

Um die Hitzeminderung zu unterstitzen, sind nicht nur Baumanzahl und

Kronenflache wesentlich, sondern auch die Baumanordnung:

- Pflanzabstande zwischen Baumen reduzieren, sofern dies die Rahmen-
bedingungen zulassen (vgl. bautechnische und feuerpolizeiliche Anfor-
derungen). Dies ist speziell in Gberwarmten Quartieren und an siidex-
ponierten Standorten von Vorteil.

- Platzraume und versiegelte Bereiche unter Wahrung der Nutzung be-
schatten (wenn méglich kiinftig auch vermehrt an Wartebereichen, z.B.
Bushaltestellen; hier sind die Richtlinien der VERKEHRSBETRIEBE ZURICH
(2014) von Relevanz - Baume miissen Ein- und Ausstieg bei Bus- und
Tramlinien gewahrleisten, Fahrleitungen beachten etc.).

- Tendenziell begiinstigen Baume vor Siid- bis Westfassaden die Hitze-
minderung, indem die Aufheizung reduziert wird (vgl. Skizzen Seite 93).
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Wirksamkeit

Die nach Lebenserwartung und Standort optimale Baumart sorgt fiir eine
hinreichende Entwicklung von Kronenflache und Baumvolumen. Durch
Einbezug der Wuchsgeschwindigkeit kann zligig der Hitzeminderung
Rechnung getragen werden.

Herausforderungen

Die Baumartenwahl muss gestalterischen Anspriichen Rechnung tragen
wie z.B. der Gartendenkmalpflege. Weiter miissen Baumanordnungen
mit den Nutzungen sowie den geltenden Vorschriften und Richtlinien ab-
gestimmt sein.

Beispiele

Grin- und Freirdume, alterungs-
fahige Standorte im Wohnumfeld

<

Strassen/Pléatze,
auf Tiefgaragen

<

Kleinstplatze,
temporare Flachen

<

50 100 Baumalter (Jahre) 200

Erwartetes Baumalter (Standzeit der Badume) mit Baumartenwahl abstimmen

Je kirzer die Lebenserwartung (Standzeit), desto wichtiger ist es, Wachstum zu erzeugen. Es
eignen sich u. a. schnellwichsige Baumarten. I. d. R. legt die Kronenbreite (je nach Art, Stand-
ort) jahrlich ca. 10-20 cm zu (GLoor ET AL. 2021; Grafik: modifiziert nach BLASER ET AL. 2016).

Sommersonne Wintersonne

)
D)

Sid- und Westfassaden beschatten

Im Strassenraum ist darauf zu achten, dass der Sonne ausgesetzte Fassa-
den beschattet sind; ebenso versiegelte Bereiche, um der Aufheizung der
Flachen vorzubeugen (Grafiken: auf Grundlage von BLASER ET AL. 2016).
Bild rechts: Schnurbdume vor einer Siidfassade in der Josefstrasse.

Artenauswahl (exemplarisch)

schnellwiichsig, kurzlebig
(Pionierarten)

— Weiden

— Pappeln

- Birken

schnellwiichsig, langlebig
- Platanen

— Erlen

- Ginkgo

— Ahornarten (z.B. Feldahorn)

langsamwiichsig, langlebig
(Ubergangs- bis Klimaxart)
— Eichen
- Linden
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8.4.2 Realisierung

Baumbestinde diversifizieren und Resilienz erh6hen Mehr Information Beispiele
— Biodiversitatsindex fir Stadtbdume

Damit k_)elm Auftr_eten neuer Krankhelter_? der BaElmbestand vital t_?lelbt, im Klimawandel (Indextabellen) A
sollte die Durchmischung der Baumbestédnde erh6ht werden (das fordert — Stadtklimab&ume: geeignete Habitate fiir die
ebenfalls die Biodiversitat). In Griin- und Strassenrdumen ist dies noch urbane Insektenvielfalt.

nicht géangige Praxis, da vielfach Denkmalpflege und gestalterische An-

spriiche im Vordergrund stehen (u.a. Formensprache). Die Widerstands-

fahigkeit kann wie folgt erhéht werden:

- Baumartenanzahl in Abstimmung mit weiteren gestalterischen Anspri-
chen erhéhen. Es kdnnen Baumarten mit &hnlichem Habitus, &hnlicher
Baumgrésse, Blattform oder Blite gepflanzt werden. Ein Bestand von
vier bis fiinf Baumarten reduziert einen Totalausfall bereits erheblich.

- Baumarten mit unterschiedlichem Gen-Pool verwenden.

- Baumarten verwenden, die entsprechend den Standortbedingungen
am kunftigen Pflanzstandort gezogen wurden. Herkunft und Anwuchs-
bedingungen der zu pflanzenden Baume sind sorgsam zu priifen.
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Baumartenwahl: Fokus Stadtdkologie und Biodiversitat ,%%/ exofische Atten
. " " . " . . " TR
Die Férderung der Stadtékologie durch Badume resultiert in urbanen Rau- %/?/7% Total
men nicht nur aus der Artenwahl, sondern aus vitalen und grossvolumi- /{4/7// 74 98 Arten 59
gen Baumen, die Lebensraum in Krone und Baumscheibe bieten. gering
Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass sich in urbanen Raumen die nvasieiegpten
Stadtokologie durch ein Zusammenspiel aus biogeografisch verwandten Artenanzahl Artenanzahl
. . wp s heimisch siidosteuropéisch
Zukunftsbaumarten (z.B. aus Sidosteuropa) und widerstandsfahigen
einheimischen Baumarten férdern lasst (GLoor ET AL. 2021). Stadt Ziirich: Biodiversititsindex fiir Stadtbiume im Klimawandel Insektenvielfalt durch Mischbaumbestinde
Der Index erméglicht es, die Biodiversitat bei der Planung, Projektierung und bei Beratungen zur und Einbezug siidosteuropaischer Arten
Entwicklung des urbanen Baumbestands einzubeziehen. Der Indexwert ist der Durchschnittswert Der Einbezug der siidosteuropaischen Baumar-
Freiriume Empfehlungen zur Baumartenwahl/Entwicklung fir die Bewertungen fiir 5 Tiergruppen (z.B. als Nahrung- und Habitatsbaum), Flechten und Moo- ten spielt eine wesentliche Rolle fiir die Erh6-
se. Im 2021 weiterentwickelten Index sind ebenfalls die hdufigsten Zukunftsbaumarten und ihre hung der Insektenvielfalt. Die Kombination von
Mischbaumbestinde aus widerstandsfahigen, einheimischen Baumarten und Zukunftsbaumarten Kronenvolumenentwicklung in Griin- und Freirdumen bewertet. Die Spannbreite reicht von sehr heimischen und siideuropaischen Arten zéhlt
wertvoll > 5 (hoch) bis 1 nicht wertvoll (gering). Es wurde ein Index fiir Park- sowie Strassenbdume die hochste Insektenvielfalt (BoLL ET AL. 2019).

Strassen- und Platzraume férdern, z. B. aus dem slidosteuropéaischen Raum. Optional mit hohem Biodiversitatsindex.

(eher naturferne Standorte)

entickelt. Damit steht ein ergéanzendes Instrument zur Baumartenwahl im urbanen Raum bereit

. .. . . . . (GLooR ET AL. 2021). Es gilt: je héher der Indexwert, desto besser eignet sich die Baumart fiir die
Baumpflanzungen mit durchgehenden Grinstreifen kombinieren bzw. Einzelbaumscheiben be- heimische Fauna, Flechten und Moose. Dennoch darf gerade in Strassenraumen der Indexwert

pflanzen. Optimale Baumstandorte fiihren zu hdheren Baumvolumen und grésseren Kronen die Baumartenauswabhl nicht einschrénken und ist lediglich ergéanzend anzuwenden. Hinweis: Obi-
ge Grafik ist zu klein, um die Baumarten aufzulisten. Diese sind im Originaldokument einzusehen.

Griin- und Freirdume Mischbaumbestidnde mit mehrheitlich einheimischen Baumarten fordern.

Kulturland, Familiengarten
(eher naturnahe Standorte)

Baumarten mit Uberdurchschnittlichem Biodiversitédtsindex verwenden (vgl. rechts). Standortvor-
aussetzungen schaffen, damit die Baume altern kdnnen und grosse Kronen entwickeln (z. B. durch
breite, durchgehende Griinstreifen). Lebensraummosaik mit weiteren Lebensraumtypen férdern.

Mischbaumbestdnde mit mehrheitlich einheimischen Baumarten fordern.

Baumarten mit hohem Biodiversitatsindex verwenden. Standortvoraussetzungen schaffen, damit
die Baume altern kdnnen und grosse Kronen entwickeln (z. B. durch breite, durchgehende Griin-
streifen). Lebensraummosaik mit weiteren Lebensraumtypen férdern.

Vernetzungskorridore
(inkl. Pufferbereiche)
kommunale Schutzobjekte

Anliegen der Stadtdkologie sind auch auf Drittflachen empfehlenswert
(z.B. durch 6kologisch wertvolle Randbereiche).

Wirksamkeit

Durch die Verwendung von Baumarten mit einem hohen Biodiversitats-
index ist der Stadtdkologie Rechnung getragen. Badume fordern speziell
dort die Okologie, wo aus Platzgriinden kaum andere Lebensraumtypen
etabliert werden kénnen. Durch eine gréssere Baumartenvielfalt wird
nicht nur die Stadtdékologie geférdert, sondern auch die Resilienz.

Herausforderungen i S
Baume kénnen Lebensraume konkurrenzieren, die «<nur» baumlos ihr 6ko- Stadt Ziirich: Mischallee Stadtgirtnerei Stadt Ziirich: Mischallee Langensteinenstrasse
logisches Potenzial entfalten (z.B. Pionierflachen). Ebenfalls bendtigt es Die anlasslich der Ausstellung «Stadtbaume» gepflanzte Allee besteht aus Im Friihjahr 2020 wurden 32 Strassenbaume sogenannter Zukunftsbau-

Abwa itd Nut d Flach d h mit talterisch einem rhythmisierten 3er-Mix aus einheimischen und stadtklimatischen marten testweise in neun Arten/Sorten gesetzt.
wagungen mi er Nutzung der Flachen und auch mit gestalterischen Zukunftsbaumarten in unterschiedlichen Abschnitten. Diese Form der Ge-

und denkmalpflegerischen Anspriichen. staltung ist kiinftig zu vertiefen.
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8.4.3 Bewirtschaftung

Inhalt

Es werden Empfehlungen zum vorausschauenden Pflanzen und zu fach-
gerechter Pflege gegeben. In der Mehrheit stehen diese Arbeiten im Leit-
faden Stadtb&ume.

Stadtbaume im Rahmen von Analysen und Konzepten
vorausschauend pflanzen

Bevor Baume natiirlicherweise abgehen (u. a. aufgrund geringer Vitalitat),
sind nach Méglichkeit vorausschauend Baume zu pflanzen. Somit wird
ein fliessender Ubergang zwischen Jung- und Altbdumen sichergestelit.
Haufig ist dies bei alternden Pioniergehdlzen notwendig, die ab einer ge-
wissen Standzeit ein Sicherheitsrisiko darstellen kénnen (z. B. Astbruch
bei Pappeln).

Erfolgversprechend scheint, wenn fiir die Griin- und Freirdume analysiert
und ortsspezifisch langfristige Konzepte (Erhalt, Ersatz, Ergédnzung des
Baumbestandes) erarbeitet werden.

Mehr Baume pflanzen und ggf. sukzessive entnehmen
(Baumbestand vital halten)

Prinzipien des nachhaltigen Waldbaus (vgl. Prinzip Sukzessionswalder
rechte Seite) konnten im Management in Griinrdumen oder auf Platzen
vermehrt Anwendung finden. Vor allem dort, wo neue Baumbestande ge-
plant sind. Dabei werden Pionierbaumarten zusammen mit Klimaxbau-
marten gepflanzt. Die Pionierbdume sind schnellwiichsiger, lichtvertrag-
licher und bilden ziigig Kronenflaiche und Kronenvolumen aus. Die
langlebigeren und im Jugendalter lichtempfindlicheren Klimaxbaumarten
wachsen unter dem Schutzschirm der Pionierbdume heran. Nach Etablie-
rung der Klimaxarten bzw. wenn der Bestand generell zu dicht wird, kén-
nen die Pionierbdume entnommen werden (diese «<Entnahme» setzt eine
frihzeitige und sorgsame Kommunikation mit der Bevdlkerung voraus,
denn es werden Baumfallungen vorgesehen). Nach diesem Prinzip wurde
urspringlich der Oerliker Park konzipiert. Auch in grésseren Wohn- und
Arbeitsumfeldern anwendbar.

Stadtbaume fachgerecht unterhalten und Bestande vital halten

Die Stadtb&dume sind heute bestmdéglich und sorgsam gepflegt (entweder

durch stadtinterne Fachkréafte oder durch ausgewiesene externe Fach-

leute). Im 6ffentlichen Raum gibt es einige Grundsatze und Empfehlun-
gen, die weiterhin zu berlcksichtigen sind:

- Die Baume sind entsprechend ihrem natiirlichen Habitus zu entwickeln.
Das foérdert bei vielen Baumarten eine hinreichende und gute Kronen-
entwicklung (v.a. in der Breitenentwicklung).

- Es werden keine gesunden Baume geféllt. Das gilt auch fiir nicht einhei-
mische Baume.

— Béaume sind, wo nur méglich, alterungsfahig zu entwickeln (immer unter
Beriicksichtigung des Sicherheitsaspektes und der Haftung). An nicht
alterungsfahigen Standorten ist dies nur bedingt méglich und es ben6-
tigt generell mehr Baumersatz, um den Baumbestand vital zu halten.

— Der ordentliche Baumersatz orientiert sich zunehmend an Aspekten
der Hitzeminderung und Biodiversitat (Kap. 8.4.2).

- Pflegekonzepte zu Erhalt/Weiterentwicklung unterstiitzen die langfris-
tige Vitalitat der Bestande (z. B. durch bewusste Verjiingung).

Badume und Projekte mit betrieblichem Unterhalt abstimmen

Fir die Laub- und Wintersaison und die Aspekte des betrieblichen Unter-
halts sind friihzeitige Abstimmungen mit dem ERZ vorzunehmen. Denn
ein Steigerung des Baumbestands kann zu einem betrieblichen Mehrauf-
wand fiihren (u.a. durch mehr Winterdienst, Laubdepots, Reinigungen).
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Mehr Information
— Leitfaden Stadtbdume
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Wirksamkeit

Die sorgsame und nachhaltige Bewirtschaftung der Baumbestande halt
diese vital. Damit wird Folgegenerationen ein vitaler Baumbestand mit
einer hohen Okosystemleistung tibergeben.

Herausforderungen

Vorausschauende Baumerganzungen benétigen Abstimmungen mit der
Gestaltung der Anlagen und denkmalpflegerischen Anspriichen (z.B. wie
die Platzierung/Anordnung dieser zusatzlichen Baume erfolgt). Ebenfalls
kénnen mehr Bd&ume zu mehr betrieblichem Aufwand fiihren.

Beispiele

Baummanagement fiir vitale Bestande

Pappeln wie am Triemlifussweg sind keine Klimaxbaumarten und haben oft nach 80 Jahren ihr
Lebensende erreicht. Um den Baumbestand dauerhaft vital zu halten, benétigt es Lésungen im
Baummanagement, wie gezielte Verjlingungen und vorausschauende Pflanzungen.

Prinzip «Mehr pflanzen und
sukzessive entnehmen»

1. Pionierbaumbestand. Die Klimax-
arten wachsen im Schatten heran.

2. Aufkommen der Klimaxbaumarten im
Schutz der Pionierbdume.

3. Etablierte Klimaxbaume. Entnahme
bzw. Absterben der Pionierarten.

97



8 Handlungsfelder

8.5.1 Planung und Projektierung

Inhalt

Es wird gezeigt, wie der Ist-Zustand erfasst werden kann und welche In-
strumente zu Baumschutz und Baumférderung bis und mit Stufe Vorpro-
jekt zur Verfiigung stehen. Im Vorfeld der Realisierung gilt es, fir Baume
optimale Standorte im Zusammenspiel mit der Bebauung zu sichern.

Ist-Zustand erheben und Badume schiitzen

- Kronenflache/Kronenvolumen im Projektperimeter erheben.

- Baumarten, Baumgréssen (Héhe, Kronendurchmesser, weitere Para-
meter bei Bedarf) erfassen und ihre Lebenserwartung abschatzen.

- Inventare der Garten- und Denkmalpflege beriicksichtigen.

— Gutachten zum Erhalt bei pragenden und vitalen Baumen erarbeiten.

- Wo méglich Einzelbdume und Baumensembles erhalten.

Richtwerte (Kronenfldache) beriicksichtigen

- Richtwerte je Wohn-/Arbeitsumfeld in Abhéngigkeit zur Stadtstruktur
beriicksichtigen. Daraus die erforderliche Baumanzahl/Baumqualitat
(Grosse) abschatzen (Kap 7).

- Interessen (z.B. Nutzungen, Raumanspriiche) friihzeitig mit Baumbe-
stand, Baumstandorten und weiteren Griinstrukturen koordinieren.

Baumfordermaoglichkeiten priifen
Mobilitatskonzepte erarbeiten und eine Reduktion der Pflichtparkplatze
gemass Art. 5 Abs. 1 PPV erwirken.

Baumstandorte verbessern

- Standorte friihzeitig in der Planung mit den ober- und unterirdischen
Bauvorhaben abstimmen, mit dem Ziel, mdglichst grossflachig
durchwurzelbare Standorte freizuhalten (auf der gesamten Parzelle und
wenn moéglich nicht nur in Randbereichen).

- Bei Tiefgaragen auf eine ausreichende Uberdeckung achten. Fiir gros-
sere Baume 1.5 m Uberdeckungshéhe (Statik ist zu beachten, evtl. Ge-
lande modellieren). Ggf. grossziligige Ausstanzungen vorsehen.

- Faustformel: 1 m? Krone benétigt 0.75 m® durchwurzelbaren Raum:
= fiir 50 m? Kronenflache ca. 36 m?
= fir 20 m? Kronenflache ca. 15 m?

Bilanzierung aufstellen und allféillige Defizite kompensieren

- Ist-Zustand Projekt mit Planungszustand (in ca. 20-30 Jahren) bilanzie-
ren (z.B. in Planerverfahren und Wettbewerben). Ggf. Kriterien bei der
Baumartenwahl miteinbeziehen (Biodiversitat, Hitzeminderung).

- Allféllige Defizite in der Bilanz méglichst mit BAumen kompensieren.
Gelingt dies nicht, sind weitere Griinstrukturen méglich (Grossstrau-
cher, weitere 6kologisch wertvolle Lebensraume).

Wirksamkeit

Die Durchgriinung in den Wohn- und Arbeitsumfeldern ist erhalten und
geférdert. Baume haben hinreichende Standortbedingungen fir Wachs-
tum und kénnen altern. Gréssere Baume haben hitzemindernden Effekt,
bereichern das Quartierbild und férdern die Stadtdkologie.

Herausforderungen

Die Herausforderung liegt in der Abstimmung mit der baulichen Entwick-
lung und den Raumanspriichen zwischen Bauten und Baum. Deshalb be-
nétigt es friihzeitige Abstimmungen.
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Mehr Information

— RZU-Datenbank zur klimaangepassten Innen-
entwicklung

— Freiraumplanerische Standards Stadt Graz

Stadt Ziirich: Baumschutzkonzept Wettbe-
werbsprogramm Stadtstiick Triemli Goldacker
Wesentliche Anforderungen an den Aussenraum
waren, dass 2/3 der nicht mit Gebauden lber-
stellten Parzellenflache begriint werden.

Die bestehenden wertvollen Baume sollten még-
lichst erhalten bleiben. Der Erhalt der Baume
Uber dieses Mass hinaus ist mit dem stadtebau-
lichen und dem Freiraumkonzept abzustimmen.
Zur moglichen Reduktion der Pflichtparkplatze
wurde ein Mobilitdtskonzept im Vorprojekt ein-
gefordert (Reduktion um bis zu 30%), vgl. Pro-
jektwettbewerb Wohnsiedlung Goldacker 1A
(STADT ZURICH 2019; Visualisierung Projekt Villy,
Baugenossenschaft Sonnengarten © ARGE
StudioBoA GmbH & Amadeo Linke, Ziirich)
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Beispiele (Verbesserung Baumstandorte)

1. Prioritat: Vollstdndig durchwurzelbar

- Tiefgarage unter Geb&ude platzieren.

- Grosse, zusammenhangende durchwurzelbare Standorte schaffen. Dies fordert den
natdrlichen Stoffwechselhaushalt, indem u.a. der Boden weniger schnell austrocknet.

- Baumartenwahl auf vielfaltige Bestadnde mit Klimaxbaumarten fokussieren.

Bild: Kappeli-Areal, Altstetten.

2. Prioritat: Grossziigig ausgestanzt

- Tiefgarage mit grosseren Ausstanzungen versehen gemass Faustregel 1 m? Kronenflache =
0.75 m® durchwurzelbarer Boden. Baumwurzeln kénnen somit in die tieferen Bodenschichten
vordringen. Zudem trocknen diese Standorte in langeren Trockenperioden weniger aus.

- Zusammenhangende Bereiche schaffen.

- In grésseren Ausstanzungen sind alterungsfahige Klimaxbaumarten méglich. Auf den restli-
chen unterbauten Standorten eher schnellwilichsige Baumarten bzw. alternative Griinstruk-
turen. Ausreichend hohe Uberdeckung mit Boden vorsehen, vgl. Prioritat 3.

Bild: Labitzke-Areal, Altstetten.

3. Prioritat: Hinreichend liberdeckt

- Tiefgarageniiberdeckung modellieren, z. B. punktuell mit Higeln von 1.5 m Hohe mit
durchwurzelbarem Aufbau. An diesen Standorten kdnnen Baume gepflanzt werden, da
der Stoffwechselhaushalt sichergestellt ist (Statik der Tiefgarage im Vorfeld prifen).

- Standorte mit flachwurzelnden Baumen kommen auch mit weniger Uberdeckung aus
(dennoch nicht weniger als 1.0 m, vgl. freiraumplanerische Standards Stapt Graz 2013).

— Die Standzeit ist durch den Erneuerungszyklus der Tiefgarage begrenzt, weshalb vorran-
gig schnellwiichsige Pionierarten sinnvoll sind. Bei zu geringer Uberdeckung ist der
Stoffwechselhaushalt (Wasserspeicherung und Bodenleben) beeintrachtigt, weshalb
Trockenperioden kritisch flr die Bdume sind. 4

@ Tol

Bild: Maag-Areal (Innenhof), Zirich-West.
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8 Handlungsfelder

8.5.2 Realisierung

Inhalt Mehr Information

Es werden Empfehlungen zur Baumartenwahl und Gestaltung gegeben. - Gartenstadt 2040

. .. . < . — GSZ-Merkblatter zu Baumschutz bei Veran-
Die Artenwahl kniipft an die Empfehlungen auf 6ffentlichem Grund an. staltungen und Baumschutz auf Baustellen

— Konzept Freiraumberatung GSZ

. — Leitfaden Stadtbaume
Technischen Baumschutz vorsehen

Beeintrachtigungen von Baumen sind gering zu halten. Wo nétig ist be-
reits bei Baustelleneinrichtung und wéahrend der gesamten Bauphase
technischer Baumschutz vorzusehen. Speziell auf den Schutz des Wur-
zelbereichs ist zu achten. Empfehlungen dazu sind im Leitfaden Stadt-
b&dume sowie in den Merkblattern von Griin Stadt Zirich nachzulesen.

Pflanzdichte und Gestaltung mit Stadtstrukturen abstimmen

Baume gehoéren zu den wesentlichen Qualitaten des Wohn- und Arbeits-

umfeldes, insbesondere aus gestalterischer, stadtebaulicher, klimati-

scher und 6kologischer Sicht, vgl. Konzept Freiraumberatung (GRUN STADT

ZiricH 2013a). Sie sind das raumliche und alterungsféhige Gerist der

Umgebungsgestaltung. Es gilt Folgendes:

- Die Pflanzdichte soll grundsétzlich zur Erreichung der Richtwerte in
den Wohn- und Arbeitsumfeldern der unterschiedlichen Stadtstruktu-
ren beitragen. Sie ergibt sich zusétzlich aus dem stadtraumlichen Um-
feld, der Nutzung und dem verfliigbaren Raumangebot.

- Die zu wahlenden Endbaumgréssen orientieren sich an der Gebaude-
koérnigkeit. Generell sind mittelgrosse bis grosse Endgréssen anzustre-
ben (insbesondere dort, wo in der baulichen Verdichtung grosse Bau-
kérper entstehen).

- Die Baumanordnung (Hain, Gruppen, locker und parkartig etc.) ergibt
sich ebenfalls aus dem stadtebaulichen Kontext und weiteren Anspri-
chen (Gestaltung, Aufenthaltsqualitat, Nutzung). Rdumliche Strategien
wie u.a. die Gartenstadt 2040 sind beizuziehen.

- Baum-, Strauch- und Krautschicht unterstiitzen den Baumbestand in
den tiefer liegenden Schichten und sind, wenn mdéglich, von hohem
o6kologischem Wert.

- Einheimische Baumarten pragen das Erscheinungsbild. Fremdlandi-
sche Baumarten (keine Neophyten) und Sorten setzen Akzente.

Baumartenwahl: Fokus Hitzeminderung

Die Baumartenwahl orientiert sich in der Regel an der Artenwahl auf 6f-

fentlichem Grund. Aus Griinden der Hitzeminderung ist es wichtig, dass

bei geringerer erwarteter Standzeit der Badume die Entwicklung ausrei-

chender Kronenvolumen erreicht werden kann. Deshalb:

- Auf alterungsfahigen Standorten: Mischung schnellwiichsiger Baumar-
ten mit Klimaxbaumarten (sofern diese > 50 Jahre alt werden).

- Auf Standorten mit tendenziell geringerer Lebenserwartung: Mischung
schnellwiichsiger Pionier- und Ubergangsarten.

Die Platzierung der Badume soll ein angenehm kihles Lokalklima férdern,

aber zugleich den Lichtfall von warmendem Winterlicht in die Wohnraume

ermdglichen. Wo mdéglich sind versiegelte Flachen zu beschatten.

Baumartenwahl: Fokus Stadtokologie

Die Férderung der Stadtdkologie in den Wohn- und Arbeitsumfeldern ist
gleichermassen wichtig wie auf 6ffentlichem Grund. Allerdings ist die
Stadt hier gegenliber Bauherrschaften und Grundeigentiimer/innen emp-
fehlend téatig. Dabei sind nicht nur die Baumarten wichtig (vgl. Biodiversi-
tatsindex in Kap. 8.4.2), sondern auch die Wohnumfeldgestaltung und
ihre 6kologische Qualitat.
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Wirksamkeit

Die geeignete Baumartenwahl férdert die Hitzeminderung und Stadt6ko-
logie. Die aus den Richtwerten abgeleitete Pflanzdichte und die Qualita-
ten fihren zusammen mit den in Kapitel 8.5.1 erwahnten Standortverbes-
serungen zu einer Steigerung der Kronenfléache.

Herausforderungen

Herausfordernd ist es, die benétigte Baumpflanzdichte fiir die Richtwerte
zu ermoglichen. Hier sind raumliche Giiterabwagungen erforderlich.
Ebenfalls sind Abstimmungen mit Gestaltung und ékologischen Ansprii-
chen wichtig.

Beispiele

S .
Y/
Y,

Sommersonne

Z

Wintersonne

J)

g

Grosse Kronenvolumen als Gegengewicht zum Gebaude schaffen Sid- und Westfassaden sowie versiegelte Flachen beschatten

Grosser werdenden Gebaudevolumen sind Baume als Kontravolumen Im Strassenraum darauf achten, sofern méglich, angrenzende und dem
entgegenzusetzen. Méglich wird dies durch zligig wachsende Baum- Sonnenstand ausgesetzte Fassaden mit BAumen zu beschatten. Vorteil: Im
arten, zum anderen durch den Erhalt von heute grossen Baumen Sommer kiihlt dieses Prinzip, im Winter kann ohne Belaubung das warmen-

(Bild: Wohnliberbauung in Altstetten). de Licht trotzdem in die Wohnraume einfallen (Kap. 8.4.2).

Heimische Baumarten mischen, mit Baumrarititen Akzente setzen Lebensraummosaike férdern
Baumartenmix mit parkartiger Anordnung in Schwamendingen. Obstbaume sind ein wesentlicher Teil des Lebensraummosaiks von Garten.
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8.5.3 Bewirtschaftung

Inhalt
Es wird beschrieben, welche Tatigkeiten in der Bewirtschaftung optimiert
werden kénnen bzw. wo weiterer Handlungsbedarf besteht.

Fachwissen in baumspezifischen Beratungsleistungen einsetzen
Die Stadt Ziirich und speziell Griin Stadt Zirich verfigen zu baumspezifi-
schen Fragestellungen tiber umfassendes Wissen. Als Beratungsleistung
im Sinn einer langfristigen und nachhaltigen Pflege der Baume und Um-
gebungsgestaltung kénnte dies in Zukunft starker eingesetzt werden.

Zu diesen Leistungen zahlen u.a. themenspezifische Schulungen fiir
Pflegezustandige in grosseren Uberbauungen, wie z.B. zu Baumpflege,
zur 6kologischen Aufwertung der Umfeldgestaltungen oder zur Hitzemin-
derung.

Bewirtschaftung auf Drittflichen mit Pflegekonzepten unterstiitzen
In vereinzelten Baugenossenschaften wurden bereits Pflegekonzepte fiir
einzelne Siedlungen und die darin befindlichen Bdume umgesetzt. Bei
vielen Genossenschaften bzw. gemeinniitzigen Bautrdgern stehen die
Nachhaltigkeit und der Klimaschutz heute hoch auf der Agenda. Ein Aus-
bau dieser Arbeiten kann sinnvoll sein. Allenfalls liesse sich daraus ein
Prozess gestalten, um den Ressourcenaufwand wirtschaftlich zu halten.

Wirksamkeit

Durch fachgerechte Bewirtschaftung und Wissenstransfer von der Stadt
zu den Grundeigentiimer/innen wird ein wesentlicher Beitrag zur Durch-
griinung der Wohn- und Arbeitsumfelder geleistet. Die Eigentiimer/innen
sind sensibilisiert und befahigt.

Herausforderungen

Die Wirksamkeit ist abhéngig vom Interesse der Eigentiimer/innen und
Bauherrschaften. Weiter fiihren zuséatzliche Beratungsleistungen zu ei-
nem Mehraufwand fiir die stadtische Verwaltung. Es ist darauf zu achten,
dass die Tatigkeiten in einem sinnvollen Aufwand-Nutzen-Verhéltnis
stehen.
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Beispiele

?\‘U‘ Il I i

R |

Baumerhalt bei sanfter Umfeldsanierung

In einer Genossenschaftssiedlung in Albisrieden
blieb der wertvolle, grossvolumige Baumbe-
stand erhalten. Die Pflege des Umschwungs ist
extensiv und weitere Lebensrdume wie Blumen-
wiesen sind gefordert.

Exkurs: Alternative Pflanzflachen priifen
Dachflachen stellen einen grossen Flachenanteil
am Siedlungsgebiet dar. Mit Blick in die Zukunft
sind hier Uberlegungen anzustellen, ob diese
Flachen (insbesondere bei Neubauvorhaben)
nicht auch vermehrt fiir kleinere Baume und
Straucher zu verwenden sind. Dies wére eine
Durchgriinung, die lGiber die Pflicht zur 6kologi-
schen Dachbegriinung aus der BZO, Art. 11, Abs.
1 hinausgeht. Die Begriinung wiirde neben der
Stadtokologie auch die Aufenthaltsqualitat auf
den Dachflachen verbessern.

Allenfalls kénnte dies im Rahmen eines Pilotpro-
jekts weiter vertieft werden, z.B. bei einer 6ffent-
lichen Neubaute. Anspriiche an Statik, Stadtbild
und Gestaltung sowie Okologie sind selbstver-
standlich zu beachten. Viele weitere Stadte zei-
gen, dass Dachflachen Potenziale bieten.

Die Voraussetzungen auf dem Toni-Areal (links)
waren ideal. Es konnte auf einem Parkdeck mit
hohen Lastreserven projektiert werden. Das Bei-
spiel lasst sich nicht 1 zu 1 auf andere Dacher
ubertragen.
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8.6 Information

Inhalt

Die Information der Bevélkerung wird zunehmend wichtiger (Kap. 2.3).
Kinftig gilt es, insbesondere das Warum des Handelns der Stadt zu ver-
mitteln. Es braucht Transparenz gegeniiber der Bevdlkerung wie auch
dergleichen sensibilisierte und befahigte Biirger/innen.

Best-Practice-Katalog anlegen und zugénglich machen

Um den Verantwortlichen in Strassenbauprojekten oder auch Projekten

auf anderen Flachen im Wohn- und Arbeitsumfeld eine Hilfestellung zu

bieten, sind kiinftig Sammlungen an Best-Practice-Beispielen oder Ar-
beitsmittel zusammenzustellen und zur Verfiigung zu stellen. Aus Grin-
den des Umfangs der Fachplanung Stadtbaume sind diese Best-Practice-

Beispiele nur angedeutet. Es ist Folgendes zu tun:

- Best-Practice-Beispiele im Rahmen der Umsetzungsperiode der Fach-
planung Stadtbdume sammeln und dokumentieren.

- Best-Practice-Beispiele auf einer Datenbank zur Verfiigung stellen
(Méglichkeiten u.a. verwaltungsintern via SharePoints oder mit exter-
nem Zugriff via RZU-Datenbank zur klimaangepassten Siedlungsent-
wicklung). Priifen weiterer Méglichkeiten méglich.

Verwaltungsinternen Informationsfluss fordern

Im Rahmen der Baukoordinationen findet der Austausch bei Projekten im

o6ffentlichen Raum zwischen den Projektbeteiligten statt. Auf Privatgrund

findet dies vermehrt im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens statt (re-

gelméssiger Fachaustausch zwischen den relevanten Dienstabteilun-

gen). Was betreffend Stadtbdume zu verbessern ist, ware der departe-

mentsibergreifende Wissens- und Erfahrungsaustausch. Dies wird in

Zukunft vermehrt stattfinden miissen, um die Richtwerte und Zielrichtung

2050 zu erreichen. Dies erfordert ebenfalls die Einplanung zusatzlicher

personeller Ressourcen, um den Anforderungen an optimale Lésungen

gerecht zu werden. Im Rahmen der Umsetzungsperiode wird dies vertieft

geprift. Folgende, nicht abschliessende Mdéglichkeiten bestehen:

- Fachaustausch und bestehende Koordinationsgremien nutzen (u.a.
Schnittstelle zur Organisation der Fachplanung Hitzeminderung).

- Informellen Austausch férdern.

- Wissensplattformen schaffen, z. B. auf stadtinternem Server.

— Arbeitsmittel/Merkblatter (z. B. zur Anwendung der Richtwerte) zur Ver-
figung stellen.

Bevélkerung informieren und sensibilisieren

Das Umwelt- und Gesundheitsdepartement lanciert seit langerer Zeit
Kampagnen betreffend Zielsetzung einer 2000-Watt-Gesellschaft und
was jede/r Einzelne dazu beitragen kann. Es ware empfehlenswert, die-
ses auch fir den Baumbestand in geeigneter Form durchzufiihren.

Bei allfalliger Umsetzung kiinftiger Baumschutzgebiete sind Kampagnen
im Vorfeld zu priifen. Speziell fir einen gesamtstadtischen Baumschutz
ist die Bevélkerung fir das Anliegen zu gewinnen, da diese Massnahme
aller Voraussicht vor das Stimmvolk kommt. Ebenfalls benétigt es mehr
Informationen zum Vollzug der Baumschutzgebiete.

Mit dem Fachbereich Griine Bildung verfiigt GSZ zusétzlich Uber spezifi-
sches Know-how, wenn es um die Vermittlung von Inhalten zum Thema
Baume geht. Die von 2020 bis 2022 laufende Ausstellung zu Stadtbdumen
gibt hier inhaltlich und qualitativ ein umfassendes Bild. Erganzt wird die
Ausstellung mit Vortragsreihen, Exponaten im Aussenbereich sowie Flh-
rungen und Rundgéngen zu ausgewéahlten Bdumen und Baumensembles.

ASNENN
1

Mehr Information
— RZU-Datenbank zur klimaangepassten
Innenentwicklung

Die RZU-Datenbank sammelt Praxiswissen zur
klimaangepassten Innenentwicklung und stellt
es den Mitgliedern sowie Interessent/innen on-
line zur Verfiigung. Bild: © RZU (2021).
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Weitere Méglichkeiten

- Sensibilisierungs- und Informationskampagne erganzend zu den For-
dermdéglichkeiten (Kap. 8.7) aufstarten und kommunizieren. Die Bevol-
kerung nimmt wahr, dass der Stadtverwaltung die Badume wichtig sind.

- Webseite zu den Stadtbdumen bewirtschaften und aktualisieren.

- Wissen systematisch zur Verfligung stellen (z.B. Merkblatter, Arbeits-
hilfen, Formulare zum Downloaden auf der Webseite Stadtbaume, wie
u.a. das Naherpflanzrecht zwischen Privateigentiimern).

- Biirgerinformationen (Rundgénge, Infoanlésse) institutionalisieren.

— Schulungen zu spezifischen Baumthemen anbieten und durchfiihren.
Wesentlicher Handlungsbedarf in den Wohn- und Arbeitsumfeldern.

- Austausch mit Wissenstragern und Institutionen pflegen. Dies starkt
die Argumentation der Stadt gegeniiber der Bevélkerung, indem sie
fortlaufend auf dem neusten Stand der Technik ist.

- Teilnahme an Anldssen/Veranstaltungen (u.a. Climathon) fortfiihren.

Wirksamkeit

Intern ist das Fachwissen gestreut und die Koordination gestarkt. Alle Be-
teiligten am Thema Stadytb&dume arbeiten vernetzt. Nach aussen ist die
Transparenz erhoht und die Blirger/innen sind sensibilisiert.

Herausforderungen

Information muss adressat/innengerecht erfolgen, damit sie bei den
«Endkonsument/innen» ankommt. Erst dadurch wird eine Sensibilisie-
rung zum Thema Stadtbaume stattfinden. Eine weitere Herausforderung
werden allféllige grundeigentimerverbindliche Festlegungen darstellen
(Kap. 8.3.1). Hier bendétigt es eine sorgsame Kommunikation, u.a. warum
B&ume auf Privatgrund wesentlich sind fur die Durchgriinung Ziirichs.

Beispiele

Baumausstellung 2020-2022

Ziircher Klimaheldin

| Platane

£

===y

H Pl;.t_‘anus x hispanica

Mitte: Infos zum Baumschutz im Rahmen einer Quartierfiihrung.
Rechts: Baumstation «Platane» im Rahmen der Baumausstellung 2020-2022.

Zirich auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft.
Bis ins Jahr 2040 soll die Stadt klimaneutral sein.
Eine solche Kampagne in Bezug auf Stadtbaume
kénnte geprift werden.

Fir die Periode 2022 bis 2024 wird die Baumausstellung durch eine Aus- S
stellung zur Hitzeminderung abgeldst. Das Thema Stadtbdume bleibt da- R@ﬁ Stadh Zarich
rin auch weiterhin vertreten. g 2
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8.7 Fordermaoglichkeiten

Inhalt

Férdermdéglichkeiten zu Stadtbdumen fiir Privateigentiimer/innen beste-
hen in Zirich vereinzelt, z. B. im Férderprogramm Biodiversitét «Mehr als
Griin». In Anbetracht der Bedeutung der Stadtbdume und der Wichtigkeit
des Privatgrundes an der Gesamtdurchgriinung der Stadt sind die M6g-
lichkeiten auszubauen.

Fordermaoglichkeit fortlaufend evaluieren (Férderform)

Im Grunde lassen sich die Formen der Baumférderung mithilfe folgender

drei Kategorien charakterisieren, die in einer Recherche erfasst wurden:

- Finanzielle Férderung: Es handelt sich um einen Beitrag der Stadt an
Antragssteller (z. B. Private, Gewerbe). Das ist die haufigste Férderform.

- Baumpflanzpotenziale: Hier werden z.T. Biirger/innen aktiv bei der
Standortsuche fiir Baumpflanzungen einbezogen.

- Baumpflanzziele: Meist handelt es sich um Kampagnen. Sie kénnen
quantitativ sein, indem eine gewisse Baumzahl/Kronenflache erreicht
werden soll, oder qualitativ, u. a. durch Férderung gewisser Baumarten.

Nachfrage kldaren und Wirksamkeit der Fordermaoglichkeit priifen

- Im Vorfeld der Initiierung von Férderméglichkeiten ist die Nachfrage zu
eruieren. Eine GSZ-Literaturrecherche von 2020 zeigte, dass meist nur
motivierte Blrger/innen Férdermdglichkeiten annehmen. In der Stadt
Konstanz gab es bei der Aktion «Klimabaum» einen hohen Ricklauf
(vgl. StabT KonsTaNz 0.J.). Allerdings verfligt Konstanz liber eine héhere
Eigentumsquote unter den Birger/innen und kann bedingt mit Zirich
verglichen werden.

- In einem nachsten Schritt ist eine Auslegeordnung der Méglichkeiten
zu machen, die unter den Gesichtspunkten Kosten (Aufwand) und Nut-
zen von hoher Wirksamkeit sind und Akzeptanz haben.

Einfachen Zugang zur Fordermaéglichkeit bieten

Es ist festzustellen, dass die meisten Férdermdglichkeiten ohne grossen
administrativen Aufwand auskommen. In der Einfachheit liegt die Wirk-
samkeit. Der Erfolg, z. B. in Konstanz, gibt diesem Vorgehen recht. Gewis-
se Bestimmungen seitens Stadt oder Tipps zur Pflanzung und Pflege
kdnnen gemacht werden, sofern Private in ihrem Tun im Anschluss selbst-
bestimmt handeln kénnen.

Foérderkombination priifen

Einige Stadte haben mehrere Férdermdéglichkeiten, die sich gegenseitig
erganzen, wie z.B. die Stadte Erlangen und Miinchen. Dies kdnnte eben-
falls in Betracht gezogen werden.

Die Stadt Ziirich nimmt eine aktive Rolle ein

Es geht um die Transparenz zwischen der Stadtverwaltung und den Biir-
gerinnen und Biirgern. Hier miissten zugunsten der Baume Kampagnen
oder Initiativen ahnlich der 10000 Obstbaume fiir Zirich lanciert werden.
Grossen Anklang in der Bevélkerung findet die Kampagne «Mein Baum -
meine Stadt» in Hamburg. Eine entsprechende Kommunikation und ein
Marketing sind notwendig.

Organisation schaffen (Stadtverwaltung, Partnerschaften)

Um Férderméglichkeiten und Kampagnen zu lancieren, benétigt es den
Einbezug der Dienstabteilungen und der Eigentumsvertreter/innen. Zu-
dem kdénnen Partnerschaften zur Unterstiitzung sinnvoll sein (Stichwort:
Public-private-Partnership, Sponsoring). Eine Koordination zwischen
den Dienstabteilungen ist dafiir zu schaffen.
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Stadt

Forderform

Kurzinfo

Erlangen

Offentliches
GIS (PPGIS)

Private kénnen der
Verwaltung potenziel-
le Baumstandorte
melden. Die Umset-
zung wird durch die
Stadtverwaltung ge-
prift.

Konstanz

Aktion

Ziel, 1000 zusétzliche
Jungb&ume an Eigen-
timer/innen von Pri-
vatgarten zu ver-
schenken
(2020-2022).

Linz

Aktion

Die Baumpflanzoffen-
sive «1000 neue Béu-
me fur Linz» als Be-
standteil der
stadtischen Klima-
strategie.

Montreal

Aktion

Aktionsplan Blatter-
dach. Ziel: Blatter-
dach von 20% auf
25% im Jahr 2025 er-
héhen.

Hamburg

Finanzielle
Beitrage/
Foérderpro-
gramm

Mit der Aktion «Mein
Baum - Meine Stadt.
Ich mach’ mit!» bud-
getiert Hamburg zwei
Mio. Euro. Birger/in-
nen kdnnen sich mit
einer Spende an der
Aktion beteiligen.

Miinchen

Finanzielle
Beitrage/
Foérderpro-
gramm

U.a. Innenhofbegri-
nung: Baumpflanzun-
gen werden durch
375 Euro/St. gefor-
dert. Ein Reglement
legt die Vorausset-
zungen fest.

Miinchen

Wettbewerb

Zweijéhrlicher Wett-
bewerb «Mehr Griin
fur Miinchen». Der
Uberdurchschnittli-
che Einsatz bei der
Begriinung von H6-
fen, Vorgarten, Aus-
senanlagen und Ge-
werbeflachen wird
pramiert.
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Pilotprojekt durchfiihren und begleiten

Mit der Durchfiihrung von Pilotprojekten ist zu erproben, ob die Férder-
moéglichkeit ausgeweitet werden sollte. Ein Beispiel aus dem Jahr 2021 ist
die Baumrabatten-Patenschaft in der Josefstrasse in Zurich.

Weitere Méglichkeiten

Monetére Erleichterungen sind ebenfalls zu priifen:

- Erlass von Abwassergebiihren (Entwasserung Dachwasser in 6ffentli-
che Baumgruben).

- Steuererleichterungen fiir Baumpflanzungen.

— Beitrage fur Altbaumpflege.

Wirksamkeit

Die Eigentlimer/innen sind sensibilisiert und befahigt, an der Steigerung
der Durchgriinung Ziirichs teilzunehmen. Sie unterstiitzen in ihrem Han-
deln die Stadtverwaltung.

Herausforderungen

Im Grunde bestehen die Herausforderungen (Risiken) in der mangelnden
Akzeptanz, also der Nichtinanspruchnahme der Férderméglichkeit. Zu-
rickzufihren ist dies oftmals auf komplizierte Férderantrage und hohe
Auflagen. Auch das Gedeihen der geférderten Baume sollte mittel- bis
langfristig gesichert sein, da ansonsten der gewlinschte Effekt verloren
geht. Ein Zielkonflikt bei monetaren Férderungen besteht darin, dass Bei-
trage lediglich an Eigentiimer/innen fliessen und Mieter/innen nicht be-
rucksichtigt werden.

Beispiele

Stadt Ziirich: Baumrabatten-Patenschaft

Das Pilotprojekt an der Josefstrasse zeigt, welches Potenzial und welche Grenzen Baumrabat-
ten-Patenschaften fiir den urbanen Raum darstellen. Anhand von den Erfahrungen sollen Ent-
scheidungsgrundlagen geschaffen werden, wie sich dies flaichendeckend realisieren liesse
(Pflanzaktion im Quartier).

Stadt Hamburg (D)

Die Idee hinter der Kampagne in Hamburg ist so simpel
wie Uiberzeugend: Sobald fiir einen Baum 500 Euro ge-
spendet sind, legt der Senat die noch fehlenden 500 bis
1000 Euro obendrauf und der Baum kann gepflanzt
werden. Auf einer interaktiven Karte im Internet sind
alle freigegebenen Pflanzstandorte verzeichnet, so
dass sich die Spender «ihren» Baum direkt per Klick
aussuchen kénnen (StabT HAMBURG 0.4J.).

Foto: © Markus Tollhopf.
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9 Ausblick

Die Fachplanung Stadtbdume setzt sich das Ziel, die Kronenflache im
Siedlungsgebiet gezielt zugunsten der Hitzeminderung, der Verbesse-
rung des Stadtbildes und der Stadtékologie zu steigern. Sie zeigt ausser-
dem Mdglichkeiten auf, wie die fiir die Umsetzung zustandigen Dienstab-
teilungen die dafiir notwendigen Massnahmen treffen kénnen.

Mittels Befliegungsdaten und Einzelzéhlungen ist nachgewiesen, dass die
Kronenflache sowie das Kronenvolumen derzeit abnehmen. Es ist anzu-
nehmen, dass diese Entwicklung vor dem Hintergrund der baulichen Ver-
dichtung fortlauft. Denn diese reduziert den ober- und unterirdisch not-
wendigen Raum fiir die Baume. Die Abnahme findet gesamtstédtisch statt
und beschrankt sich nicht auf Teilgebiete. Tendenziell sind die Verluste in
den Wohn- und Arbeitsumfeldern am héchsten. Kiinftige Uberpriifungen
der Kronenflache werden zeigen, inwiefern die Verluste temporéar oder
dauerhaft sind. Sofern die Stadt Ziirich gesetzlichen und planerischen
Handlungsspielraum hat, fordert sie schon heute eine hohe Neupflanz-
rate, Baumersatz und Kompensation in Freiraumkategorien wie auch auf
Grossparzellen des Wohn- und Arbeitsumfeldes ein. Dennoch ist der ak-
tuelle Trend fiir die politisch geforderte Hitzeminderung nicht hinreichend,
zumal Temperaturen ansteigen und die Anzahl Hitzetage zunimmt.

Deshalb legt die Fachplanung ambitionierte Richtwerte fiir die Kronenfla-
che in den Freiraumkategorien sowie den Wohn- und Arbeitsumfeldern
fest. In Summe gilt es, eine Steigerung der Kronenflache von = 17% (Stand
Befliegung 2018) auf bis zu 25% (2050) im Siedlungsgebiet zu erreichen.
Die Fachplanung stiitzt sich dabei auf neuere Wissenschaft und
Best-Practice-Beispiele in Zirich. In diesen Beispielen ist aufgrund der
heutigen Baumpflanzdichte und Standortvoraussetzungen davon auszu-
gehen, dass sich langfristig hohe Kronenflachen entwickeln.

Um dies zu erreichen, sind weiterfilhrende Tatigkeiten notwendig, etwa
durch Verbesserungen gesetzlicher Rahmenbedingungen (kantonale Ge-
setzesrevision 2020 gestartet) und deren Umsetzung in der Nutzungspla-
nung (u.a. gesamtstédtischer Baumschutz), den Einbezug der Richtwerte
in Projekten, die Optimierungen von Baumstandorten bis hin zur Schaf-
fung von Anreizen und Férderméglichkeiten fiir Private.

Koordination zum Querschnittsthema Stadtbaume

Die Tatigkeiten und deren Umsetzung benétigen kiinftig eine sorgsame
Koordination mit den weiteren raumwirksamen Disziplinen wie dem Stad-
tebau oder dem Ausbau der Infrastruktur auf 6ffentlichem Grund. Die
Richtwerte sind nur so gut, wie sie sich auf den jeweiligen Fldchen anwen-
den lassen. Fir das Querschnittsthema Stadtbaume ist darum eine ent-
sprechende Koordination und Organisation zu schaffen.

Monitoring

Ein wesentliches Instrument fir die Zukunft ist das Monitoring der Kro-
nenflachen und Kronenvolumen. Mit den 2014 und 2018 ausgewerteten
Befliegungen liegen erste Datenreihen (iber deren Verdnderung vor. Das
durch GSZ erstellte Modell gilt es in den Folgejahren mit den zur Verfi-
gung stehenden Befliegungsdaten von swisstopo fortzufiihren. Das Mo-
nitoring pruft dabei die beiden Einheiten bzw. Indikatoren Kronenflache
(%) und Kronenvolumen (m3/m?) auf deren Veranderung. Es lasst sich in
den einzelnen Freiraumkategorien und Wohn- und Arbeitsumfeldern, in
Teilgebieten oder auch auf das gesamte Siedlungsgebiet anwenden. Al-
lenfalls lassen sich kilinftig anhand der Befliegungen auch Einzelbdume
erfassen. Dies wird die nachste Befliegung zeigen.

Das Prifen ist kein Selbstzweck, sondern es bildet durch Feststellungen
von Veréanderungen der Kronenflache die Grundlage fir allfallig steuern-
de Anpassungen der Massnahmen, die im Rahmen der Umsetzungs-
agenda zu treffen sind. Das Vorgehen entspricht der Grafik rechts.
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«plan»

«act» «do»

«check»

«Plan - do - check - act» ist ein Steuerungspro-
zess zur standigen Verbesserung von Aufgaben
und Massnahmen. Das Monitoring stellt den
Punkt «check» dar. Darauf aufbauend sind ggf.
neue Massnahmen zu treffen oder anzupassen.

Forschung und deren Implementierung in die Praxis
Forschung ist ein kontinuierlicher Prozess, der begleitet werden muss
und entsprechende personelle Ressourcen in der Stadtverwaltung bené-
tigt. Forschung zu Stadtbdumen bzw. zu Themen, bei denen Baume eine
wichtige Rolle spielen, erfolgt bei der Stadt Zurich fortlaufend. Es handelt
sich in der Regel um angewandte und praxisorientierte Forschung mit
moglichst direktem Nutzen fiir die Stadt. Entsprechend liegt dieser For-
schung ein zuvor nachgewiesener Handlungsbedarf zugrunde, der u.a.
aus Erkenntnissen des Monitorings resultieren kann. Der Anspruch an
Ergebnisse sollte im Minimum darin bestehen, Machbarkeiten bzw. wei-
terfihrende Mdglichkeiten aufzuzeigen. Diese projektbezogene For-
schung wird vielfach im Rahmen von Pilotprojekten durchgefiihrt. Die da-
raus gewonnenen Ergebnisse fliessen schliesslich in Uberarbeitungen
von Normen, Regelwerken und Prinzipien in Bau und Planung ein. Fol-
gend einige mégliche Themen fir kiinftige Forschungsbereiche:

- Bewertung und Bilanzierung von Badumen: Erste Mdglichkeiten sind in
der Fachplanung Stadtb&ume in Kapitel 2 «Leistungen» mit dem I-Tree
angedeutet. Monetidre Bewertungen von Baumen und deren Leistun-
gen fir Hitzeminderung, Stadtbild und Stadt6kologie sind aber noch zu
geringfligig erfasst.

- Baume und Biodiversitat: Hier ist die Stadt Zirich mit dem neu aufge-
stellten Biodiversitatsindex 2021 relativ weit. Es fehlen jedoch noch die
Ubersetzung in die Praxis und die Anwendbarkeit des Index.

- Baumstandorte der Zukunft: Das ist ein wichtiges Thema, was v.a. sei-
tens TAZ, GSZ und ERZ angegangen wird. Es geht um Themen wie un-
terirdische Raumverfiigbarkeit flir Baumwurzeln, Raumentflechtung
und Biindelungen im Untergrund (Schnittstelle Wurzel-/Werkleitungs-
netz) oder auch die Nutzung von sauberem Oberflachenwasser fiir die
Stadtbaume.

- Zukunftsfahige Gestaltungen mit Bdumen: Die Fachplanung Stadtb&u-
me legt Richtwerte fiir die Kronenflache fest, welche die Durchgriinung
der Flachen sicherstellen soll. Wie zukunftsféahige Gestaltungen/Typo-
logien aussehen kénnten, ist mit diesem Dokument nicht beantwortet.
Es geht um Themen an der Schnittstelle zwischen Gestaltung, Stadt-
6kologie und Hitzeminderung.

— Unterirdische Raumordnung: Der Anspruch von Baumen an den Unter-
grund ist durch den Zusammenhang zwischen unterirdisch verfigba-
rem Raum und der Entwicklung von klimawirksamen Kronenflachen
und Volumen hoch. Bdume sind in allfalligen Forschungen zum Thema
Untergrund entsprechend stark zu berticksichtigen und hoch zu ge-
wichten.

- Baumartenwahl und Herkunft: In der kiinftig warmeren und trockeneren
Stadt ist es wichtig, klimafitte Baume zu pflanzen, um langfristig einen
vitalen Baumbestand zu haben. Diese Thematik ist weiter zu vertiefen.
Es benétigt Losungen in Bezug auf die Baumherkunft und die Zukunfts-
fahigkeit der Baume.

Das Jahr 2050 ist weit weg. Das Handeln und Tun von heute bestimmt je-
doch in erheblichem Mass die Lebensqualitat in der Zukunft. Die Stadt-
b&ume und ihre Leistungen werden darin eine wichtige Rolle spielen. Es
gilt, in den Folgejahren Schritt fiir Schritt auf die Zielrichtung 2050 hinzu-
arbeiten — durch Umsetzung der Richtwerte und Empfehlungen aus den
Handlungsfeldern. Dies in sémtlichen Abteilungen der Stadt, die eine Wir-
kungsmacht und Vorbildfunktion in dem Bereich besitzen.

Gelingt dies, wird sich der Baumbestand und folglich die Kronenfldche
auf generationentiibergreifende Sicht positiv entwickeln.

«Jemand sitzt heute im Schatten, weil

einmal ein Baum gepflanzt wurde.»
(Warren Buffett, Investorenlegende)

109



Glossar

Abiotisch

Als abiotisch werden Umweltfaktoren (Stressoren fiir die Bau-
me) zusammengefasst, an denen Lebewesen nicht erkennbar
beteiligt sind. Sie umfassen unter anderem Klima, Atmosphére,
Wasser, Temperatur, Licht, Stromung, Salinitat, Konzentration
an Nahrsalzen und anderen chemischen Stoffen.

Arealiiberbauung

Fir Grundstiicke mit einer Mindestflache von 6000 m? sieht die
Bau- und Zonenordnung die Méglichkeit von Arealiiberbauun-
gen mit erhéhter Ausniitzung vor. Fir deren Gestaltung stellt
das Planungs- und Baugesetz PBG erhohte qualitative Anfor-
derungen.

Baumkronenflache

Die Kronenflache ist die Flache, die ein Baum mit seiner Baum-
krone und seinem Blattwerk in der Aufsicht (iberdacht. Sie wird
in m? angegeben entspricht der beschatteten Flache, die ein
Baum bei rechtwinkliger Sonneneinstrahlung auf die Erdober-
flache wirft.

Baumkronenvolumen

Kronenvolumen ab 3 m iiber Boden. Wesentlich fiir die Okosys-
temleistungen (Lebensraum, Verdunstung, Schatten). Die Kro-
nenvolumenzahl ist das Kronenvolumen pro Flacheneinheit.
Konkret Kubikmeter Kronenvolumen je Quadratmeter (m®/m?).

Baumscheibe

Eine Baumscheibe umfasst die einem Baum zugestandene Bo-
denflache. Sie kann offen gehalten oder mit Abdeckung verse-
hen werden. In der Regel umfasst die Baumscheibe mindes-
tens 6 m?2 inklusive Abdeckung, Baumscheibenschutz,
Begriinung, Pflanzgrube und Unterbau.

Biodiversitatsindex

Der Index ermdglicht, die Biodiversitéat bei der Planung des ur-
banen Baumbestands einzubeziehen. Der Indexwert ist der
Durchschnittswert aus den Bewertungen fiir Tiergruppen (z. B.
als Nahrungs- und Habitatsraum). Im 2021 weiterentwickelten
Index sind auch die haufigsten Zukunftsbaumarten und ihre
Kronenvolumenentwicklung in Grin- und Freirdumen enthal-
ten. Es gibt einen Index fiir Griin- und Freirdume sowie fiir Bau-
me in Strassen.

Biotisch

Als biotisch werden Umweltfaktoren zusammengefasst, an
denen Lebewesen erkennbar beteiligt sind (im Konzept Schad-
erreger).

Cool Spot

Als Cool Spots werden 6ffentliche und private Grin- und Frei-
rdume bezeichnet, die mikroklimatisch hitzemindernd wirken.
Cool Spots sind eine Massnahme, um den in Stadten auftre-
tenden Warmeinseleffekt abzumildern. Beispiel fiir Cool Spots
sind kleine Parks oder Baumgruppen.

Drittflache gross

Gesetzlich mégliche Arealliiberbauungen (= 6000 m?), Gestal-
tungspléne, Sonderbauvorschriften. Viele Flachen sind im Besitz
von Genossenschaften oder gemeinniitzigen Eigentiimer/innen.

Drittflache klein

< 6000 m?, bilden mehr als die Halfte des Wohn- und Arbeitsum-
feldes. Eigentiimer/innen mehrheitlich Privatpersonen oder Im-
mobilienfirmen.
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Durchgriinung

Bestand und Verteilung des Anteils griiner bzw. botanischer
Strukturelemente wie Baume, Straucher, Stauden, Wiesen und
dergleichen in und um stark Gberbaute Siedlungs- und Indust-
riegebiete.

Durchwurzelbarer Raum

Vollstédndig durchwurzelbarer Raum fiir die Feinwurzeln der
Baume. Dieser wird benétigt fur die Wasser- und Nahrstoffauf-
nahme.

Formelle Instrumente

Formelle Instrumente und Verfahren der Raumplanung geh6-
ren zum Regelungsbereich des 6ffentlichen Bau-/Planungs-
rechts. Sie sind gepréagt durch festgelegte Verfahrensschritte
und Beteiligungsstrukturen. Das Planungsergebnis formeller
Verfahren erzeugt eine Bindungswirkung und somit Planungs-
sicherheit, je nach Instrument flr die Behérden bzw. Rechtssi-
cherheit auch fiir die Burger. Beispiele formeller Instrumente
sind kantonale und kommunale Richtplane und kommunale
Bau- und Zonenreglemente (ScHoLL 2010).

Freiraumkategorie

Die Freiraumkategorie umfasst den Bestand und die rdumliche
Verteilung von Freirdumen und deren Ausgestaltung unter Be-
rlicksichtigung von verschiedenen Nutzungen und Funktionen.
Die Fachplanung Stadtb&dume unterscheidet zwischen folgen-
den Typen: urbane Griin-/Freirdume, landschaftlich gestaltete
Griinrdume, Platzraume, Strassenrdume/Fussgéngerraume,
Kulturland in der Siedlung, funktionale Freirdume, institutionel-
le Freirdume und sonstige Flachen.

Funktionale Freirdume (Freiraumkategorie)

Begriinte, gestaltete und in der Regel zugangsbeschrankte
FreirAume von Vereinen und privaten Nutzergruppen sowie von
sensiblen Einrichtungen.

Fussgidngerraume (Freiraumkategorie)

Umfasst versiegelte 6ffentliche Rdume, Strassen und Uferbe-
reiche innerhalb des Stadtkérpers, die den Fussgénger/innen
und der stéadtischen Bevélkerung zugutekommen.

Gebaudefussabdruck

Umfasst die mit Gebaude tiberstellte Flache. Zum Fussabdruck
gehodren auch die Unterbauungen, sofern deren Flache grésser
ist als das oberirdische Gebaude.

Grenzabstandsbereich

Bereich, der den rechtlich vorgeschriebenen Mindestabstand
zur benachbarten Parzelle unterschreitet. In Ziirich betragt der
Pflanzabstand bzw. der Grenzabstand zwischen Privatparzel-
len fiir Wald-/Grossbdume 8 m und bei Feldobstbdumen 4 m.
Die Pflanzabstande sind im EG ZGB geregelt; Abstdnde von
Geb&auden und Tiefgaragen zur Parzellengrenze sind im PBG
und der BZO festgelegt.

Grossparzelle
Vgl. Drittflaiche gross

Griine Wohnstadt (Stadtstruktur)

Mehrheitlich Wohnsiedlungen in offener Bauweise mit direk-
tem Bezug zum gemeinschaftlichen Griinraum; z. B. Griinmatt,
Burriweg.

Heterogenes Gebiet (Stadtstruktur)

Mehrheitlich industriell gepragte Gebiete mit unterschiedli-
chen Bautypen und -altern; mehrheitlich objekthafte Gebaude-
koérper mit umfliessendem 6ffentlichem Raum; Gebiete, deren
Qualitat in der Vielfalt und Mischung von Nutzung und Typolo-
gie besteht; z.B. Zurich-West, Hard.

Historischer Kern: historische Altstadt und Dorfkern
(Stadtstruktur)

Mehrheitlich historische, geschlossene Bebauung ohne Hofbe-
reiche (z.B. Niederdorf).

Historische Altstadt: dichte und gewachsene Bebauungsstruk-
tur, vier- bis sechsgeschossige Bebauung, Gebaude mit Sattel-
und Walmdachern, engmaschige Strassenfiihrung, Baublécke
mit kleinteiliger Parzellierung und strassenbilindiger Bebauung,
geschlossene Randbebauung mit stark tiberbauten Innen-
héfen.

Dorfkern: gewachsene Bebauungsstruktur, zwei- bis vierge-
schossige Bebauung, Gebdude mit Sattel- oder Walmdéchern,
engmaschige Strassenfiihrung, kleinteilige Parzellierung, vari-
ierende Gebaudestellung.

Hitzeminderung

Auf das Mikroklima in Stadten bezogene Temperaturreduktion
in hitzebelasteten Gebieten, insbesondere vor dem Hinter-
grund des Warmeinseleffekts.

Hitzetag

Auch als «heisser Tag» bezeichnet, friiher «Tropentag» ge-
nannt, beschreibt einen Tag, bei dem die maximale Lufttempe-
ratur 30 °C oder mehr betragt.

Informelle Instrumente

Informelle Planungsinstrumente und -verfahren unterliegen
nicht vorgegebenen Verfahren des 6ffentlichen Planungs-
rechts, sodass sie je nach Anlass, Thema, Akteurskonstellation
und raumlicher Situation flexibel ausgestaltet und an die jewei-
ligen Bedingungen angepasst werden kénnen. Informelle Pla-
nung ist im Ablauf nicht bzw. nicht in der Genauigkeit geregelt
wie die formelle Planung. Informelle Planung ist sowohl fiir die
Vorbereitung der formellen Planung als auch dariiber hinaus
unverzichtbar. Beispiele informeller Instrumente sind Mediati-
onsverfahren, Testplanungen und Freiraumkonzepte (ScHoLL
2010).

Hochschule und Spitalanlage (Stadtstruktur)
Baukérper inkl. Umschwung der Hochschulen und Spitéler.

Institutionelle Freirdume (Freiraumkategorie)

Begriinte, gestaltete und zugangsbeschrénkte Freirdume von
institutionellen Einrichtungen wie z. B. Schulen, Spitéler, Pfle-
gezentren und Kirchen.

Kleinparzelle
Vgl. Drittflache klein

Kleinteiliges Wohnen: Ein- und Mehrfamilienhduser bzw.
Villenquartiere (Stadtstruktur)

Kleinteilige, aufgelockerte, durchgriinte Wohngebiete mit frei-
stehenden drei- bis fiinfgeschossigen Ein-/Mehrfamilienhau-
sern bzw. Stadtvillen mit direktem Bezug zu privatem Griin-
raum; z. B. Zirichberg, H6ngg.

Klimaoékologie (klimaékologisch)

Erforscht im Schnittbereich der Klimatologie und der Geodko-
logie die Funktionsbeziehungen zwischen den Klimaelementen
(Lufttemperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit usw.) und dem
Landschafts6kosystem. Untersuchungsgegenstand ist einer-
seits die Auswirkung des Klimas auf Lebensgemeinschaften
eines ékosystems. Andererseits wird erforscht, wie Boden und
Relief sowie der Vegetationsbewuchs das Gelandeklima bzw.
das Stadtklima beeinflussen.

Klimaxbaumart

Klimaxbaumarten sind Baumarten, die das Endstadium (Kli-
maxstadium) einer nattrlichen Abfolge (Sukzession) eines Wal-
des darstellen. Diese Walder werden als Schlusswalder be-
zeichnet. In Mitteleuropa sind dies u.a. Eichen, Rotbuchen,
Fichten und Tannen.

Kontinentalklima

Typisches Klima im Innern grosser Landmassen (im Gegensatz
zum Seeklima charakterisiert durch grossere Temperatur-
schwankungen und weniger Niederschlage).

Kulturland in der Siedlung (Freirat._l_mkategorie)
Agrarisch genutzte Flachen wie z.B. Acker und Weiden, vor-
wiegend am Rand des Stadtkoérpers.

Landschaftlich gestaltete Griinraume
(Freiraumkategorie)

Griin- und Freirdume an der Schnittstelle von Siedlungs- und
Landschaftsraumen.

LIDAR-Daten

Erfassen durch ein Laserscanning das Geldnde und die Vege-
tation in 3-D. Sie bilden die Grundlage fiir Gelandemodelle und
die Ermittlung von Baum- und Griinvolumen. Die Erhebung fin-
detim 3-4-jadhrigen Rhythmus statt.

Massnahmengebiet 1

Von der Fachplanung Hitzeminderung bezeichnete Gebiete, in
denen Massnahmen zur Verbesserung der bioklimatischen Situ-
ation am Tag und in der Nacht notwendig sind.

Meteorwasser

Anfallendes Regenwasser, das auf den Boden trifft und entwe-
der versickert, riickgehalten (zwischengespeichert) oder abge-
leitet wird.

Mischbestand/-allee
Durchmischung des Baumbestandes mit verschiedenen Baum-
arten.

Monitoring

Uberwachung von Vorgéngen mittels technischer Hilfsmittel
oder anderer Beobachtungssysteme. Im Rahmen der Fachpla-
nung Stadtbdume werden die beiden Einheiten bzw. Indikatoren
Kronenflachenanteil (%) und Kronenvolumenzahl (mé/m?)auf de-
ren Veranderung in einem 4-Jahres-Intervall mittels LIDAR-
Technologie tiberwacht.

Multifunktionaler Freiraum
Freiraum, der von verschiedenen Gruppen gleichzeitig unter-
schiedlich genutzt werden kann.



Offentlicher Grund

Zum einen der 6ffentliche Raum im Gemeinwesen. Dazu geho6-
ren neben Parken und Platzen beispielsweise auch Ver-
kehrsflachen wie Strassen, Fuss- und Velowege. Weiter sind es
offentliche Sachen im Anstalts- oder Verwaltungsgebrauch.
Dazu gehéren neben Sportanlagen, Badeanlagen oder Freizeit-
einrichtungen auch Verwaltungs-, Kultur- und Dienstgebaude.

Okologische Vernetzung

Miteinander in Kontakt stehende Lebensrdume, die den Aus-
tausch von Individuen erméglichen. Dieser Kontakt muss nicht
zwingend durch ein unmittelbares Nebeneinander gewéhrleis-
tet sein, Badume sind ein wesentlicher Bestandteil.

Okosystemleistungen

Der Begriff bezeichnet in der verbreitetsten Definition die Nut-
zenstiftungen bzw. Vorteile, die Menschen von Okosystemen
beziehen. Darunter féllt bei BAumen u.a. der Nutzen, der aus
der Regulierung der Okosysteme entsteht. Beispiele sind die
Reinigung von Luft und Wasser sowie die mikroklimatische Re-
gulierung des Mikroklimas.

Pflanzdichte
Mit der Pflanzdichte wird angegeben, wie viele Pflanzen bzw.
Bé&ume pro Flacheneinheit gepflanzt sind.

Pflichtparkplatz

Aufgrund der Erschliessungsqualitat legt die Parkplatzverord-
nung (PPV 2016) der Stadt Ziirich neben der Zahl der maximal
zulassigen privaten Abstellplatze auch jene der minimal erfor-
derlichen fest. Dieser Minimalbedarf an Abstellplatzen je Grund-
sttick wird mit dem Begriff Pflichtparkplatz umschrieben.

Pionierbaumart

Pionierbaumarten sind die ersten Baumarten, die Freiflachen
(Kahlschlage, Brandflachen u. A.) besiedeln. Es sind Baumarten
wie Weiden, Pappeln oder Birken. Wesentliche Eigenschaften
sind die Raschwiichsigkeit, die geringen Standortanspriiche,
die hohe Widerstandsfahigkeit und ihre Lichtvertraglichkeit an
vollsonnigen Standorten.

Platzraume (Freiraumkategorie)
Versiegelte 6ffentliche Raume und Platze innerhalb des Stadt-
korpers.

Qualitative Verfahren
Planerische Verfahren, die eine qualitative Beurteilung vor-
nehmen.

Regelbauvorhaben

Uberbauungen unterhalb der Mindestflache. Es geniigt ge-
maéss PBG eine befriedigende Gestaltung innerhalb des Bau-
bewilligungsverfahrens.

Schwarze Liste

Liste der invasiven Neophyten, bei denen aufgrund des aktuel-
len Kenntnisstands ein hohes Ausbreitungspotenzial in der
Schweiz gegeben oder zu erwarten ist. Zudem ist der Schaden
in den Bereichen Biodiversitat, Gesundheit und/oder Okono-
mie erwiesen und hoch. Vorkommen und Ausbreitung dieser
Arten mussen verhindert werden.

Siedlungsgebiet

Das Siedlungsgebiet grenzt sich als bebauter und besiedelter
Raum zur Kulturlandschaft ab. Es entspricht in seinem Aus-
mass dem des kantonalen Richtplans 2017, inkl. der in der
Siedlung innen liegenden Freihaltezonen. Damit entspricht der
Perimeter vereinfacht gesagt einer Bauzonenaussengrenze.

Sonstige Flachen (Freiraumkategorie)
Versiegelte Restflachen wie Gleisfelder, Brachen, Parkplatze.

Stadtbild

Ganzheitliches Geflige aller kulturellen und natiirlichen Be-
standteile eines Stadtraums sowie deren Wirkungen basierend
auf subjektiver, insbesondere visueller Wahrnehmung. Das
Stadtbild wird gepragt durch Freiraumkategorien, Wohn- und
Arbeitsumfelder sowie naturlandschaftliche Merkmale.

Stadtokologie

Gesamtheit der Wechselbeziehungen zwischen den Lebewe-
sen und ihrer stadtisch gepragten Umwelt sowie deren Erfor-
schung.

Stadtstruktur

Grundgerust der Stadt bestehend aus Bebauung und Frei-
raum. Die Stadtstruktur umfasst den Bestand und die raumli-
che Verteilung des Stadtkorpers bzw. der Siedlungsstrukturen
und deren Ausgestaltung unter Berticksichtigung von ver-
schiedenen Nutzungen und Funktionen. In Anlehnung an den
SL6BA unterscheidet die Fachplanung Stadtbaume zwischen
sieben Typen: Historischer Kern (historische Altstadt und Dorf-
kern), heterogenes Gebiet, urbanes Kerngebiet, urbane Wohn-
stadt, griine Wohnstadt, kleinteiliges Wohnen (Ein- und Mehr-
familienh&auser bzw. Villenquartiere) sowie Hochschule und
Spitalanlage.

Strassenraume (Freiraumkategorie)

Ubergeordnete und kommunale Verkehrswege und -raume des
motorisierten Individualverkehrs, des 6ffentlichen Verkehrs so-
wie des Fuss- und Veloverkehrs innerhalb der Stadtgrenze.

Sukzession

Sukzession ist die natiirliche Abfolge von standorttypischen
Pflanzen-, Tier- und Pilzgesellschaften. Sie tritt insbesondere
nach Neubesiedlungen bzw. Neupflanzungen auf und fihrt von
Pionier- zu Klimaxgesellschaften.

Szenario

Ein Szenario ist das Bild einer méglichen zuklinftigen Entwick-
lung unter Beriicksichtigung bestimmter Randbedingungen
und Voraussetzungen.

Trittsteinbiotop

Biotop-Insel, die durch ihre glinstigen Standortbedingungen
zahlreichen Tier- und Pflanzenarten als temporarer Aufent-
haltsort dient und dadurch deren Ausbreitung und Vernetzung
Uber weitere Strecken begiinstigt.

Uber-/Unterbauungsziffer

Verhaltnis zwischen der Grundflache und der mit Gebaude
Gberbauten Landflache (Uberbauungsziffer) bzw. der mit Ge-
baude unterbauten Landflache (Unterbauungsziffer).

Ubergangsbaumart

Diese Arten bilden den Ubergang zwischen den Pionierbaum-
arten und den Klimaxbaumarten. Sie wachsen in den ersten
Jahren im Schatten der Pionierbdume und werden schliesslich
von den langfristig dominanten Klimaxbaumarten abgel6st.

Urbane Griin-/Freiraume (Freiraumkategorie)
Begriinte und gestaltete 6ffentliche Freirdume innerhalb des
Stadtkorpers wie beispielsweise Grin- und Parkanlagen.

Urbanes Kerngebiet (Stadtstruktur)

Mehrheitlich geschlossene strassenraumbildende Gebaude
auf der Baulinie mit griinen Riickbereichen; z. B. Kreise 3, 4, 5,
Schaffhauserstrasse, Birmensdorferstrasse.

Urbane Wohnstadt (Stadtstruktur)

Mehrheitlich offene strassenraumbildende Gebaude auf der
Baulinie mit griinen Riickbereichen; z.B. Turnerstrasse,
Scheuchzerstrasse.

Verdichtung

Verdichtung (auch bauliche Verdichtung, Verdichtung nach in-
nen) beschreibt den haushélterischen Umgang mit der knap-
pen Ressource Boden. Durch die Fokussierung der Raument-
wicklung auf bereits bebaute Gebiete und eine restriktive
Praxis von Neueinzonungen wird eine héhere Nutzungsdichte
im Siedlungsgebiet angestrebt und dem Phédnomen der Zersie-
delung entgegengewirkt.

Verdunstungskalte/-kiihle

Die zur Verdunstung der Badume bendétigte Warmeenergie wird
dem Wasser und der umgebenden Luft entzogen und fiihrt
folglich zu Abkiihlung/Entwarmung.

Vernetzungskorridor

Vernetzungskorridore sind biodiversitatsférdernde Land-
schaftsbereiche, die Lebensrdume von Tieren und Pflanzen
insbesondere in kulturlandschaftlich gepréagten Gebieten er-
halten und miteinander vernetzen.

Versiegelung

Versiegelung (auch Boden-/Flachenversiegelung) bezeichnet
das Bedecken bzw. Durchdringen des natiirlichen Bodens
durch menschengemachte Bauwerke wie Strassen, Gebaude,
Fundamente und Kanéle. Dadurch wird die Versickerungsfa-
higkeit des Bodens beeintrachtigt.

Vollausbau Alleenkonzept

Mit dem Vollausbau des Alleenkonzepts ist die vollstéandige
Umsetzung aller darin geplanten und langfristig vorgesehenen
Baumpflanzungen sowie den Erhalt der bereits gepflanzten
Baume gemeint.

Vulnerable Gebiete / Hotspots

Von der Fachplanung Hitzeminderung bezeichnete Gebiete, die
durch eine hohe bioklimatische Belastung und hohe Sensitivi-
tat charakterisiert sind. Darunter fallen insbesondere Gebiete
mit einer hohen Bevélkerungsdichte und sensiblen Nutzungen
wie Schulen, Pflege- oder Alterszentren.

Watch-Liste

Liste der invasiven Neophyten, bei denen ausgehend vom heuti-
gen Kenntnisstand ein mittleres bis hohes Ausbreitungspotenzi-
al in der Schweiz gegeben oder zu erwarten ist. Zudem ist der
Schaden in den Bereichen Biodiversitat, Gesundheit und/oder
Okonomie mittel bis hoch.

Wohn- und Arbeitsumfeld

Dieses wird definiert durch die Gesamtflache der Parzellen in
den folgenden Zonen der BZO: K, Q, Z, W, | und IHD. Ausge-
schlossen sind Oe, F, E, L, Wald (inkl. Freiraumkategorien). Dazu
gehdren die Drittflaichen gross und klein sowie stadtische
Wohnliegenschaften und Wohnsiedlungen der LSZ (organisato-
rische Nahe dieser Liegenschaften zu den Drittflachen).

Zukunftsbaumart

Baumart, die sich angesichts der zukiinftigen, im Zuge des Klima-
wandels verandernden Standortbedingungen als besonders gut
geeignet erweist.
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Abkurzungen

AV Amtliche Vermessung

BAFU Bundesamt fir Umwelt

BV Bundesverfassung

BzO Bau- und Zonenordnung

EFH Einfamilienhaus

EG ZGB Einflhrungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch

ERZ Entsorgung + Recycling Ziirich

FP Fachplanung

FRV Freisetzungsverordnung

GALK Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz

GDP Inventar der schUtzenS\_/ygrten Garten und Anlagen von kommunaler
Bedeutung der Stadt Zirich

GIS Geoinformatiksystem

GR Gemeinderat

GSz Griin Stadt Zirich

IMMO Immobilien Stadt Ziirich

KR Kantonsrat

KSO Inventar der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte

LEK Landschaftsentwicklungskonzept

LIDAR Light I?etection and Ranging (Laserscan-Erfassung der Vegetations-
oberflache)

MFH Mehrfamilienhaus

NHG Natur- und Heimatschutzgesetz

NHV Natur- und Heimatschutzverordnung

PBG Planungs- und Baugesetz

PP Parkplatz

PPV Parkplatzverordnung Stadt Zirich

RPG Raumplanungsgesetz

RzU Regionalplanung Zurich und Umgebung

SIA Schweizerischer ingenieur- und Architektenverein

SL6BA Kommunaler Richtplan Siedlung, Landschaft und &ffentliche Bauten
und Anlagen

TAZ Tiefbauamt Stadt Zirich

TED Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Stadt Zirich

TG Tiefgarage

USsG Umweltschutzgesetz

VSS Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute

VSSG Vereinigung Schweizerischer Stadtgértnereien und Gartenbauémter

ZHAW Zircher Hochschule fir Angewandte Wissenschaften
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	Lesezeichen strukturieren
	Der gesamte Strassenraum an der Gutstrasse (Fussweg inkl. Strasse) verfgt ber eine Kronen-fläche von > 40%. Strassenbäume und Vorberei-che der Wohnumfelder wirken als Einheit. 
	Der Rosenhof in der Altstadt verfgt ber ein grosszgiges Schattendach. 
	Grosskroniger Baum 
	13.1% 
	2021 fertiggestellter Quartierpark an der Rosengartenstrasse. 
	Junge Baumreihe mit Dreibock am Seeufer. 
	Bild: Gartenstadtähnliche Zeilenbebauung in Wollishofen. Skizze: Geringe bauliche Dichte mit ca. 85% Ausntzungsziffer. 
	An der Josefstrasse im Industriequartier entwickelt sich ein Baumdach. Die Strasse gilt als Fussverbindung mit erhhter Aufenthaltsqualität (vgl. Komm. RP Verkehr, 2021b). 
	Die Strassenräume rund um den Rntgenplatz sind mit ca. 34% Kronenflä-che hoch durchgrt und von Qualität f den Langsamverkehr und Aufent-halt. Das Alleenkonzept ist in vielen Strassenräumen umgesetzt. In einzel-nen Abschnitten liegt die Kronenfläche bei > 50%. 
	Unter Anwendung der Richtwerte in den Freiraumkategorien und Wohn- und Arbeitsumfeldern knnten sich diese beiden Teilgebiete wie folgt entwickeln. 
	≈ 48 km≈ 16.3% ≈ 7.9 km ≈ 22.9% ≈ 11.0 km
	(z.
	Stadt Zrich: Piazza Pop-up 
	Stadt Wien (A): «Cooling-Park» 
	Stadt Zrich: Attraktive Innenstadt fr den Fuss- und Veloverkehr 
	Luftaufnahme vom Zichberg in Richtung Innenstadt (Bild: ©  2008–2017). 
	Pflanzpotenzial gegenber Privatparzellen bei privatrechtlichen Pflanzabständen von 8 m (oben) und 2 m (unten) in einem Ausschnitt in Wipkingen (AV-Daten:  2021d). 
	Stadt Zich: Mischallee Stadtgärtnerei 
	Stadt Zich: Mischallee Langensteinenstrasse 
	Baummanagement fr vitale Bestände 
	1. Pionierbaumbestand. Die Klimax-arten wachsen im Schatten heran. 
	2. Aufkommen der Klimaxbaumarten im Schutz der Pionierbäume. 
	3. Etablierte Klimaxbäume. Entnahme bzw. Absterben der Pionierarten. 
	Heimische Baumarten mischen, mit Baumraritäten Akzente setzen 
	Lebensraummosaike frdern 
	Stadt Zich: Baumrabatten-Patenschaft 
	«Plan – do – check – act» ist ein Steuerungspro-zess zur ständigen Verbesserung von Aufgaben und Massnahmen. Das Monitoring stellt den Punkt «check» dar. Darauf aufbauend sind ggf. neue Massnahmen zu treffen oder anzupassen. 




